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Neues vom Münchener Modell

Erding nach einem Jahr Erdinger Standards

Das Cochemer Modell stand Pate für einer Vielzahl von Initiativen, die
das Vorgehen in Verfahren, die den Aufenthalt von Kindern, das Um-
gangrecht oder die Herausgabe von Kindern betreffen. 

In Erding blicken wir auf ein Jahr der Kooperation auf der Grundlage
der Erdinger Standards zurück, die ähnlich gefasst sind, wie der Leitfa-
den zum Münchener Modell.
Im übrigen aber unterscheidet sich die Situation in Erding auf Grund der
Größenverhältnisse von München erheblich:
Das Amtsgericht Erding ist ein Gericht mit 2 Familienrichtern. Auf 
Seiten des Kreisjugendamtes Erding wird die Mitwirkung im Verfahren
vor dem Familiengericht von zwei Sozialpädagoginnen wahrgenommen,
die ausschließlich mit Gerichtshilfe in Trennungs- und Scheidungssachen
befasst sind. Verfahren wegen Gefährdung des Kindeswohls werden
von zwei Mitarbeitern und fünf Mitarbeiterinnen des Kreisjugendamtes
Erding bearbeitet. Kooperation und die beschleunigte Behandlung der
Verfahren sind daher leichter zu bewerkstelligen als an einem Groß-
stadtgericht. Auch die Anzahl der Anwältinnen und Anwälte, die vor-
rangig oder ausschließlich Familiesachen bearbeiten ist überschaubar,
so dass es in Erding schnell zu einer fruchtbaren Kooperation zwischen
Anwaltschaft, Jugendamt, Gericht und Beratungsstellen kam. 

Es sind die Verfahren,
die von Parteien ohne
anwaltliche Beratung,
oder Anwälten und
Anwältinnen anhängig
gemacht werden, die
weder Kenntnisse über
die Cochemer Praxis,
das Münchener Mo-
dell oder die Erdinger Standards haben, oder sich diesen Standards nicht
verpflichtet fühlen, die uns in Erinnerung rufen, wie schwierig eine Ver-
handlung zum Umgangs- und Sorgerecht ist, wenn die Beteiligten das
Verfahren anspruchsorientiert führen und keine Mühe darauf verwen-
den, Sachverhalte neutral, ohne verletzende Formulierungen darzustellen. 

Nach einem Jahr Erfahrung mit den Erdinger Standards, hat sich meine
Sorge, hoch konflikthafte Familien oder Gewaltverhältnisse blieben in
einem viel zu schnellen Termin unerkannt, nicht bestätigt. Gerade in die-
sen Fällen nehmen die Anwältinnen und Anwälte in den dem Beschleu-
nigungsgebot unterliegenden Fällen eine besondere Verantwortung war,
denn sie erlangen meist als erste Kenntnis darüber, ob dem elterlichen
Konflikt ohne Beratung und/oder Begutachtung angemessen begegnet
werden kann, und ob die Eltern in der Lage sind, die Verantwortung für
die Lösung des Konflikts in einem frühen Termin selbst zu übernehmen
und den Prozess mit einer Vereinbarung zu beenden.
Sie entscheiden, ob ihre Antragsschrift auf eine Darstellung des Streit-
stoffs verzichten kann oder ob sich eine schnelle einvernehmliche Re-
gelung verbietet, da der elterliche Konflikt mit physischer oder
psychischer Gewalt ausgetragen wird und eine schnelle vergleichsweise
Verfahrenserledigung kindeswohlgefährdend sein kann. 

Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass es den Verfahrensbeteiligten
meist selbst in Hochkonfliktfällen und Fällen von Gewalt gelungen ist,
den streitigen Sachverhalt ohne unnötige Schärfen so darzustellen, dass
eine sachgerechte Terminsvorbereitung möglich war, z. B. rechtzeitig ein
Verfahrenspfleger / eine Verfahrenspflegerin bestellt und Vorgespräche
geführt werden konnten, ob ein Sachverständiger oder eine Sachver-
ständige zeitnah mit einer Begutachtung beginnen kann.

Hervorzuheben ist die Arbeit der Erziehungs- und Familienberatungs-
stelle Erding (mit Außenstelle in Dorfen). Das Telefon der Beratungsstelle
ist von Montag bis Freitag von 8-12 Uhr besetzt und von Montag bis
Donnerstag zusätzlich noch von 13-17 Uhr. Wenn erste Termine nicht
bereits vor der Gerichtsverhandlung vom Jugendamt mit einer der im
Landkreis tätigen Beratungsstellen abgeklärt sind, lassen sich Bera-
tungstermine aus der Sitzung heraus mit Beteiligung beider Eltern ver-
einbaren oder bereits reservierte Termine verschieben. Die erste Beratung
wird oft noch in der Woche ermöglicht, in der der erste Gerichtstermin
stattgefunden hat. Die Eltern nehmen so die Motivation zu einer Bear-
beitung ihres Konflikts aus der Sitzung heraus mit in die Beratungsstelle.
Übrigens war ein Beratungstermin binnen einer Woche in der Familien-
beratungsstelle Erding/Dorfen auch vor der Einführung der Erdinger
Standards die Regel.

Die noch vor einem Jahr oft gestellte Frage, ob wir die Verfahrens-
beschleunigung nach dem Münchener
Modell oder den Erdinger Standards
benötigen, wird voraussichtlich bereits
im Juni dieses Jahres durch den Gesetz-
geber beantwortet sein, denn die
Grundlage der durch das Cochemer
Modell inspirierten Initiativen ist nicht
mehr nur § 155 des Kabinettsentwurfs
zu einer Neufassung des FGG. Am 
24. April 2008 hat der Bundestag (Bun-
desrat Drucksache 281/08) unter ande-
rem folgende Ergänzung des geltenden
FGG beschlossen:

§ 50 e FGG
(1) Verfahren, die den Aufenthalt des
Kindes, das Umgangsrecht oder die
Herausgabe des Kindes betreffen, sowie
Verfahren wegen Gefährdung des 
Kindeswohls, sind vorrangig  und be-

schleunigt durchzuführen.

(2) Das Gericht erörtert in Verfahren nach Absatz 1 die Sache mit den
Beteiligten  in einem Termin. Der Termin soll spätestens einen Monat
nach Beginn des Verfahrens stattfinden. Das Gericht hört in diesem Ter-
min das Jugendamt an. Eine Verlegung des Termins ist nur aus zwin-
genden Gründen zulässig. Der Verlegungsgrund ist mit dem
Verlegungsgesuch glaubhaft zu machen.

(3) Das Gericht soll das persönliche Erscheinen der Beteiligten anordnen.

(4) In Verfahren wegen Gefährdung des Kindeswohls hat das Gericht
unverzüglich den Erlass einer einstweiligen Anordnung zu prüfen. 

An den § 50a Abs. 3 FGG wird folgender Satz angefügt: 

„Das Gericht hört einen Elternteil in Abwesenheit des anderen Elterteils
an, wenn dies zum Schutz eines Elternteils oder aus anderen Gründen
zwingend erforderlich ist.“

Gabriele Reichert, Familienrichterin am  Amtsgericht Erding

Fragebogen zum Münchner Modell

Die Anwaltsinitiative Münchener Modell hat die Aufgabe übernommen,
erste Erfahrungen der Anwaltschaft mit dem MüMo zu evaluieren. Prof.
Dr. Reinhard Greger (Uni Erlangen) arbeitet derzeit an einem 
Forschungsprojekt des Justizministerums zu den Kosten von Sorge- und
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Umgangsverfahren. Die Ergebnisse unserer Evaluation sollen in das 
Vorhaben einfließen. Zusammen mit Prof. Greger wurde ein Fragebogen
für die Anwälte im MüMo entwickelt. Diesen finden Sie auf der Web-
site des MAV unter dem Stichwort „Münchner Modell“.  bzw. unter
http://www.muenchener.anwaltverein.de/Muenchner_Modell/Frag
ebg_ Evaluierung_MueMo.pdf. 

Bitte faxen Sie den ausgefüllten Bogen an 089 23 88 75 88 oder 
mailen ihn an schaeder@familien-und-erbrecht.eu. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Sie helfen uns, das MüMo (weiter)
zu verbessern.

Weitere Informationen über das Münchener Modell finden Sie im Internet
unter http://www.muenchener.anwaltverein.de/Muenchener_Modell.htm.
[Anm. der Redaktion]

Das FORUM 
Junge Anwaltschaft

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wieder einmal war es soweit und 
Hunderte über Hunderte machten sich
auf den Weg zum DAT (Deutscher 
Anwaltstag), der dieses Jahr in dem
schönen Berlin stattfand.

Wie jedes Jahr war das FORUM mit einem
eigenen Stand vertreten, der Donnerstag
und Freitag von früh bis spät von 
den Regionalbeauftragten der jeweiligen
Landgerichtsbezirke betreut wurde. Zwar dient der Stand vor allem der 
Repräsentation unserer Arbeitsgemeinschaft. Über die letzten Jahre 
hinweg hat er sich aber zu einem beliebten Treffpunkt für unsere Mit-
glieder und zur Anlaufstelle für an unserer Tätigkeit interessierte Kolle-
ginnen und Kollegen entwickelt. Leider ließ der Terminplan viel zu wenig
Zeit, um sich auch den schönen Seiten Berlins widmen zu können. Denn
neben der Betreuung unseres Standes, der Abhaltung unserer Mitglie-
derversammlung und dem Treffen der Regionalbeauftragten haben wir
die Zeit in Berlin genutzt, um weitere Vorhaben auf den Weg zu bringen
und die Kontakte zu unseren Kooperationspartnern zu pflegen. Selbst-
verständlich haben auch wir es uns nicht nehmen lassen, die eine oder an-
dere Fachveranstaltung zu besuchen und den Worten unseres Präsidenten
an der Zentralveranstaltung zu dem Thema Freiheit der Anwaltschaft zu
lauschen. Verdientermaßen durften wir uns schließlich am letzten Abend
in Berlin auf der zwischenzeitlich traditionellen und vom FORUM ins 
Leben gerufenen AdvoDisco entspannen oder austoben, auf der sich 
erfreulicherweise immer mehr auch der älteren Kollegen und Kolleginnen
sehen lassen. Alles in allem war der diesjährige Anwaltstag in Berlin 
wieder einmal ein voller Erfolg und ich freue mich schon jetzt auf den 
DAT im nächsten Jahr in Braunschweig. 

Nun aber noch zu einem ganz anderen Thema: Wie Ihnen bekannt ist,
hat am Freitag, den 25.04.2008 die diesjährige Kammerversammlung

stattgefunden und ich will es nicht versäumen, meiner lieben Kollegin
Regina Rick (Mitglied im FORUM) zu ihrer Wahl in den Vorstand der
Rechtsanwaltskammer München zu gratulieren und mich bei allen 
Kollegen und Kolleginnen für Ihre Unterstützung bedanken!

Schließen will ich für dieses Mal mit einem kleinen Hinweis: das FORUM
Junge Anwaltschaft pflegt eine eigene Internetseite, die jedem 
Regionalbezirk die Möglichkeit eröffnet, auf örtliche Termine hinzu-
weisen oder Stellengsuche von jungen Kolleginnen und Kollegen 
einzustellen. Auch ich mache von dieser Möglichkeit Gebrauch und
würde mich freuen, wenn Sie ab und an einen kleinen Blick auf unsere 
Internetseite werfen würden. Für Fragen im Zusammenhang mit dem
FORUM, Ideen und Anregungen stehe ich Ihnen unter meiner 
Kontaktadresse http://www.davforum.de gerne zur Verfügung.

Einstweilen verbleibe ich mit den besten Wünschen

Sirka Huber, Rechtsanwältin und Mediatorin
FORUM Junge Anwaltschaft, Regionalbeauftragte der LG Bezirke 
München I und II, muenchen@davforum.de

Gebührenrecht

Abrechnung einer Schutzschrift in einstweiligen 
Verfügungsverfahren

Häufig kommt es vor, dass der potentielle Antragsgegner in Erwartung
eines einstweiligen Verfügungsverfahrens einen Anwalt beauftragt, 
der bei Gericht vorsorglich eine sog. „Schutzschrift“ einreicht. 
Umstritten war, wie die Tätigkeit des Anwalts für das Einreichen einer
solchen Schutzschrift zu vergüten ist. 

I. Gebühren

1. Vergütung für Schutzschrift
Unstrittig handelt es sich bei der Schutzschrift um eine nach Teil 3 VV
RVG zu vergütende Tätigkeit, da bereits ein auf das Verfahren gerich-
teter Auftrag vorliegt. Es entsteht also eine Verfahrensgebühr für das
Betreiben des Geschäfts (Vorbem. 3 Abs. 2 VV RVG). 

Hinsichtlich der Höhe der Gebühr war die Rspr. anfangs dazu überge-
gangen, lediglich eine 0,8-Verfahrensgebühr nach Nr. 3101 Nr. 1 VV
RVG (vorzeitige Erledigung) zuzusprechen, wenn es bei der Schutzschrift
blieb und es nicht zum Verfahren kam. Dies entsprach auch der frühe-
ren Rechtsprechung zur BRAGO (halbe Prozessgebühr nach § 32 Abs. 1
BRAGO: BGH AGS 2003, 272 = NJW 2003, 1257 = BGHReport 2003,
463 = GRUR 2003, 456 = Rpfleger 2003, 322 = MDR 2003, 655 = Jur-
Büro 2003, 369 = BRAGOreport 2003, 114). Einige Gerichte hatten 
jedoch bereits erkannt, dass das RVG hier einen wesentlichen Unter-
schied zur BRAGO aufweist und hatten eine volle 1,3-Verfahrensgebühr
bereits für die Schutzschrift zugesprochen (OLG Hamburg AGS 2007,
448 = OLGR 2007, 276 = MDR 2007, 493; OLG Düsseldorf AGS 2006,
489 = JurBüro 2007, 36 = OLGR 2007, 128 = Rpfleger 2007, 48 = GuT
2006, 267; OLG Nürnberg AGS 2005, 339 = OLGR 2005, 397 = NJW-
RR 2005, 941 = MDR 2005, 1317). Dem ist der BGH jetzt gefolgt 
(Beschl. v. 13.3.2008 - I ZB 20/07). Er stellt zu Recht darauf ab, dass eine
Schutzschrift bereits Sachvortrag enthält und dass eine vorzeitige 
Erledigung nach dem ausdrücklichen Wortlaut der Nr. 3101 Nr. 1 VV
RVG dann nicht mehr gegeben ist, wenn bereits ein Schriftsatz mit 
Sachvortrag bei Gericht eingereicht wird.

http://www.davforum.de

Stammtisch
FORUM Junge Anwaltschaft München 
an jedem ersten Mittwoch des Monats um 
19:30 Uhr im Marktwirt, Heiliggeiststraße 2!



Aktuelles

6 |

MAV-Mitteilungen Juni 2008

Der Anwalt erhält also bereits für die Schutzschrift eine volle 1,3-Ver-
fahrengebühr aus dem Wert des einstweiligen Verfügungsverfahrens.

Beispiel 1: Der Anwalt reicht eine Schutzschrift bei Gericht ein (Gegen-
standswert: 50.000,00 EUR). Der erwartete Verfügungsantrag wird nicht
mehr gestellt.

Für das Einreichen einer Schutzschrift entsteht bereits die Verfahrens-
gebühr nach Nr. 3100 VV RVG.

1. 1,3-Verfahrensgebühr, Nr. 3100 VV RVG 
(Wert: 50.000,00 EUR) 1.359,80 EUR

2. Postentgeltpauschale, Nr. 7002 VV RVG 20,00 EUR
Zwischensumme 1.379,80 EUR

3. 19 % Umsatzsteuer, Nr. 7008 VV RVG 262,16 EUR
Gesamt 1.641,96 EUR

2. Vergütung bei 
weiterer Tätigkeit

Werden mehrere Schutzschriften
bei verschiedenen Gerichten
eingereicht, weil ungewiss ist,
vor welchem Gericht der Erlass
der einstweiligen Verfügung 
beantragt wird, dann stellen die
Schutzschriften untereinander 
lediglich eine einzige Angelegen-
heit dar. Der Anwalt erhält ledig-
lich eine 1,3-Verfahrensgebühr,
nicht eine Gebühr für jede
Schutzschrift gesondert.

Wird anschließend der Erlass der einstweiligen Verfügung beantragt und
vertritt der Anwalt dann den Antragsgegner im Verfügungsverfahren, so
erhält er dafür keine neue Gebühr. Es bleibt bei der bereits verdienten
1,3-Verfahrensgebühr (§ 15 Abs. 1 S. 1 RVG). Hinzu kommen kann dann
allerdings noch die Terminsgebühr (Nr. 3104 VV RVG).

Beispiel 2: Wie Beispiel 1; nach Eingang der Schutzschrift geht der Ver-
fügungsantrag bei Gericht ein, über den anschließend verhandelt wird.

Wird nach Einreichung der Schutzschrift das gerichtliche Verfahren 
eingeleitet, so verbleibt es für das Betreiben des Geschäfts (Vorbem. 3
Abs. 2 VV RVG) bei einer 1,3-Verfahrensgebühr nach Nr. 3100 VV RVG. 
Allerdings kommt für die Teilnahme am Verhandlungstermin eine 
1,2-Terminsgebühr nach Nr. 3104 VV RVG hinzu.

1. 1,3-Verfahrensgebühr, Nr. 3100 VV RVG 
(Wert: 50.000,00 EUR) 1.359,80 EUR

2. 1,2-Terminsgebühr, Nr. 3104 VV RVG 
(Wert: 50.000,00 EUR) 1.255,20 EUR

3. Postentgeltpauschale, Nr. 7002 VV RVG 20,00 EUR
Zwischensumme 2.635,00 EUR

4. 19 % Umsatzsteuer, Nr. 7008 VV RVG 500,65 EUR
Gesamt 3.135,65 EUR

II. Erstattungsfähigkeit
Soweit der Verfügungsantrag zurückgewiesen oder zurückgenommen
wird, sind die Kosten der Schutzschrift auch nach § 91 Abs. 1 ZPO als
notwendige Kosten zu erstatten (BGH a.a.O.). 

Beispiel 3: Wie Beispiel 1; nach Eingang der Schutzschrift wird der 
Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragt, aber auf Hinweis des

Gerichts wieder zurückgenommen. Dem Antragsteller werden die 
Kosten des Verfahrens auferlegt.

In diesem Fall kann die volle 1,3-Verfahrensgebühr nach § 91 Abs. 1
ZPO vom Antragsgegner erstattet verlangt werden.
Das gilt selbst dann, wenn der Antragsgegner zunächst von dem Antrag
auf Erlass einer einstweiligen Verfügung keine Kenntnis erlangt.

Wird der Verfügungsantrag nicht eingereicht, kommt es mangels eines
Prozessrechtsverhältnisses nur ein materiell-rechtlicher Kostenerstat-
tungsanspruch in Betracht (siehe Stöber, AGS 2007, 9).

Norbert Schneider, Rechtsanwalt, Neunkirchen

Aktuelles
Mehr Rechtsklarheit im 
Internationalen Privatrecht

Das Bundeskabinett hat heute das
Gesetz zur Anpassung der Vor-
schriften des Internationalen Pri-
vatrechts an die Verordnung (EG) Nr.
864/2007 - sog. Rom II-Verordnung
- beschlossen. Mit diesem Gesetz
wird das deutsche Internationale
Privatrecht an diese EG-Verordnung
angepasst. Das Verhältnis der 
deutschen und der europäischen
Vorschriften im Bereich des Inter-
nationalen Privatrechts wird damit
noch klarer. Dies schafft mehr
Rechtssicherheit. 

„Die Rom II-Verordnung ist der erste Schritt zur Angleichung des Inter-
nationalen Privatrechts in der Europäischen Union. Sind beispielsweise
bei einem Verkehrsunfall wegen unterschiedlicher Nationalität der 
Unfallbeteiligten mehrere Rechtsordnungen betroffen, wird nun in den
Mitgliedstaaten einheitlich geregelt, welches Recht auf mögliche 
Schadensersatzforderungen anzuwenden ist. Es zählt zu den großen 
Erfolgen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im vergangenen Jahr,
dass wir trotz einer schwierigen Verhandlungssituation im Vermitt-
lungsverfahren eine tragfähige Einigung zwischen den Mitgliedstaaten
und dem Europäischen Parlament erzielen konnten“, erklärte Bundes-
justizministerin Brigitte Zypries, die seinerzeit die Verhandlungen unter
deutschem Vorsitz leitete. 

„Wir müssen nun sicherstellen, dass dieses sehr gute Verhandlungser-
gebnis in der Praxis auch entsprechend angewendet wird. Für die 
Bürgerinnen und Bürger ist es neu, dass sich das anwendbare Recht 
zunehmend vorrangig nach Vorschriften des Europarechts richtet. 
Deshalb wollen wir die Praxis auf diese Neuerung hinweisen und klar
machen, dass die EG-Verordnung in ihrem Anwendungsbereich den 
bisherigen nationalen Vorschriften vorgeht. Dem dient der heute 
verabschiedete Gesetzentwurf“, erläuterte Zypries. 

Das Internationale Privatrecht bestimmt bei Fällen, die eine Verbindung
zu mehreren Rechtsordnungen haben, welche dieser Rechtsordnungen
im Einzelfall anzuwenden ist. 

Beispiel: Werden deutsche Touristen in Ungarn in einen Unfall 
verwickelt, den der Fahrer eines in Griechenland zugelassenen Last-
wagens verursacht hat, bestimmt das Internationale Privatrecht, ob 
der Schadensersatzanspruch nach ungarischem, deutschem oder 
griechischem Recht zu beurteilen ist. 

Franz von Kobell [1896 ]
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Die Rom II-Verordnung tritt als erster Rechtsakt der Europäischen 
Gemeinschaft auf dem Gebiet des Internationalen Privatrechts am 
11. Januar 2009 in Kraft. Sie regelt, welches Recht auf außervertrag-
liche Schuldverhältnisse, also beispielsweise auf Ansprüche aus einem
Autounfall, Anwendung findet. 

Beispiel:
Nach der Rom II-Verordnung kommt im o. g. Beispiel ungarisches Recht
zur Anwendung, da nach dieser Verordnung grundsätzlich die Rechts-
ordnung des Staates herangezogen wird, in dem der Schaden einge-
treten ist. 

Weitere Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft werden u. a. im In-
ternationalen Privatrecht für Scheidungs- und Unterhaltssachen erwar-
tet. Die Verordnung zum auf vertragliche Schuldverhältnisse
anzuwendenden Recht (Rom I-Verordnung) steht kurz vor dem Ab-
schluss. 

Beginnend mit der Rom II-Verordnung vollzieht sich eine zunehmende
Veränderung im Internationalen Privatrecht, die greifbare Auswirkun-
gen auf die Praxis hat: Bislang fand der Rechtsanwender die einschlägi-
gen Vorschriften vornehmlich in deutschen Gesetzen. Künftig wird er,
soweit Rom II oder andere Verordnungen der Europäischen Gemein-
schaft anwendbar sind, diese vorrangig anzuwenden haben. Um Fehler
bei der Rechtsanwendung zu vermeiden und diese grundlegende 
Änderung für jedermann verständlich zu machen, sieht der vom 
Bundeskabinett heute verabschiedete Gesetzentwurf – abgesehen von
weiteren Details - eine zentrale Vorschrift vor, die dem Anwender die
Prüfungsreihenfolge klar vorgibt. Diese Vorschrift soll an die Spitze der
internationalprivatrechtlichen Vorschriften des Einführungsgesetzes zum
Bürgerlichen Gesetzbuche gestellt werden, mit denen der Rechtsan-
wender in der Regel auch bisher seine Rechtsprüfung eingeleitet hat. 
(Quelle: Newsletter der Bundesjustizministerium vom 21.5.2008)

Interessante Entscheidungen
Bundesverfassungsgericht 

[PM 57/2008 v. 20. Mai 2008]

Beschluss vom 5. Mai 2008 – 2 BvR 1801/06 –

Erfolgreiche Verfassungsbeschwerde gegen die 
Durchsuchung bei einem Rechtsanwalt

Der Beschwerdeführer ist Rechtsanwalt.
Wegen einiger Passagen in einem 
Beschwerdeschriftsatz für einen Man-
danten erstattete der erkennende
Amtsrichter gegen den Beschwerde-
führer Strafanzeige wegen Beleidigung.
In der Anzeige macht der Richter unter
anderem geltend, dass ihm in der 
Beschwerdeschrift vorgeworfen werde,
er hätte in diesem Beschluss „wider bes-
seres Wissen“ Tatsachen falsch darge-
stellt, hätte zu einer Summe einen
Betrag von 400.000 € „hinzugemogelt“
und Beträge in „unzulässiger und rechts-

widriger Weise“ übertrieben, sei seiner Verpflichtung nicht nachge-
kommen, selbst die Grundlagen seiner Entscheidung zu beurteilen, hätte
sich für eine behauptete Ungereimtheit scheinbar nicht interessiert,
„weil sie ja vielleicht zugunsten des Beschuldigten gewertet werden
müsste“ und hätte sich gegenüber einer bestimmten behaupteten 

Konstellation „stur nicht erkennend“ gestellt. In dem daraufhin von der
Staatsanwaltschaft eingeleiteten Ermittlungsverfahren erließ das Amts-
gericht einen Durchsuchungsbeschluss, um in der Wohnung und in den
Kanzleiräumen "Handakten und Unterlagen" aufzufinden, "aus denen
sich ergibt, ob der Beschuldigte wider besseren Wissen gehandelt hat
und was Grundlage seiner Behauptungen in der Beschwerdeschrift vom
14.10.2005 … ist". Bei der Durchsuchung der Kanzlei gab der Rechts-
anwalt verschiedene Unterlagen heraus. In seinem Wohnhaus wurden
sämtliche Unterlagen durchgesehen, aber nichts gefunden.

Die gegen die Durchsuchungsanordnung und die sie bestätigende 
Entscheidung des Landgerichts gerichtete Verfassungsbeschwerde des
Rechtsanwalts hatte Erfolg. Die 3. Kammer des Zweiten Senats des 
Bundesverfassungsgerichts stellte fest, dass die angegriffenen Entschei-
dungen den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht aus Art. 13 GG

Ein Geschenk zum 850sten Geburtstag 
der Stadt München

Große Bürger fördern kleine Bürger und machen
damit unserer Stadt ein Geschenk!

25 Patenschaften für eine Schulklasse:  

Machen Sie mit?

Für 850 Münchner Kinder suchen wir 850 Bürger und Bürgerinnen,
die mit je 850 Euro das künstlerisch renommierte MUS-E Programm
für 3 Jahre in sozialen Brennpunkt-Grundschulen fördern. 
Mit MUS-E können Kinder über das Mittel der Kunst die eigene
Kreativität und  ihre soziale Kompetenz entwickeln. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie über die Homepage der Bürgerstiftung unter
www.bszm.de.

Beim Isarbrückenfest der Stadt München werden 850 Kinder dafür
am Freitag, den 1. August um 16.00 Uhr auf der Ludwigsbrücke vor
dem Deutschen Museum lautstark zum Mitmachen trommeln. 

www.mit-trommeln-bruecken-bauen.de

Wenn Sie einer unserer 850 Förderer werden möchten, wenden
Sie sich bitte an:

www.buergerstiftung-muenchen.de
Ansprechpartnerin: Petra Birnbaum
Tel: 089 – 202 38 111
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(Unverletzlichkeit der Wohnung) verletzen. Zur Begründung heißt es in
dem Beschluss unter anderem:

Die herausgehobene Bedeutung der Berufsausübung eines Rechtsan-
walts für die Rechtspflege und für die Wahrung der Rechte seiner 
Mandanten gebietet die besonders sorgfältige Beachtung der Eingriffs-
voraussetzungen und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, auch
wenn die Beschlagnahme und die auf sie gerichtete Durchsuchung bei
einem als Strafverteidiger tätigen Rechtsanwalt durch § 97 StPO nicht
generell ausgeschlossen ist, wenn dieser selbst Beschuldigter in einem
gegen ihn gerichteten Strafverfahren ist.

Die Durchsuchung der Kanzleiräume und der Wohnung
des Beschwerdeführers war nicht erforderlich, um den
Tatverdacht zu erhärten. Die dem Beschwerdeführer vor-
geworfenen Äußerungen ergaben sich aus einem Schrift-
satz in einer den Ermittlungsbehörden zugänglichen
Gerichtsakte. Die Handakte des Beschwerdeführers war
zum Beweis der ihm vorgeworfenen Äußerungen nicht
erforderlich, denn es war nicht zweifelhaft, dass die vor-
geworfenen Äußerungen tatsächlich vom Beschwerde-
führer stammten. Das Auffinden etwaigen entlastenden
Materials in den Unterlagen des Beschwerdeführers kann
den Grundrechtseingriff ebenfalls nicht rechtfertigen;
denn es wäre dem Beschwerdeführer ohne weiteres
möglich gewesen, solches Material im Rahmen seiner
Verteidigung selbständig vorzulegen. 

Die angegriffenen Beschlüsse lassen nicht erkennen, dass
die Gerichte eine Abwägung der berührten Grundrechte
mit der Schwere des Tatvorwurfes vorgenommen hätten.
Angesichts der Möglichkeit, durch die Ermittlungen
wegen Richterbeleidigung Zugriff auf die sonst den 
Ermittlungsbehörden nach § 97 Abs. 1 in Verbindung mit
§ 53 Abs. 1 Nr. 2 StPO entzogenen Verteidigerakten zu
erhalten, hätte die Durchsuchung einer besonders sorg-
fältigen Prüfung und Begründung bedurft. Dabei wäre
auch die geringe Beweisbedeutung der zu suchenden
Unterlagen für das Ermittlungsverfahren zu berücksich-
tigen gewesen. Dem angegriffenen Durchsuchungsbe
schluss liegt keine diese Gesichtspunkte berücksichti-
gende Abwägung zugrunde.

Die Pressemitteilung finden Sie unter http://www.bundes-
verfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg08-057.html

Von dort gelangen Sie auch weiter zum entsprechenden Beschluss.

[PM 56/2008 vom 16. Mai 2008]

Beschluss vom 7. April 2008 – 1 BvR 1924/07 –

Kapitalzahlung aus einer Direktlebensversicherung unterliegt
Beitragspflicht zur gesetzlichen Krankenversicherung

Direktversicherungen sind meist eine Form der betrieblichen Altersver-
sorgung. Sie werden in der Regel als Lebensversicherung durch den 
Arbeitgeber als Versicherungsnehmer zugunsten des Arbeitnehmers als
Bezugsberechtigten abgeschlossen. Als Versicherungsfall wird regel-
mäßig die Vollendung eines bestimmten Lebensjahres vereinbart. Tritt
der Versicherungsfall ein, kann die Direktversicherung als fortwährende
Leistung in Form eines regelmäßigen, monatlichen Versorgungsbezugs
oder als einmaliger Kapitalbetrag geleistet werden. Nach der Recht-
sprechung des Bundessozialgerichts zu der bis zum 31. Dezember 2003
gültigen Rechtslage unterlag jedoch nur der fortwährende Versor-

gungsbezug aus einer Direktversicherung uneingeschränkt der Bei-
tragspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung. Demgegenüber
wurde eine einmalige Kapitalleistung aus der Direktversicherung nicht
von der Beitragspflicht erfasst und zwar selbst dann nicht, wenn ur-
sprünglich eine laufende Leistung vereinbart worden war, sie aber noch
vor Eintritt des Versicherungsfalles in eine Kapitalleistung umgewandelt
wurde. Durch das Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Kran-
kenversicherung vom 14. November 2003 sind die maßgeblichen 
Bestimmungen zum 1. Januar 2004 geändert worden: Danach unter-
liegt die als Kapitalleistung erbrachte Direktversicherung nunmehr 
uneingeschränkt der Beitragspflicht in der gesetzlichen Krankenversi-

cherung, auch wenn eine einmalige Kapitalzahlung von
Anfang an oder vor Eintritt des Versicherungsfalls ver-
einbart wurde.

Den beiden Beschwerdeführern war aus einer vom Ar-
beitgeber zu ihren Gunsten abgeschlossenen Kapitalle-
bensversicherung ein Betrag von 22.950,51 Euro bzw.
86.331,31 Euro ausbezahlt worden. Hierauf setzten die
Krankenkassen Krankenversicherungsbeiträge in Höhe
von monatlich 29,07 Euro bzw. 107,19 Euro fest. Die
hiergegen gerichtete Verfassungsbeschwerde war er-
folglos. Die 2. Kammer des Ersten Senats
des Bundesverfassungsgerichts stellte fest, dass die Her-
anziehung von Versorgungsbezügen in der Form der
nicht wiederkehrenden Leistung zur Beitragspflicht in der
gesetzlichen Krankenversicherung mit dem
Grundgesetz vereinbar ist.

Die Pressemitteilung finden Sie unter http://www.bundes-
verfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg08-056.html

Von dort gelangen Sie auch weiter zum entsprechenden
Beschluss.

Aus dem
Justizminis terium
Deutscher Juristenfakultätentag
(Bay. StaMin d. Justiz, PM 90/08 vom 23.05.08)

Justizministerin Beate Merk beim Deutschen Juristenfakultätentag
in München: "Staatsexamen am Ende des Jura-Studiums darf nicht
durch Bachelor- / Master-Abschlüsse ersetzt werden"

Auf dem wissenschaftspolitischen Abend des 88. Deutschen Juristen-
fakultätentags in München hat Bayerns Justizministerin Beate Merk 
einer Einbeziehung des Jura-Studiums in den so genannten Bologna-
Prozesses eine klare Absage erteilt: "Das Ziel der Bologna-Erklärung,
durch einheitliche Studienabschlüsse einen europäischen Hochschul-
raum zu schaffen und dadurch die Internationalität und Mobilität der
Studierenden zu fördern, ist an sich sinnvoll, auf das Jura-Studium aber
nicht übertragbar. Denn anders als etwa in den Naturwissenschaften
sind die Inhalte des Studiums ganz überwiegend national geprägt, weil
sich die zugrunde liegenden Rechtsordnungen innerhalb Europas stark
unterscheiden. An Internationalität mangelt es Jura-Studenten ohnehin
nicht: In keinem anderen Fach werden so viele Auslandsaufenthalte in
das Studium integriert wie in Jura". Auch außerhalb der Bologna-Er-
klärung gebe es keine überzeugenden Gründe dafür, das klassische
Staatsexamen in Jura durch Bachelor- / Master-Abschlüsse zu ersetzen:
"Eine abschließende Blockprüfung am Ende des Studiums, bei der die
verschiedenen Rechtsgebiete im Zusammenhang geprüft werden, ist

Friedrich Schiller [1833]
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unabdingbar. Ihre Abnahme
durch neutrale Prüfungsämter
gewährleistet ein Höchstmaß
an Objektivität und Chancen-
gleichheit. Das Staatsexamen
ist damit ein Garant für die 
international anerkannte hohe
Qualität der deutschen Juri-
stenausbildung. Ihr würde 
erheblich geschadet, würde
man das Staatsexamen op-
fern", so die Ministerin weiter.

Merk verwies auch auf negative
Erfahrungen in anderen Studi-
engängen: "Die Erfahrungen
zeigen, dass eine Umstellung auf die Bachelor-
/ Master-Struktur regelmäßig zu einer "Ver-
schulung" führt und der wissenschaftliche An-
spruch verloren geht. Dabei werden in vielen
Fächern nicht einmal die Ziele erreicht, die mit
der Umstellung verfolgt wurden. So nimmt
etwa die Zahl der Auslandsaufenthalte und
Praktika wegen des engen Studienplatzkorsetts
ab, die Abbrecherquote dagegen steigt".

Freierstrafbarkeit
(Bay. StaMin d. Justiz, PM 84/08 vom 19.05.08)

Justizministerin Beate Merk zur Ankündi-
gung der Bundesjustizministerin, Freier von
Zwangsprostituierten künftig zu bestrafen:
"Reichlich spät und reichlich dünn !"

Bayerns Justizministerin Dr. Beate Merk hat
heute die Ankündigung der Bundesjustizmini-
sterin, die "Freier" von Zwangsprostituierten
bestrafen zu wollen, als reichlich spät und
reichlich dünn bezeichnet. "Wenn ich be-
denke, dass Bayern schon im Februar 2005,
also vor mehr als drei Jahren, einen fertigen
Gesetzentwurf zur Freierstrafbarkeit in den
Bundesrat eingebracht hat, dann kommt für
mich die Ankündigung der Bundesjustizmini-
sterin, demnächst einen "Diskussionsentwurf"
vorzulegen, reichlich spät.

Und wenn man sich den Vorschlag dann ge-
nauer anschaut, ist er auch noch eher halb-
herzig: Wenn wir Zwangsprostituierte, das
heißt auf die schlimmste Art und Weise aus-
gebeutete Frauen, wirklich wirkungsvoll schüt-
zen wollen, dann dürfen wir kein positives
Wissen des "Freiers" um die Zwangslage for-
dern, das sich nur schwer beweisen lässt, son-
dern müssen es ausreichen lassen, dass er die
Zwangslage leichtfertig nicht erkennt. Und:
Wir dürfen es nicht bei der Freierstrafbarkeit
bewenden lassen. Wir müssen vielmehr unsere
Staatsanwälte auch wieder wirkungsvoll in die
Lage versetzen, die Zuhälter zu verfolgen:
Dazu müsste man das Prostitutionsgesetz von
2001 in seinem strafrechtlichen Teil rückgän-
gig machen, durch das den Straftatbeständen
der Förderung der Prostitution und der Zuhäl-

terei weitgehend die Zähne ge-
zogen worden sind. Seitdem
kann ein Zuhälter nämlich nur
noch dann bestraft werden,
wenn der Nachweis gelingt,
dass die Prostituierte in persön-
licher oder wirtschaftlicher Ab-
hängigkeit gehalten wird. Das
ist in der Praxis äußerst schwie-
rig und hat dazu geführt, dass
weitgehend der Ermittlungs-
druck von der Zuhälter- und
Bordellszene genommen ist.
Auch hierzu hat Bayern schon
im Februar 2005 die notwendi-
gen Vorschläge gemacht, um

diese Änderung rückgängig zu machen - 
geschehen ist seitdem leider nichts !"

Personalia
Vizepräsident des Bun-
desverfassungsgerichts
Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
Winfried Hassemer schei-
det aus dem Amt

Der Bundespräsident hat am  
7. Mai 2008, Herrn Vizepräsi-
denten des Bundesverfassungs-
gerichts Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
Winfried Hassemer die Entlas-
sungsurkunde ausgehändigt.
Herr Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Has-
semer scheidet mit Ablauf der
Amtszeit aus dem Dienst aus.

Winfried Hassemer wurde am 17. Februar
1940 in Gau-Algesheim/Rhein geboren. Nach
dem Studium der Rechtswissenschaft, das er
1963 mit dem Ersten Staatsexamen abschloss,
war er von 1963 bis 1969 als Wissenschaft-
licher Assistent am Institut für Rechts- und 
Sozialphilosophie der Universität des Saarlan-
des tätig. Dort wurde er 1967 promoviert.
Nach dem Zweiten Staatsexamen war 
Winfried Hassemer von 1970 bis 1972 als 
Wissenschaftlicher Assistent am Institut für
Rechtsphilosophie der Ludwig-Maximilian-
Universität München tätig und schloss dort
seine Habilitation ab. Seit 1973 ist Winfried
Hassemer ordentlicher Professor für Rechts-
theorie, Rechtssoziologie, Strafrecht und Straf-
verfahrensrecht an der Johann Wolfgang
Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Von
1991 bis 1996 war er Hessischer Daten-
schutzbeauftragter.

Am 3. Mai 1996 wurde Winfried Hassemer zum
Richter des Bundesverfassungsgerichts 
ernannt und Mitglied des Zweiten Senats, seit
dem 10. April 2002 ist er Vorsitzender des Zwei-
ten Senats und Vizepräsident des Bundesver-
fassungsgerichts. Sein Dezernat umfasste unter

anderem das Straf- und Strafverfahrensrecht.

Winfried Hassemer erhielt die Ehrendoktor-
würde durch die Universität Thessaloniki
(1998), die Bundesuniversität Rio de Janeiro
(2001), die Universität Lusiada in Lissabon
(2004) und die Universität Pablo de Olavide 
in Sevilla (2005). 2005 wurde er Honorarpro-
fessor der Renmin University of China.

Als Nachfolger von Herrn Vizepräsidenten des
Bundesverfassungsgerichts Prof. Dr. Dr. h.c.
mult. Winfried Hassemer wird Herr Prof. Dr.
Andreas  Voßkuhle in den Zweiten Senat ein-
treten. Er ist ordentlicher Professor am Institut
für Staatswissenschaften und Rechtsphiloso-
phie und Rektor der Universität Freiburg.
(Quelle: BVerfG, Pressemitt. vom 6. Mai 2008)

Kuriosa
Den nachfolgend abgdruck-
ten „lyrischen Erguss“ eines 
Generalstaatsanwalts woll-
ten wir unseren treuen 
Lesern nicht vorenthalten.

Aus den Schlussanträgen des
Generalanwalts Ruiz-Jarabo
Colomer vor dem Europäischen
Gerichtshof 8. April 2008
Beecham Group u.a.

Europäischer Gerichtshof
Rechtssache C-132/07

... 2. Die Vielzahl der Bedeutungen des Begriffs
"Pirat" (aus dem Griechischen  [peirates]: Ban-
dit, Plünderer) ist überraschend. Jedes Kind ist
in der Lage, diesen Archetypus als Substantiv
zu beschreiben, indem es lediglich seine cha-
rakteristischsten Eigenschaften aufzählt: das
Holzbein, den Haken anstelle der Hand, den
ungepflegten Bart und die Augenklappe,
zwingender Tribut an die Entscheidung für die-
sen so gefährlichen Lebensstil voller Abenteuer
und Gefahren.

3. Diese Darstellung ist zumindest seit der Ro-
mantik des 19. Jahrhunderts überliefert(2) .
Selbst ein Schriftsteller wie Balzac, der weit
über jeden Verdacht erhaben ist, sich den Dik-
taten dieses so tief in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts verwurzelten Literaturstils zu un-
terwerfen, fügte einem seiner Romane eine Pi-
ratenepisode hinzu, zweifellos als Kniff, um die
Dramatik des sorgenvollen Lebens von Ma-
dame D´Aiglemont zu erhöhen(3) .

4. In einem weiteren Sinn wird das Wort ver-
wendet, wenn es mit dem Begriff des Produkts
verknüpft wird, um auf dessen fehlende Echt-
heit oder seine Markteinführung auf wenig or-
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AG Verkehrsrecht im MAV

Gemeinsame Veranstaltung
Verkehrspsychologische Praxis München 
Vertragsanwälte des ADAC Südbayern,

AG Verkehrsrecht des Münchner Anwaltvereins 

Dienstag, 22.07.2008, 14:00 bis 17:00 Uhr

Veranstaltungsort:
ADAC Südbayern, Sitzungssaal

Ridlerstraße 35, 80339 München

Voraussetzungen zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis 
nach Entzug wegen Alkohols oder illegaler Drogen

Veranstaltungsgebühr: EUR 20,00. 

Bitte legen Sie der Anmeldung einen V-Scheck bei oder überweisen Sie auf folgendes Konto :
Postbank Giro München, Konto-Nr.: 768 758 01, BLZ: 700 100 80, Kontoinhaber: Münchener Anwaltverein e.V.

Anmeldung: per Fax: 089 - 55 02 70 06

Münchener AnwaltVerein e.V.
Prielmayerstr. 7 / Zi. 63, 
80335 München

Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Anwälte, die sich
mit verkehrsrechtlichen Fragestellungen des Erhalts oder der
Wiedererteilung der Fahrerlaubnis nach Auffälligkeit wegen
Alkohol- oder Drogenkonsum am Steuer befassen. 

Für eine Wiedererteilung, bzw. für eine erfolgreiche MPU spielen
dabei – neben den grundlegenden juristischen Festlegungen -
auch medizinische und psychologische Anforderungen eine Rolle.

Im Rahmen der Veranstaltung, erhalten Sie umfassend
Informationen über verwaltungsrechtliche, medizinische und
psychologische Aspekte des Wiedererteilungsverfahrens. 

Programm:

1. Der Anwalt im Spannnungsfeld zwischen den strafrecht-
lichen Vorgaben und den psychologisch-therapeutischen 
Aspekten im Fahrerlaubnisrecht (Herr Dr. M. Ludovisy, 
ADAC Juristische Zentrale, München)

2. Verwaltungsrechtliche Voraussetzungen für die 
Wiedererlangung der Fahrerlaubnis 
(Herr G. Eberhardt, KVR München)

3. Medizinische Voraussetzungen für die Wiedererlangung 
der Fahrerlaubnis - Möglichkeiten und Grenzen des 
Abstinenznachweises von Alkohol- bzw. Drogen, -   

• Alkohol:
Haar -   Urin -  Blutanalyse: 
Vor- und Nachteile;  „Treffsicherheit“, 
Aktuelle Möglichkeiten und Perspektiven

• Cannabis, Kokain, Amphetamine und andere Drogen:
Haar -  Urin  - Blutanalysen : 
Vor – und Nachteile, „Treffsicherheit“, 
Aktuelle Möglichkeiten und Perspektiven
(Herr Dr. H. Sachs, FTC ( Forensisch Toxikologisches 
Centrum GmbH, München) )

4. Verkehrspsychologische Voraussetzungen für die 
Wiedererlangung der Fahrerlaubnis  - Einstellungs- und 
Verhaltensänderungen - Initiierung und Begleitung eines 
Veränderungsprozesses in der Einstellung und im 
Verhalten durch verkehrspsychologische Intervention
(Verkehrspsychologische Praxis, B. Scheucher , 
C. Eggerdinger)

Name Vorname

Straße PLZ, Ort

Telefon, Fax E-Mail

Unterschrift Kanzleistempel
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thodoxen Wegen anzuspielen. Eine so be-
zeichnete Ware unterscheidet sich jedoch stark
von der tatsächlichen Beute dieser Figuren,
denn nie wurden die von ihnen geraubten
Reichtümer selbst als illegal betrachtet, son-
dern man sah in ihrem Raub die gewaltsame
Entwendung bei ihren rechtmäßigen Eigentü-
mern. Ein Dichter beschrieb in einem für die
damalige Zeit charakteristischen Gedicht auf
das Rebellentum das Boot als das wertvollste
Gut des Piraten, noch vor den sagenhaften er-
beuteten Schätzen(4) .

5. In der juristischen Auseinandersetzung, der
ich diese Schlussanträge widmen muss,
könnte man mit ein wenig Phantasie die Un-
ternehmen, die Parallelhandel betreiben, mit
Piraten vergleichen und diejenigen, die ihre
Rechte des geistigen Eigentums verteidigen,
mit den Freibeutern, also denjenigen, die den
"Kaperbrief" ihrer Regierung erhalten hatten,
um die Schiffe der feindlichen Mächte zu
jagen. Im europäischen Recht werden jedoch
die Begriffe umgedreht, denn wenn der vor-
stehende Vergleich auch auf den Handel mit
Drittländern anwendbar ist, handelt im inner-
gemeinschaftlichen Handel der Importeur
rechtmäßig, und er ist es, der über den Ka-
perbrief verfügt, um die Unternehmen zu ver-
folgen, die danach trachten, diese
Freizügigkeit zu beeinträchtigen. Alles hängt
vom Standpunkt ab, denn für diese großen
Unternehmen stellen die "free riders" oder
Parallelhändler wahre Filibuster
dar(5) . ...

[siehe auch http://eur-lex.europa.eu/ LexUri-
Serv/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007C0132:D
E:NOT]

Quelle: Prof. Dr. Thomas Hoeren, Institut für
Informations-, Telekommunikations- und 
Medienrecht, Münster.

Nützliches und
Hilfreiches
- Termine, Broschüren, Ratgeber,
Internetadressen 

UIA - Seminar in Dresden

Vom 20. bis 21. Juni 2008 veranstaltet die
Union Internationale des Avocats / International
Association of Lawyers (UIA) ein Seminar. Hierbei
werden die aktuellen Entwicklungen im Bereich
Europäisches Prozessrecht sowie ROM I (welches
Recht ist auf internationale Verträge anwend-
bar?) und ROM II (welches auf außervertragliche
Ansprüche?), UN-Kaufrecht und Europäisches
Vertragsrecht diskutiert. Ein Seminartag widmet
sich auch einer Fallstudie, in welcher die mögli-

chen Lösungen Schritt für Schritt erarbeitet wer-
den sollen. Die Referenten sind alle Experten im
Bereich des internationalen Wirtschaftsrechts
und die Darstellung wird im Wesentlichen pra-
xisbezogen und interaktiv sein. Der DAV, selbst
Mitglied in der UIA, veranstaltet am Freitag, den
20. Juni, gemeinsam mit der Rechtsanwalts-
kammer Sachsen und der Bundesrechtsan-
waltskammer einen Empfang in der
Porzellansammlung der Staatlichen Kunst-
sammlung Dresden, zu dem alle Teilnehmer sehr
herzlich eingeladen sind. Das Programm finden
Sie zusammen mit den Anmeldeunterlagen
unter www.anwaltverein.de/ fortbildung/ ver-
anstaltungskalender und www.arge-inter.de.

Neuer Internetauftritt
zum Europäischen 
Sozialfonds

In Deutschland startet die neue
siebenjährige Förderperiode
des Europäischen Sozialfonds
(ESF). Das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales bietet
dazu einen neuen Internet-Auf-
tritt unter der Adresse
www.esf.de. Die Seite bietet
Grundsätzliches zum ESF, bün-
delt Informationen zum ESF-
Bundesprogramm und zu
einzelnen Projekten aus den
beteiligten Ministerien, nennt
Adressen und Ansprechpartner
und gibt Auskunft über Forma-
litäten und Förderwege. 

AUSSTELLUNG

Bilder und Dokumente zur Deutschen
Sozialgeschichte in Dortmund

Das BMAS zeigt in seiner Ausstellung zur 
Sozialgeschichte die lange und oft mühevolle
Entwicklung sozialer Sicherungssysteme in
Deutschland. Vom 04. Mai bis 29. Juni 2008
ist die Ausstellung "In die Zukunft gedacht -
Bilder und Dokumente zur Deutschen Sozial-
geschichte" in der Deutschen Arbeits-
schutzausstellung (DASA) in Dortmund zu
sehen. Der Eintritt ist frei. 

Verkehrsanwälte Info

Abrechnung fiktiver Reparaturkosten - 
6 monatige Weiternutzung

Der BGH hat in seinem Urteil vom 29. April
2008 - VI ZR 220/07 - seine frühere Rechtspre-

chung bestätigt und entschieden, dass der Un-
fallgeschädigte die vom Sachverständigen ge-
schätzten Reparaturkosten (fiktiv) bis zur Höhe
des Wiederbeschaffungswerts in der Regel nur
abrechnen kann, wenn er das Fahrzeug minde-
stens 6 Monate weiter nutzt und zu diesem
Zweck - falls erforderlich - verkehrssicher (teil)re-
parieren lässt. Im vorliegenden Fall hatte der Ge-
schädigte das Fahrzeug spätestens 22 Tage nach
dem Unfall weiterveräußert mit der Folge, dass
er nicht (fiktiv) die geschätzten Reparaturkosten,
sondern nur den Wiederbeschaffungsaufwand
verlangen konnte. Da er in Folge der Weiterver-
äußerung den Restwert realisiert hatte, musste
er sich diesen bei der Schadensberechnung min-
dernd anrechnen lassen.

http://verkehrsanwaelte.de/
news/news14_2008_punkt1.pdf,
PDF-Datei (75 KB)

Ersatz der Sachverständigen-
kosten bei Abtretung der Ho-
norarverbindlichkeit an den
Sachverständigen

Das Amtsgericht Bochum hat
durch Urteil vom 06.03.2008 -
Az: 40 C 576/07 - in Anlehnung
an die Entscheidung des OLG
Naumburg vom 20.01.2006 -
NZV 2006, 546 ff. - entschie-
den, dass der Geschädigte vom
Schädiger den Ausgleich der
Sachverständigenkosten verlan-
gen kann, solange für ihn als
Laie nicht erkennbar ist, dass

der Sachverständige sein Honorar geradezu
willkürlich festsetzt, Preis und Leistung in
einem auffälligen Missverhältnis zueinander
stehen oder dem Geschädigten selbst ein 
Auswahlverschulden zur Last fällt. Dem 
Geschädigten ist es vor Erteilung des Gutach-
tenauftrages nicht zuzumuten, Markt-
forschung zu betreiben. Diese Grundsätze, die
im Verhältnis zwischen Geschädigten und
Schädiger anzuwenden sind, gelten auch
dann, wenn nicht der Geschädigte selbst, son-
dern der Sachverständige aus abgetretenem
Recht gegen die Versicherung des Schädigers
klagt. Insoweit werden nämlich Ersatzan-
sprüche des Geschädigten geltend gemacht,
die sich durch die Abtretung nicht verändern. 
http://verkehrsanwaelte.de/news/news14_200
8_punkt2.pdf, PDF-Datei (160 KB)

Nochmals: Erstattung von Sachverständi-
genkosten bei Abtretung des Anspruches
an den Sachverständigen 

Das Amtsgericht Bochum kommt in seinem
Urteil vom 05.02.2008 - 63 C 389/07 - in An-
lehnung an die Entscheidung des BGH vom
23.01.2007 (NJW 2007, S. 1450) zu dem Er-
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09.00 bis 09.15 Uhr | Begrüßung durch RA Anton Mertl, Präsident des Bayerischen AnwaltVerbandes

09.15 bis 10.15 Uhr | Prof. Dr. Christoph Ann, TU München
Die aktuelle BGH-Rechtsprechung zur Nachlassverwaltung durch Miterben

10.15 bis 10.30 Uhr: Kaffeepause

10.30 bis 11.30 Uhr| Prof. Dr. Karlheinz Muscheler, Universität Bochum  
Aktuelle Fragen des Testamentsvollstreckerrechts

4. Münchener Erbrechts- und Nachlassgerichtstag 2008
Veranstaltet vom  Bayerischen AnwaltVerband und dem Nachlassgerichtstag e.V.

Freitag, 20. Juni 2008: 9.00 bis 19.00 Uhr – parallele und gemeinsame Veranstaltungen
Tagungsleitung: RA Dr. Michael Bonefeld, FAErb FAFam, München/Grünwald; RA Michael Dudek, FAArb, München

Bescheinigung nach § 15 FAO für FAErb

4. Münchener Erbrechtstag Deutscher Nachlassgerichtstag 2008

15.00 bis 16.00 Uhr | RiBGH Roland Wendt, Karlsruhe 
Die Zukunft des Behindertentestaments 

16.00 Uhr bis 16.30 Uhr:  Kaffeepause

16.30 bis 17.30 Uhr | RA Dr. Hans Klingelhöffer, Rechtsanwalt beim BGH, Karlsruhe
Die Rechtsprechung in Erbsachen aus der Sicht eines BGH-Anwaltes

17.30 bis 18.30 Uhr | Notar Thomas Wachter, München
Neues zur Erbschaftsteuer und Unternehmensnachfolge 

18.30 | RA Dr. Michael Bonefeld, FAErb FAFam, München/Grünwald
Abschlussbericht und Verabschiedung des 4. Deutschen Nachlassgerichtstages

13.00 bis 14.00 Uhr: Mittagspause 

11.35 bis 12.35 Uhr | Prof. Dr. Knut Werner Lange, Universität
Bayreuth
Aktuelle Entwicklungen im Pflichtteilsrecht mit
Rechtsprechungsübersicht und Erbrechtsreform
Im Anschluss: Diskussion

14.00 bis 15.00 Uhr | Dr. Ludwig Kroiß, Direktor des AG Traunstein
Das neue Nachlassverfahrensrecht
Im Anschluss: Diskussion

11.35 bis 12.35 Uhr | RiinOLG Margaretha Förth, München
Aktuelle Rechtsprechung – Die Rechtsbeschwerde in
Nachlasssachen
Im Anschluss: Diskussion

14.00 bis 15.00 Uhr | Dipl. RPfl. . (FH) Dagmar Würfel-Duff, 
AG München
Die richtige Antragsstellung beim Erbschein bei auslän-
dischem Erblasser
Im Anschluss: Diskussion

→ Tagungsort: Akademischer Gesangverein
Ledererstraße 5 (Ecke Sparkassenstraße), 80331 München
→ Preise: s. Anmeldeformular auf Seite 14
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08.45 bis 09.30 Uhr | Ankunft und Begrüßungskaffee

09.30 bis 09.45 Uhr | Begrüßung durch RA FAArb Anton Mertl, Präsident des
Bayerischen AnwaltVerbandes, und Prof. Dr. Volker Rieble 

09.45 bis 11.00 Uhr | Prof. Dr. Abbo Junker, ZAAR, Universität München
Umstrukturierung und Vermögenszuordnung als arbeitsrechtliche
Strategie

11.00 bis 11.30 Uhr: Kaffepause

11.30 bis 12.45 Uhr | Prof. Dr. Volker Rieble, Direktor des ZAAR, Universität München
Arbeitnehmerüberlassung: Regulierung im Entleiherbetrieb

12.45 bis 14.00 Uhr: Gemeinsames Mittagessen

14.00 bis 15.15 Uhr | RA Dr. Robert Lubitz (Beiten Burkhardt), München

Aufgabe der Tarifeinheit: Chancen und Lasten auf der Rechtsfolgenseite

15.15 bis 16.30 Uhr | Peter Maier, Präsident des LAG München a.D.
Die Kündigung von Straftätern

16.30 bis 17.00 Uhr: Kaffeepause

17.00 bis 18.15 Uhr | RA Dr. Robert von Steinau-Steinrück (Luther), Berlin
Totale Schadenshaftung des Compliance-Täters?

18.15 bis 18.45 Uhr | Schlusswort

[ Änderungen in der Reihenfolge der Themen sind möglich. ]

Veranstaltungsort
Paulaner am Nockherberg, Tagungszentrum
Hochstr. 77, 81541 München 

Teilnahmegebühr
– für DAV-Mitglieder: 

€ 350,– zzgl. MwSt (= € 416,50) 
– für Nichtmitglieder: 

€ 390,– zzgl. MwSt (= € 464,10)

Fragen, Wünsche
Dr. Martin Stadler
Telefon 089. 552 633-97 
Fax 089. 552 633-98 
eMail m.stadler@mav-service.de

Anmeldeformular und Teilnahme -
bedingungen → Seite 14

4. Bayerischer Arbeitsrechtstag 2008
Veranstaltet vom
Bayerischen AnwaltVerband und dem Zentrum für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht, München

4. Juli 2008:  9.00 bis 18.45 Uhr 

Moderation: RA FAArb Anton Mertl, Präsident des Bayerischen AnwaltVerbandes, und
Prof. Dr. Volker Rieble, Direktor des Zentrums für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht, Universität München

Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb
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Ich melde mich unter Anerkennung Ihrer Teilnahmebedingungen (s.u.) zu folgender Tagung an:

4. Münchener Erbrechts- und Nachlassgerichtstag | 20. Juni 2008: 9.00 bis 19.00 Uhr
für DAV-Mitglieder: € 350,– zzgl. MwSt (= € 416,50) für Nichtmitglieder: € 450,– zzgl. MwSt (= € 535,50)

entweder faxen oder per Brief

MAV GmbH
Herrn Dr. Martin Stadler
Karolinenplatz 3
80333 München

ANMELDUNG   per Fax: 089. 552 633-98

Kanzlei / Firma

Name/Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Fax:

eMail:

Ich bin Mitglied des DAV    [  ] ja               [  ] nein

Rechnung an                       [  ] mich        [  ] die Kanzlei

Datum    Unterschrift

Bei mehreren Teilnehmern:

bitte getrennte Anmeldungen!

→ MAV GmbH: ein Unternehmen des Münchener AnwaltVereins  

– Sitz: München | Amtsgericht München,  HRB 152 648 – Geschäftsführer: Dr. Martin Stadler

Teilnahmebedingungen

Anmeldungen werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Die Plätze bei allen Seminaren sind begrenzt. Es gilt die
Reihenfolge der Anmeldungen.

Die Übertragung der Teilnahmeberechtigung ist möglich, sofern uns Name und Anschrift des Ersatzteilnehmers umgehend mitgeteilt
werden. Macht der Anmelder von seinem Übertragungsrecht keinen Gebrauch, ist die Tei l nahme gebühr auch dann zu zahlen, wenn der
Anmelder seine Anmeldung zurückzieht oder am Seminar nicht teilnimmt. 

Bei Absagen länger als zwei Wochen vor Veranstal tungs beginn wird dem Anmelder lediglich eine Bearbeitungs gebühr in Höhe von € 50,–
zzgl. MwSt. (= € 59,50) in Rechnung gestellt. 

Änderungen: Wird die Tagung kurzfristig abgesagt, verschoben oder in einen anderen Veranstaltungsraum verlegt, sind Ansprüche daraus 
ausgeschlossen. 

Fragen, Wünsche

Petra Rottmann Telefon 08031. 90 894-33 | Fax 08031. 90 894-77 | eMail geschaeftsfuehrer@bayerischer-anwaltverband.de
Dr. Martin Stadler Telefon 089. 552 633-97 | Fax 089. 552 633-98 | eMail m.stadler@mav-service.de

4. Bayerischer Arbeitsrechtstag | 4. Juli 2008: 9.30 bis 18,45 Uhr
für DAV-Mitglieder: € 350,– zzgl. MwSt (= € 416,50) für Nichtmitglieder: € 390,– zzgl. MwSt (= € 464,10)
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gebnis, dass nach einem Verkehrsunfall grundsätzlich ein in Relation zur
Schadenshöhe berechnetes Sachverständigenhonorar als erforderlicher
Herstellungsaufwand im Sinne des § 249 Abs. 2 BGB verlangt werden
kann. Wahrt der Geschädigte bei der Einholung des Gutachtens den
Rahmen des zur Wiederherstellung Erforderlichen, sind weder der Schä-
diger noch das Gericht im Schadensersatzprozess berechtigt, eine Preis-
kontrolle durchzuführen. An dieser Beurteilung ändert sich nichts
dadurch, dass der Anspruch nicht vom Geschädigten, sondern aufgrund
einer Abtretung vom Sachverständigen selbst geltend gemacht wird,
denn Gegenstand der Abtretung ist der Schadensersatzanspruch und
nicht etwa der dem Kläger gegen den Geschädigten zustehende
Werklohnanspruch. http://verkehrsanwaelte.de/news/ news14_2008
_punkt3.pdf, PDF-Datei (300 KB)

Ersatz der in einer markengebundenen Vertragswerkstatt 
anfallenden fiktiven Reparaturkosten - Anspruch auf Erstattung der
Ersatzteilzuschläge und Verbringungskosten

Das Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein kommt in seinem Urteil vom
15.04.2008 - Az: 2 a C 312/07 - zu dem Ergebnis, dass bei der Fest-
stellung der erforderlichen Reparaturkosten auch dann, wenn diese fik-
tiv geltend gemacht werden, die Stundenverrechnungssätze einer
markengebundenen Fachwerkstätte zugrunde zu legen sind. Auch die
Ersatzteilzuschläge sind erstattungsfähig, da sie in Fachwerkstätten be-
rechnet werden. Der Schadensersatzanspruch umfasst nach Auffassung
des Amtsgerichts Ludwigshafen auch bei fiktiver Schadensberechnung
die Verbringungskosten, da diese in der Regel anfallen und somit zum
erforderlichen Wiederherstellungsaufwand zählen.http://verkehrsan-
waelte.de/news/news13_2008_punkt1.pdf, PDF-Datei (270 KB)

Nochmals: Ersatz der in einer markengebundenen Vertragswerk-
statt anfallenden fiktiven Reparaturkosten

Das Amtsgericht Darmstadt vertritt in seinem Urteil vom 14. April 2008
- Geschäftsnummer: 308 C 133/07 - die Auffassung, dass auch bei fik-
tiver Abrechnung ein Anspruch auf Schadenersatz bezüglich der fiktiven
Reparaturkosten auf der Grundlage der durchschnittlichen markenge-
bundenen Verrechnungslöhne besteht. Das Amtsgericht Darmstadt be-
ruft sich in seiner Entscheidung auf ein Urteil des Landgerichts Aachen
vom 28.06.2007, Az: 6 S 55/07, wonach generell nur markengebun-
dene Vertragswerkstätten als gleichwertig anzusehen sind, da die Mit-
arbeiter einer markengebundenen Werkstatt allgemein als spezialisiert
auf Fahrzeuge der konkret vertretenen Marke gelten und diesbezüglich
auch als besonders erfahren angesehen werden, so dass sich der Ge-
schädigte nicht auf die Reparaturmöglichkeit in einer sonstigen Fach-
werkstatt verweisen lassen muss.http://verkehrsanwaelte.de/news/
news13_2008_punkt2.pdf, PDF-Datei (450 KB)

Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen kann bei Teil-
nahme an einer verkehrstherapeutischen Rehabilitationsmaß-
nahme für alkoholauffälige Kraftfahrer entfallen

Das Amtsgericht Düsseldorf hat durch Urteil vom 31. August 2007 - Az:
113 Cs-110 Js 2148/07-(501/07) - entschieden, dass ein Angeklagter,
der zum Zeitpunkt der Tat 2,12 Promille Alkohol im Blut hatte und damit
fahruntüchtig war, trotz der Verwirklichung des Regelbeispieles des §
69 Abs. 2 Ziff. 2 StGB zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung
nicht mit der erforderlichen Gewissheit als ungeeignet zum Führen von
Kraftfahrzeugen anzusehen war. Das Gericht hat im Rahmen der Ge-
fahrenprognose insbesondere den Umstand berücksichtigt, dass der An-
geklagte bereits vor der gerichtlichen Entscheidung begonnen hat,
regelmäßig an einer verkehrstherapeutischen Rehabilitationsmaßnahme
bei der IVT-Hö teilzunehmen. Die Entscheidung des Amtsgerichts ist von

der Staatsanwaltschaft mit einer auf das Strafmaß beschränkten Beru-
fung angefochten worden. Das Landgericht Düsseldorf hat die erstin-
stanzliche Entscheidung am 11. April 2008 bestätigt und die Berufung
der Staatsanwaltschaft verworfen. 

Diese Entscheidung bestätigt, dass bereits mit der Aufnahme des Man-
dats dem Betroffenen nur dringend angeraten werden kann, sich einer
verkehrstherapeutischen Maßnahme zu unterziehen, da diese sowohl
im Strafverfahren als auch im späteren Verfahren vor der Verwaltungs-
behörde nur Vorteile für ihn bringen kann. http://verkehrsanwaelte.de/
news/news12_2008_punkt1.pdf, PDF-Datei (270 KB)

Auswirkungen der Reform des VVG auf die Kfz-Versicherung -
Skript auf der Homepage der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht

Auf der Homepage der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht -
www.verkehrsanwaelte.de - finden Sie unter der Rubrik "Für Verkehrs-
anwälte - Arbeitshilfen" nunmehr das Skript des Vorsitzenden der 
Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht, Rechtsanwalt Jörg Elsner, zu den
"Auswirkungen der Reform des VVG auf die Kfz-Versicherung". Dieses
diente auch als Vorlage zu dem Vortrag der Kollegen Elsner und 
Riedmeyer anlässlich des Deutschen Anwaltstages.

Erstattung von 
Sachverständigenkosten

Nach einem Urteil des Amtsgericht 
Limburg - Geschäftsnummer: 4 C
1066/ 07(11) - sind dem Geschädig-
ten die Sachverständigenkosten zu 
erstatten, da sie Ausfluss seines aner-
kennenswerten Rechtsverfolgungsin-
teresses sind. Der Geschädigte darf
sich zur Fest-stellung seines Scadens
(zumindest bei einer Schadenshöhe
von rund 4.615 EUR) eines Sachver-
ständigen bedienen. Hierbei ist er
nach Auffassung des Amtsgerichts
Limburg regelmäßig nicht verpflichtet,
sich nach dem "günstigsten" Sach-
verständigen zu erkundigen, wobei
das Amtsgericht ausdrücklich darauf hinweist, dass der Sach-
verständige nicht Erfüllungsgehilfe des Geschädigten im Sinne des 
§ 254 bzw. 278 BGB ist. http://verkehrsanwaelte.de/news/news12_2008
_punkt2.pdf, PDF-Datei (200 KB)

Ersatz des Nutzungsausfallschadens bei ungeklärtem Versiche-
rungsschutz des unfallgegnerischen Fahrzeugs

Das Amtsgericht Wolfsburg hat durch Urteil vom 15.08.2007 - 
Geschäftsnummer 10 C 111/07(III) - entschieden, dass dem Geschädig-
ten auch für den Zeitraum, den er benötigt, um die Frage zu klären, ob
das gegnerische Unfallfahrzeug haftpflichtversichert ist, der Nutzungs-
ausfallschaden zu ersetzen ist. Im zugrunde liegenden Fall konnte erst
nach Ablauf von 56 Tagen geklärt werden, ob für das unfallgegnerische
polnische Fahrzeug Versicherungsschutz besteht. Nach Auffassung des
Amtsgerichts war dem Geschädigten nicht zuzumuten, hinsichtlich der
Reparatur in Vorleistung zu treten, um anschließend möglicherweise
eine wenig erfolgversprechende Durchsetzung seiner Ansprüche in
Polen zu versuchen. 

Das Landgericht Braunschweig hat mit Beschluss vom 21.12.2007 - 
Geschäftsnummer: 2 S 361/07(064) - die Absicht mitgeteilt, die vom
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Deutschen Büro Grüne Karte e.V. gegen das
Urteil eingelegte Berufung gemäß § 522 Abs.
2 ZPO zurückzuweisen. Das Landgericht
Braunschweig führt zur Begründung aus, dass
der Geschädigte ernsthaft damit rechnen mus-
ste, dass der ihm entstandene Schaden man-
gels Versicherungsschutzes des Unfallgegners
nicht reguliert werden würde, so dass er nicht
gehalten war, eine Notreparatur in Auftrag zu 
geben oder zur Durchführung der Reparatur
eine Kredit aufzunehmen.http://verkehrsan-
waelte.de/news/news12_2008_punkt3.pdf, 
PDF-Datei (700 KB)

Diese und weitere Informationen der
ARGE Verkehrsrecht finden Sie unter:
www.verkehrsanwaelte.de

Die Verbraucher-
zentrale informiert
Kündigung von 
Versicherungsverträgen
Ratgeber hilft Verbrauchern beim Ausstieg
aus Versicherungsverträgen

Obwohl Verbraucher jährlich im Durchschnitt
fast 3000 Euro für private Versicherungen aus-
geben, werden häufig die falschen Versiche-
rungen abgeschlossen. Immer wieder sind
nach den Erfahrungen der Verbraucherschüt-
zer auch die Versicherungsbedingungen
ungünstig oder die Laufzeiten zu lang. Der neu
aufgelegte Ratgeber "Kündigung von Versi-
cherungsverträgen" der Verbraucherzentralen
zeigt, wie der kurzfristige Ausstieg funktio-
niert, welche Fristen eingehalten werden müs-
sen und ob man von der zuvor eingezahlten
Prämie etwas zurückbekommen kann.

Enthalten sind alle wichtigen Neuregelungen
des am 1. Januar 2008 in Kraft getretenen
Versicherungsvertragsgesetzes. Können Ver-
braucher die Vorteile des reformierten Geset-
zes, wie zum Beispiel mehr Informationen und
bessere Vertragsbedingungen, schon jetzt bei
ihren Altverträgen nutzen? Lohnt die Über-
prüfung des alten Versicherungsschutzes und
eventuell ein neuer Vertragsabschluss? Der
Ratgeber geht detailliert auf die neue Rechts-
lage ein und erklärt die unterschiedlichen Aus-
wirkungen jeweils für die Alt- und die
Neuverträge. Für das Jahr 2008 ist diese zwei-
geteilte Darstellung wichtig, da das neue Ver-
sicherungsvertragsgesetz erst ab 2009 für die
meisten Altverträge maßgebend ist. Der Rat-
geber kostet 4,90 Euro und ist in allen Bera-
tungsstellen der Verbraucherzentrale Bayern
erhältlich. Zu bestellen ist er zuzüglich zwei
Euro für Porto und Versand unter Tel. 0180
5001433 (0,14 Euro /Minute aus dem dt. Fest-
netz, Mobilfunkpreise können abweichen)
oder im Internet unter www.vz-ratgeber.de.

Neues vom DAV

DAV fordert Erhöhung der 
Gegenstandswerte im 
Asylverfahren

Der Ausschuss und die Arbeits-
gemeinschaft Ausländer- und
Asylrecht haben in einer Stellung-
nahme  einer Erhöhung des Ge-
genstandswerts in Asylverfahren
und somit eine Neufassung von 
§ 30 RVG vorgeschlagen. Die 
Gebühren in Asylverfahren sind
seit über 14 Jahren nahezu 
unverändert geblieben. Der Ge-
genstandswert in Asylverfahren (3.000 €)
steht in keinem Verhältnis zum Gegenstand
des Verfahrens selbst und zum erforderlichen
Arbeitsaufwand des Rechtsanwalts in einem
solchen Verfahren. In Asylverfahren geht es
um die Frage, ob dem Asylsuchenden Gefahr
für Leib, Leben oder Freiheit droht, alles hoch-
rangige Rechtsgüter, die von der Verfassung
geschützt sind. Um den Asylsuchenden, die
eine kompetente Vertretung benötigen, 
Anwälte zur Seite zu stellen, die diese Vertre-
tung nur bei angemessener Vergütung leisten
können, ist eine Neufassung des § 30 RVG
dringend geboten. Sie finden die Stellung-
nahme und die Pressemitteilung auch im 
Internet. Zur Pressemitteilung: 
(http://www.anwaltverein.de/interessenver-
tretung/ pressemitteilungen/2008-14).

Die Stellungnahme finden Sie unter :
http://www.anwaltverein.de/downloads/ 
stellungnahmen/SN29.pdf.

Weitere Materialien bezügl. der Asylverfahren
übersenden wir Ihnen gerne.

DAV gegen Verdopplung der 
Verfolgungsverjährung bei 
Steuerstraftaten

Der DAV hat durch seine Ausschüsse Straf-
recht und Steuerrecht zur beabsichtigten Aus-
weitung der Verfolgungsverjährung bei
Steuerstraftaten im Referentenentwurf zum
Jahressteuergesetz 2009 Stellung genommen.
Der Entwurf beabsichtigt eine Verdoppelung
der Verfolgungsverjährung von fünf auf zehn
Jahre. Die strafrechtliche Verjährung von Steu-
erstraftaten soll sich nicht mehr nach den all-
gemeinen Vorschriften des StGB, sondern
künftig nach einem neuen Abs. 1 in § 376 AO
richten. Bisher gilt grundsätzlich die 5-jährige
Verfolgungsverjährung gemäß § 78 Abs. 3 Nr.
4 StGB. Der Entwurf hebt damit die unmittel-
bare Korrelation zwischen Strafandrohung
und Verjährungsfrist nach geltendem Recht
auf (vgl. §§ 78 Abs. 2 bis Abs. 3 Nr. 5 StGB).

Durch die Angleichung an die 10-jährige steu-
erliche Festsetzungsfrist nach § 169 Abs. 2 
S. 2 AO führt die Neuregelung zu neuen 

Wertungswidersprüchen und
mittelbar zu einer Strafver-
schärfung für Steuerhinter-
zieher. Der DAV lehnt daher
die beabsichtigte Verlänge-
rung der Strafverfolgungs-
verjährung ab. 

Die Stellungnahme können
Sie unter http://www.anwalt-
verein.de/downloads/Stellung-
nahmen-08/SN28.pdf?PHP
SESSID=d3902bf0af66c1fe
1d0f6903ad2c7bac abrufen.

Werbung am Strand: 
Zwei neue Werbemittel ab sofort im 
DAV-Onlineshop erhältlich 

Pünktlich zur Sommersaison können DAV-
Mitglieder ihre Mandanten mit zwei neuen
Werbemitteln überraschen: Mit dem Wasser-
ball und der kleinen Kühltasche (21x13x13 cm)
im Design der Werbekampagne können sich
nicht nur Reiserechtexperten auch während
der Urlaubszeit in Erinnerung bringen.

Sie profitieren somit von der Bekanntheit und
dem Image der DAV-Kampagne und werden
besser wahrgenommen. Ihre Mandanten 
werden sich freuen. 

Sämtliche DAV-Werbemittel sowie das Bestell-
fax finden Sie auf unserer Webseite unter
www.anwaltverein.de/leistungen/werbung/
davshop.

Anwälte gegen flächendeckende 
Erhöhung der Bußgelder 
im Verkehrsrecht

Berlin (DAV). Die Bundesregierung plant, die
Höchstbußgelder für Verkehrsverstöße auf bis
zu 3.000 Euro zu verdoppeln. Der Deutsche
Anwaltverein (DAV) lehnt die reguläre gene-
relle Erhöhung der Bußgelder, die in vielen Be-
reichen zu einer Verdopplung führt, ab.
Sinnvoll sei es vielmehr, ganz bestimmte De-
likte, wie beispielsweise illegale Autorennen
und Rasen und Drängeln auf der Autobahn,
zu sanktionieren. Überdies würde eine Er-
höhung der Bußgelder eher die wirtschaftlich
schwächeren Verkehrsteilnehmer treffen.
Wirksame Sanktionen bei bestimmten Delik-
ten seien nach wie vor die Eintragung von
Punkten in das Flensburger Register bzw. das
Fahrverbot.

„Es darf bezweifelt werden, ob eine so weit-
gehende und pauschale Erhöhung der Buß-
gelder tatsächlich die Verkehrssicherheit
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fördern wird“, erläutert Rechtsanwalt Dr. Michael Burmann vom Ver-
kehrsrechtsausschuss des DAV. Die wirksamsten Mittel, um auf das Fahr-
verhalten der Verkehrsteilnehmer einzuwirken, würden nach wie vor die
Eintragung von Punkten und das Fahrverbot darstellen. Die erzieheri-
sche Wirkung von Bußgeldern sei zudem von den wirtschaftlichen und
sozialen Verhältnissen abhängig. Wer in guten Verhältnisse lebe, werde
sich durch eine Erhöhung der Geldbußen wenig beeindrucken lassen.

„Insgesamt ist die Verkehrssicherheit in den vergangenen Jahren auch
gestiegen“, so Burmann weiter. Die Zahl der Verkehrstoten sei in den
90er Jahren von etwa 13.000 auf 5.000 gesunken. Es dürfte dem Staat
also darum gehen, zusätzliche Einnahmen zu erzielen.

Die jetzt vorgelegten Pläne lehnt der DAV deshalb ab, da es bei der Be-
strafung von reinen Ordnungswidrigkeiten durch Geldbußen immer
noch einen Abstand zu den Sanktionen bei entsprechenden Straftaten
geben muss. Die Pläne würden aber bei einem Promilleverstoß eine Re-
gelgeldbuße von 500 Euro vorsehen. Auf diesem Niveau würden sich
aber auch die Geldstrafen bei der Verurteilung wegen Trunkenheit im
Straßenverkehr bewegen. Bei reinen Ordnungswidrigkeiten ist aber der
„Unwertgehalt“ der Tat niedriger als bei Straftaten. Daher müssten auch
die Sanktionen dementsprechend niedriger sein.

Wenn mit höheren Bußgeldern in anderen EU-Ländern argumentiert
wird, wird aber übersehen, dass in Deutschland die Kontrolldichte we-
sentlich höher ist. Die präventive Wirkung entfaltet sich daher schon
durch die intensiven Kontrollen.

Starke Presseresonanz des DAV 
Anfang des Jahres 2008

Im Januar und Februar 2008 konnte der
DAV einen Rekord an Presseresonanz
auf seine Arbeit verzeichnen. 

Allein im Januar 2008 wurde der DAV
in rund 30 Millionen Exemplaren von
Zeitungen und Zeitschriften zitiert. Im
Februar 2008 waren es weitere 
25 Millionen Exemplare. Hauptthemen
waren die Vorratsdatenspeicherung, die
Debatte rund um das Jugendstrafrecht,
das BKA-Gesetz, das Erfolgshonorar, 
die Erbrechtsreform, aber auch Ver-
braucherthemen wie beispielsweise das
neue VVG. 

Einen ausführlichen Bericht über die
Themen hierzu und eine Grafik finden Sie
unter: http://anwaltsblatt.de/archiv/besondere_ beitrag_2008/t2686.pdf

DAV für vierjährigen Bachelor in 
der Juristenausbildung

Anlässlich des 59. Deutschen Anwaltstages in Berlin hat sich der Deut-
sche Anwaltverein für die Übernahme des Bologna-Prozesses in die Ju-
ristenausbildung unter Beibehaltung des Staatsexamens lediglich für die
klassischen juristischen Berufe (Anwaltschaft und Richter) ausgespro-
chen. Auf seiner Vorstandssitzung am 30. April 2008 verabschiedete
der Vorstand des DAV fünf Thesen, wonach das juristische Bachelor-Stu-
dium vier Jahre dauern und in Kombination mit einer anschließenden
Eingangsprüfung den Zugang zum Vorbereitungsdienst eröffnen soll.
Dem Masterstudium kommt nach dem Modell des DAV die Funktion
einer zusätzlichen Spezialisierung zu, möglicherweise auch im außerju-

ristischen Bereich. Die vollständige Stellungnahme finden Sie unter
http://www.anwaltverein.de/downloads/Stellungnahmen-08/SN24.pdf.

Für weitere Fragen steht Ihnen innerhalb der DAV-Geschäftsführung
Frau Rechtsanwältin Dr. Ulrike Guckes (Tel: 030/72 61 52-148, 
E-Mail: guckes@anwaltverein.de) gerne zur Verfügung.

Transparenzinitiative – Rechtsberatung kein Lobbying

In Brüssel sind etwa 15.000 Lobbyisten und 2.500 Lobbyorganisationen
tätig. Mit der Transparenzinitiative hat die Europäische Kommission den
Versuch unternommen, ein Register für Lobbyisten und einen Verhal-
tenskodex zu schaffen. Streitpunkt war bislang die Einordnung der An-
wälte. Das Europäische Parlament hat am 8. Mai 2008 nun entschieden,
dass die rechtsberatende Anwaltstätigkeit grundsätzlich nicht als Lob-
byismus gewertet werden solle. Das geht aus dem vom Parlament an-
genommenen Bericht über die Entwicklung des Regelungsrahmens für
die Tätigkeit von Interessenvertretern (Lobbyisten) bei den EU-Institu-
tionen hervor. Damit hat das Parlament eine Forderung des DAV auf-
gegriffen und das Berufsgeheimnis im Interesse der Mandanten
gestärkt. Anwälte sind nach Bericht nur dann als Lobbyisten zu 
bezeichnen, wenn ihre Tätigkeit in erster Linie darauf abzielt, Einfluss
auf die Politikgestaltung zu nehmen und weniger darauf, in Rechts-
sachen als Rechtsbeistand und Verteidiger aufzutreten oder Rechts-
auskünfte zu erteilen. 

Weiter haben sich die Abgeordneten für ein einheitliches Register für
alle EU-Institutionen ausgesprochen. Das Register soll eine umfassende
finanzielle Offenlegung, einen gemeinsamen Mechanismus zur 
Streichung aus dem Register und einen gemeinsamen Verhaltenskodex
umfassen. Bis Ende 2008 soll eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus 
Parlament, Rat und Kommission die Auswirkungen eines solchen 
gemeinsamen Registers sowie die Ausarbeitung eines gemeinsamen 
Verhaltenskodex prüfen. Eine Regelung mit Gesetzeskraft ist zunächst
unterblieben. 

Der 59. DAT erfolgreich zu Ende gegangen

Der 59. DAT in Berlin ist mit über 1.800 Teilnehmern erfolgreich zu
Ende gegangen. Wir möchten Ihnen hiermit auszugsweise einen
kurzen Überblick über den DAT geben:

● Hassemer: Keinen Keil in die Anwaltschaft treiben -
Festvortrag auf dem Anwaltstag

Der scheidende Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts Prof. Dr.
Dr. h.c. mult. Winfried Hassemer hat in seinem Festvortrag auf dem An-
waltstag den Gesetzgeber aufgefordert, keinen Keil in die Anwaltschaft
zu treiben. Im Bereich der Telekommunikationsüberwachung komme
der absolute Schutz des Anwaltsgeheimnisses nur noch den Strafver-
teidigern zu. "Die anderen Rechtsanwälte (und natürlich auch ihre Man-
danten) werden den unsicheren Winden einer Prüfung der
Verhältnismäßigkeit des informationellen Eingriffs ausgesetzt", kritisierte
Hassemer. Die lesenswerte Rede wird im Juni-Heft des Anwaltsblatts
veröffentlicht. Sie finden sie vorab unter www.anwaltsblatt.de. 

● DAT fordert lineare Erhöhung der anwaltlichen Ge-
bührentabellen

Anlässlich des DAT hat der Deutsche Anwaltverein auf seiner Presse-
konferenz die lineare Erhöhung der anwaltlichen Gebührentabellen ge-
fordert. Eine Erhöhung ist notwendig, da es seit 1994 keine Anpassung
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der gesetzlichen Gebührentabellen gegeben
hat. Gefordert wird eine differenzierte An-
hebung der Gebührensätze, eine stärkere 
Anhebung bei niedrigen und eine abgestufte
bei höheren Streitwerten. „Eine funktions-
fähige Rechtspflege ist nur mit einer 
leistungsfähigen und qualifizierten Anwalt-
schaft denkbar“, so der DAV-Präsident,
Rechtsanwalt Kilger, bei der Pressekonferenz.
Im Durchschnitt dürfte eine Erhöhung von 
15 % angemessen sein, da der Preisindex seit
Juli 1994 um insgesamt 20,9 Prozentpunkte
gestiegen ist. Auch wenn das RVG strukturelle
Verbesserungen gebracht hat, ist der Preis-
index seit 2004 allein um 8,1 Prozentpunkte
gestiegen. Zur DAT-Pressemitteilung:
http://www.anwaltverein.de/interessenvertre-
tung/pressemitteilungen/dat-02

● Die Anwaltschaft 
auf der Seite der Freiheit

DAV-Kritik an Maßnahmen zur 
inneren Sicherheit

Bei der DAT-Pressekonferenz hat der DAV auch
kritisiert, dass der Staat in der Wahrnehmung
seines Sicherheitsprogramms unbeirrt voran-
schreitet, ohne die Freiheit in angemessener
Weise zu berücksichtigen. Konkret wurde 
das vorgelegte BKA-Gesetz durch den DAV-
Präsidenten in der Pressekonferenz und bei 
seiner Rede während der Zentralveranstaltung
kritisiert. Insbesondere die Aushöhlung der
Verschwiegenheitspflicht der Berufsgeheim-
nisträger und ein umfassender Spähangriff
standen im Zentrum der Kritik. Zu dieser DAT-
Pressemitteilung: http://www.anwaltverein.de/
interessenvertretung/pressemitteilungen/dat-01

● Ehrenzeichen der deutschen 
Anwaltschaft an RA Wolfgang
Schwackenberg verliehen

Auf der Mitgliederversammlung am Donners-
tag ist Herrn Rechtsanwalt und Notar Wolf-
gang Schwackenberg, Oldenburg, das
Ehrenzeichen der Anwaltschaft verliehen wor-
den. Mit dem Ehrenzeichen der Anwaltschaft
zeichnet der Vorstand des DAV Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwälte aus, die sich im be-
sonderen Maße um die Anwaltschaft verdient
gemacht haben.

● Verleihung der Hans-Dahs-Plakette
an RA JR Prof. Dr. Franz Salditt

Die Hans-Dahs-Plakette wurde Rechtsanwalt JR
Prof. Dr. Franz Salditt während der Zentralveran-
staltung des DAT verliehen. Ausgezeichnet wer-
den Anwältinnen und Anwälte für ihre
Verdienste um die Verwirklichung des sozialen
Rechtsstaats im Gesamtbereich der Rechtspflege.

● DAV-Rednerwettstreit

Der erstmalig nach dem im letzten Jahr 
ver-storbenen Rechtsanwalt Georg Prasser 
benannte DAV-Rednerpreis ging an Rechts-
anwältin Juliane Kirchner, Augsburg, die 
weiteren Preise erhielten Guido Morber und
Simone Hiesgen. 

Bitte vormerken:
Der 60. Deutsche Anwaltstag findet vom
21. bis zum 23. Mai 2009 in Braunschweig
statt.

BGH: Haftungserleichterung für 
Scheinsozien

Der angestellte Anwalt haftet nicht nach den
Grundsätzen der Scheinsozietät für Forderun-
gen, die nicht die anwaltstypische Berufstätig-
keit betreffen. Das hat mit Urteil vom 16. April
2008 der unter anderem für das Kaufrecht zu-
ständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs
zum Aktenzeichen - VIII ZR 230/07 - entschie-
den. Die von einer Sozietät angestellte Anwäl-
tin war auf Bezahlung von zwei Rechnungen
für EDV-Leistungen in Anspruch genommen
worden. Die beklagte Anwältin war wie eine
Sozia auf dem Briefkopf geführt worden. Der
BGH hat allerdings klargestellt, dass für an-
waltstypische Tätigkeiten ein Scheinsozius
selbstverständlich haftet. Auf die Entscheidung
hat der BGH bisher nur mit einer Pressemittei-
lung hingewiesen. Die Entscheidungsgründe
liegen noch nicht vor. Das Anwaltsblatt wird
sie sobald wie möglich veröffentlichen. 

DAV lehnt heimliche Onlinedurchsu-
chung nach wie vor ab

Der Deutsche Anwaltverein hat in einer Pres-
semitteilung auch die neuen Pläne für heimli-
che Onlinedurchsuchungen entschieden
abgelehnt. Ein Schutz des Kernbereichs der
Privatsphäre ist bei Onlinedurchsuchungen
nicht möglich. Gegenstände wie Tagebücher
etc. könnte man bei der Hausdurchsuchung
beiseite legen, bei Onlinedurchsuchungen be-
steht diese Möglichkeit nicht.
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Seminare im Juni

■ Prof. Dr. Wulf Goette, Vors. Richter am BGH
11.06. Änderung des GmbH-Rechts durch das MoMiG

(RegE) .......................................................................... 8

■ RA Ingo Westermann, LL.M., Solicitor, München
12.06. Schutz des Unternehmens-Know-how.................... 9

■ Notar Dr. Eckhard Wälzholz (Dr. Malzer & Dr. Wälzholz), Füssen
13.06. Familienrechtliche Verträge und die Scheidung im

Steuerrecht ................................................................ 2

■ Prof. Dr. Helmut Köhler, Universität München
17.06. UWG aktuell .............................................................. 9

■ Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig
19.06. Zwangsvollstreckung contra Insolvenz .................. 7

■ Dr. Helga Laux, Richterin am BAG
26.06. Betriebsübergang...(k)ein ewiges Rätsel................ 11

■ RA Dr. Kay-Michael Schanz (Schalast & Partner), Frankfurt
27.06. Kooperation mit Private Equity-/Venture-Capital-

Gesellschaften .......................................................... 10

Seminare im Juli

■ Prof. Dr. Stephan Lorenz, Universität München
09.07. UN-Kaufrecht .............................................................. 7

■ Dr. Heinrich Merl, Vors. Richter am OLG a.D., München
10.07. Nachträge beim Bauvertrag...................................... 6

■ Prof. Dr. Otto Teplitzky, Richter am BGH i.R.
11.07. Aktuelles aus dem Wettbewerbs- und 

Markenstreitverfahrensrecht.................................... 10

■ RA FAFam Michael Klein (Hellwig & Partner), Regensburg
15.07. Neue anwaltliche Strategien im neuen Unterhalts-

recht ............................................................................ 3

■ RA Horst Müller (Müller Hillmayer), München
17.07. Erste Erfahrungen mit dem neuen WEG.................. 6

■ RAin FAinFam Ingeborg Rakete-Dombek, Notarin, Berlin
18.07. Die anwaltliche Taktik im Zugewinnausgleich........ 4

und weitere Seminare →
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Schweitzer Sortiment | München

Münchener AnwaltVerein e.V.

Inhalt

Familie und Vermögen .............................................................. 2
Immobilien: Miet- und Baurecht .................................................... 6
Allgemeines Zivil- und Zivilverfahrensrecht .......................... 7
Unternehmens- und wettbewerbsrechtliche Beratung ........ 8
Arbeitsrecht .............................................................................. 11

Teilnahmebedingungen ............................................................ 3
Wegbeschreibung zum Amerikahaus .................................... 11
Anmeldeformular .................................................................... 12

Teilnahmegebühr

bei jedem Seminar, sofern nicht anders angegeben:

– für DAV-Mitglieder: € 118,00 zzgl. MwSt (= € 140,42)
– für Nicht mitglieder: € 138,00 zzgl. MwSt (= € 164,22)

Eine Ausnahme bilden die “Scheungrab”-Seminare, 

sofern nicht anders angegeben:

→ für Fachangestellte gilt die Vereinszugehörigkeit von einem der 
Anwälte der Kanzlei (bitte Mitgliedsnummer angeben)

→ für die/den zweite/n und jede/n weitere/n Fachange-

stellte/n einer Kanzlei: € 118,00 zzgl. MwSt (= € 140,42) ,
unabhängig von der DAV-Mitgliedschaft eines Kanzleimitglieds

In der Gebühr eingeschlossen: Seminarunterlagen und Getränke

Veranstaltungsort

für jedes Seminar – soweit nicht anders angegeben

(Änderungen vorbehalten):

Amerikahaus: Karolinenplatz 3, 80333 München
2. Stock, Raum 205

→ ausführliche Wegbeschreibung: Seite 12

Kompaktseminare 2008/I: Juni bis Oktober
mandatsorientiert 
preiswert & präzise – Praxis-Know-how in drei bis vier Stunden

MAV&schweitzer.Seminare



Der Referent

– Tätigkeitsgebiete: Steuerrecht, Erb- und Familienrecht insbes. Eheverträge und Testamente, Gesellschaftsrecht, Grundstücksrecht 
– Mitautor bei 

Gosch/Schwedhelm/Spiegelberger, GmbH-Beratung: Gesellschafts- und Steuerrecht, Handbuch + Datenbank (Dr. Otto Schmidt)
Mayer/Süß/Tanck /Bittler/Wälzholz, Handbuch Pflichtteilsrecht (Zerb)
Spiegelberger/Spindler/Wälzholz, Die Immobilie im Zivil- und Steuerrecht (Dr. Otto Schmidt)
Sudhoff, Familienunternehmen (C.H.Beck)
Tillmann/Winter, Die GmbH im Gesellschafts- und Steuerrecht (Dr. Otto Schmidt) – u.a.

MAV&schweitzer.SeminareMAV&schweitzer.Seminare 2

Familie und Vermögen

→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

RA FASt Dr. Klaus Bauer (Dr. Bauer & Kohlmeier), München
Erbschaftsteuerreform 2008

Erläuterungen – Berechnungsbeispiele – Gestaltungsempfehlungen

28.07.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAErb
→ Das Seminar findet nur statt, wenn der Stand des Gesetzgebungsverfahrens dies wirklich zulässt.

1. Bisherige Regelung – Entscheidung des BVerfG vom

08.11.2006

2. Bewertung

– Grundsätzlich: Verkehrswert 
– Bebaute Grundstücke 
– Unbebaute Grundstücke 
– Vermietete Immobilien 
– Betriebsvermögen: Keine Begünstigung von Verwaltungsvermögen,

Behaltefrist, Lohnsumme, Nachversteuerung 
– Anteil an Kapitalgesellschaften 
– Land- und forstwirtschaftliches Vermögen 
– Sonstige Vermögensgegenstände

3. Tarif

– Erhöhung der persönlichen Freibeträge 
– Veränderung der Steuersätze

4. Sonstige Änderungen

– Behandlung von Auflagen 
– Ausschluss steuerfreier Nachschen kun gen 
– Bewertung von Lebensversicherungen 
– Abschaffung von § 25 ErbStG

5. Anwendung

– Inkrafttreten 
– Übergangsregelung 
– Wahlrecht (Art. 3 ErbStRG)

Der Referent

– setzt den Schwerpunkt seiner Tätigkeitg auf Nachfolgeplanung und Gestaltung von Vermögensübertragungen 
– erfahrener Seminarreferent

Notar Dr. Eckhard Wälzholz (Dr. Malzer & Dr. Wälzholz), Füssen 
Familienrechtliche Verträge und die Scheidung im Steuerrecht

13.06.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

1. Veranlagung und Wahl der Veranlagungsart, Steuer-

erstattungen

2. Begrenztes Realsplitting

3. Vermögenstransfers zwischen Ehegatten im ErbStG

– § 5 ErbStG 
– Ehebedingte Zuwendungen 
– das Familienwohnheim 
– die Güterstandschaukel 
– rückwirkende Eheverträge und deren Anerkennung

4. Scheidungsvereinbarung  und Veräußerungsgeschäft 

(§ 23 EStG, § 17 EStG, BV)

5. Betriebsaufspaltung im Scheidungsfall

6. Scheidungskosten im EStG

– Zugewinn 
– Unterhalt 
–Versorgungsausgleich 
– Scheidungskosten  (Gericht, Rechtsanwalt, Notar, Grundbuch)

7. Auseinandersetzung ehelicher Gemeinschaften

8. Scheidungsvereinbarungen im GrEStG

Neuer Termin!

→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

Fragen, Wünsche: Dr. Martin Stadler
Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

→ Anmeldeformular: Seite 12
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→ Die Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

RA FAFam Michael Klein (Hellwig & Partner), Regensburg
Neue anwaltliche Strategien im neuen Unterhaltsrecht

15.07.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

1. Übersicht über das UÄndG 2008 mit Synopse

2. Verschärfte Erwerbsobliegenheit nach der Scheidung

Anwaltliche Beratungspraxis – Prognose zur gerichtlichen Entschei-
dungsvielfalt 

3. Erwerbsobliegenheiten und Kinderbetreuung

Die Vorstellungen des Reformgesetzgebers  –Verweisung auf Fremd -
betreuung  – Veränderung des „Altersphasenmodells“ – Bundesweit
divergierende Vorgaben in den einzelnen Leitlinien – SüdL 2008 und
die stillschweigenden Modifikationen – Anwaltliche Beratungspraxis

4. Begrenzung des nachehelichen Unterhalts

Gravierender Umbruch der BGH-Rechtsprechung 2007 – Die Vorstel-
lungen des Reformgesetzgebers – Disparität des UÄndG 2008 zur ge-
samtwirtschaftlichen Lage – Ausschluss der Begrenzung  – Anwalt-
  liche Beratungspraxis zur Anwendung des § 1578b – Notwendiger
Vortrag im Unterhaltsprozess – Taktische Vorbereitung eines Begren-
zungsantrages – Taktik zur Abwehr eines Begrenzungsantrages –
Stufenmodell des § 1578b und Schonfristgedanke – Ersatzmaßstäbe
i.S.d. § 1578b – Abfindungsregelungen zur Beseitigung prozessualer
Unsicherheit – Taktik bei Verhandlungen zur Höhe von Abfindungen 

5. Bedeutung des Tatbestandselements „lange Ehedauer“

in § 1578b und § 1609 BGB

Der Referent

– Dozent in der Fachanwaltsausbildung (FAFam) 
– Co-Autor bzw. Herausgeber z.B. von »Gerhardt/v. Heintschel-Heinegg/Klein, Handbuch des Fachanwalts Familienrecht« 

»Weinreich/Klein, Fachanwaltskommentar Familienrecht« und »Klein, EzFamR - Entscheidungssammlung zum Familienrecht«
Familie und Recht (FuR): Zeitschrift für die anwaltliche und gerichtliche Praxis

6. Bemessung des Ehegattenunterhalts

Streit um den Abzug vorrangiger Unterhaltslasten („Tabellen- oder
Zahlbetrag?“) – Neutralisierung der BGH-Rechtsprechung zum 
Splittingvorteil?

7. Begrenzte Leistungsfähigkeit („Mangellagen“)

Streit um den Rang - Streit um die Einsatzbeträge
8. Abänderung von Unterhaltsverträgen und –Urteilen

Gefahr der Präklusionen bei erstmaliger Abänderung – Gefahr der 
Präklusionen bei erneuter Abänderung – Vertrauensschutzprinzip –
Abänderungsbilanz

Seminarunterlagen

Dieses Seminar ist strikt ausgerichtet auf Ihren Erfolg in den unterhalts-
rechtlichen Auseinandersetzungen. Die dafür interessantesten Regeln und
Tipps eignen sich für eine mündliche, nicht immer für eine schriftliche 
Weitergabe. 
Als „Ersatz” für die gewohnte Seminarunterlage erhalten Sie deshalb den
Text des neuesten Buches des Referenten: »Klein, Das neue Unterhaltsrecht
2008« (Dt. AnwaltVerlag: 240 Seiten). 

MAV&schweitzer.Seminare

Wiederholung

Fragen, Wünsche: Dr. Martin Stadler
Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

→ Anmeldeformular: Seite 12

Teilnahmebedingungen

Anmeldungen werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Die Plätze bei allen Seminaren
sind begrenzt. Es gilt die Reihenfolge der Anmeldungen.
Die Übertragung der Teilnahmeberechtigung ist möglich, sofern uns Name und Anschrift des Ersatzteil-
nehmers umgehend mitgeteilt werden. Macht der Anmelder von seinem Übertragungsrecht keinen Gebrauch, ist die
Tei l nahme gebühr auch dann zu zahlen, wenn der Anmelder seine Anmeldung zurückzieht oder am Seminar nicht
teilnimmt. 
Bei Absagen länger als zwei Wochen vor Veranstal tungs beginn wird dem Anmelder lediglich eine Bearbeitungs-
 gebühr in Höhe von € 25,00 zzgl. MwSt. (= € 29,00) in Rechnung gestellt. 
Änderungen:Wird das Seminar kurzfristig abgesagt, verschoben oder in einen anderen Veranstaltungsraum
verlegt, sind Ansprüche daraus ausgeschlossen. 

→ Bezahlung: Nach dem Seminar erhalten Sie von uns eine Rechnung. Bitte fügen Sie der Anmeldung keinen
Scheck bei, bezahlen Sie erst nach Erhalt der Rechnung.



RAin FAinFam Ingeborg Rakete-Dombek, Notarin (Betz Dombek Rakete), Berlin
Die anwaltliche Taktik im Zugewinnausgleich 

Geltendes Recht und Referentenentwurf

18.07.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

Fragen, Wünsche: Dr. Martin Stadler
Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

→ Anmeldeformular: Seite 12
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→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

Dr. Peter Gerhardt, Vors. Richter am OLG München a.D
Neue Rechtsprechung des BGH unter Berücksichtigung des neuen Unterhaltsrechts

24.09.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

Der BGH hat in vielen Fragen seine Rechtsprechung grund   -
legend geändert, auch unter Berücksichtigung des neuen Unterhaltsrechts

1. Betreuungsunterhalt

2. Neubewertung der ehelichen Lebensverhältnisse

Der Referent

einer der führenden Unterhaltsrechtler in Deutschland

3. Begrenzung des nachehelichen Unterhalts aus Billigkeits-

gründen nach § 1578 b BGB

4. Unterhaltsberechnung gleichrangiger Ehegatten

und Ansprüche nach § 1615 l  BGB
5. Neubewertung des Wohnrechts

→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

1. Vor der Eheschließung

Vermögensverfügungen und –zuwendungen kurz vor der Ehe schlies-
sung  – Ehevertrag vor der Eheschließung, Wirksamkeitsprüfung 
güterrechtlicher Vereinbarungen – Negatives Anfangsvermögen

2. Nach der Eheschließung

a) vor der Trennung: Zuwendungen während der Ehe – Vermö-
gensverfügung während der Ehe, Verfügungsbeschränkung –Eheverträ -
ge während der Ehe (Güterrechtswechsel)
b) Nach der Trennung: Vermögensverfügungen, Vermögensbe-
schrän kung – Sicherung des Zugewinnausgleichs, Vermögensgefähr-
dung, Anwaltshaftung – Vorzeitiger Zugewinnausgleich – Möglich  -
keiten eines vorzeitigen Ehescheidungsantrages – Ehescheidungsantrag
einreichen, oder nicht?

3. Nach Zustellung des Ehescheidungsantrags

Zugewinnausgleich in den Verbund oder nicht?– Negative Feststel-
lungsklage als Reaktion auf Untätigkeit der Gegenseite? – Vor schuss
auf einen eventuellen Zugewinnausgleichsanspruch statt Prozesskosten -

Die Referentin

–Vorsitzende des Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft Familienrecht im DeutschenAnwaltVerein 
– Mitherausgeberin der NJW (C.H.Beck) und der Zeitschrift Forum Familien- und Erbrecht (Dt. AnwaltVerlag)
– Mitglied des Redaktionsbeirates der Zeitschrift Familie, Partnerschaft, Recht (C.H.Beck) 
– Mitglied der Expertenkommission des Familienverfahrensrechts des Bundesjustizministeriums (2003 bis 2005)
– Vorsitzende des Ausschusses Familienrecht der Bundesrechtsanwaltskammer (1997 bis 2003)
– Mitautorin bei »Münchener Anwaltshandbuch für Familienrecht« (C.H.Beck), »Anwaltskommentar BGB, Bd.4, Familienrecht

(Dt. AnwaltVerlag)

vorschuss –Anrechnung von Zuwendungen, Rückforderungen über-
höhter Zuwendungen – Behandlung von plötzlich auftauchenden
Darlehen unter Familienangehörigen – Für den Mandanten Auskunft
erteilen: Was gehört wohin? (Unterhaltsrückstände, Versorgungsaus-
gleich, Hausrat – Abgrenzung), Vermeidung von Doppelverwertun-
gen, Steuerlasten – Bewertungsprobleme (Wohnrechte, Lebens ver siche-  
rungen, unsichere Rechte und Verbindlichkeiten) – Probleme von 
gesamtschuldnerischen Verbindlichkeiten der Eheleute

4. Nach Rechtskraft der Scheidung

Isolierter Zugewinnausgleich und Prozesskostenhilfe (Mutwilligkeit?),
kein Prozesskostenvorschuss nach erfolgter Ehescheidung – Verjährung
und Verwirkung des Anspruchs, Stufenklage –§ 1378 II BGB und
seine Tücken

→ Der Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Zugewinnaus-
gleichs- und Vormundschaftsrechts vom 1.11. 2008 wird daneben an
den hierfür bedeutsamen Punkten gleichzeitig vorgestellt und erörtert.



Fragen, Wünsche: Dr. Martin Stadler
Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

→ Anmeldeformular: Seite 12
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→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

Der Referent

– ist Inhaber des Lehrstuhls für Palliativmedizin der LMU München und Mitbegründer des Interdisziplinären Zentrums für 
Palliativmedizin am Klinikum Großhadern

– war Mitglied der Kommission „Patientenautonomie am Lebensende“ des Bundesministeriums der Justiz und Referent beim 66.
Deutschen Juristentag in der Abteilung Strafrecht zum Thema „Sterbehilfe“.

– ist Mitglied des Autorenteams der Patientenverfügungs-Broschüre des Bayerischen Justizministeriums. 
– Einer seiner Forschungsschwerpunkte sind die Entscheidungen am Lebensende.

1. ethische Grundlagen ärztlicher Handlungen

2. Prinzipien der Palliativmedizin

3. Kommunikation der Beteiligten

4. Patientenwille und Aufklärung

5. medizinische Indikation und ärztliche Fürsorge

6. Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht aus 

ärztlicher Sicht

7. Wachkoma und Demenz

8. künstliche Ernährung und Flüssigkeitsgabe

9. Garantenstellung und assistierter Suizid

→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

Dr.  Dr. (Univ.Prag) Joseph Salzgeber, 
GWG – Gesellschaft für wissenschaftliche Gerichts- und Rechtspsychologie, München

Der Sachverständige im familiengerichtlichen Verfahren

26.09.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

1. Spannungsfelder

– Psychologie und Recht
– Psychologischer Sachverständiger und Anwalt

2.  Der Sachverständige im Verfahren und Aufgabe des 

Anwalts

– welcher Sachverständige ist für welche Frage sachverständig?
– Beauftragung und Beweisbeschluss
– Grenzen und Möglichkeiten des Sachverständigen bei seinem 

Vorgehen
– Diagnostik und  “Beratung” oder “Hinwirken auf Einvernehmen”

Der Referent

– Fachpsychologe für Rechtspsychologie BDP/DGPs – Supervisor BDP
– Mitglied des Fachausschusses: Forensische Psychologie der Regierung von Oberbayern 
– Verfahrenspfleger
– öffentlich beeidigter und bestellter Sachverständiger für das Fachgebiet “Forensische Psychologie” 

3. Kindeswohl aus psychologischer Sicht und aus der 

Scheidungsforschung

4. Das schriftliche Gutachten

– Kriterien für die Beurteilung
– Alternative Verschriftungsformen

5. Das mündliche Gutachten

6. Kosten

7. Fragen und Diskussion

Prof. Dr. med. Gian Domenico Borasio, Universität München
„Was heißt hier Sterbehilfe?“

Medizin am Lebensende zwischen Autonomie und Fürsorge

10.10.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr
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Fragen, Wünsche: Dr. Martin Stadler
Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

→ Anmeldeformular: Seite 12

→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

RA Horst Müller (Müller Hillmayer), München
Erste Erfahrungen mit dem neuen WEG 

17.07.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAMiet

1. Das Verständnis der gesetzlichen Beschlusskompetenzen 

– Die Unabdingbarkeit der Mehrheitsmacht 
– Die Unabdingbarkeit des Kopfprinzips? 

2. Die Beschlusskompetenzen im Einzelnen 

– Die Aufhebung von Veräußerungsbeschränkungen 
– Die generelle Änderung des Kostenverteilungsschlüssels 
– Die Änderung des Kostenverteilungsschlüssels für den Einzelfall bei

Maßnahmen der Instandhaltung und Instandsetzung, sowie bei
baulichen Veränderungen

– Die Regelungen in Geldangelegenheiten 
– Die modernisierende Instandsetzung 
– Die Modernisierung als privilegierte bauliche Veränderung 

Der Referent

– Mitglied im Gesetzgebungs- und Fachausschuss Miet- und Wohnrecht des DAV
– Autor von »Praktische Fragen des Wohnungseigentumsrechts« (C.H.Beck: NJW-Schriftenreihe)
– Herausgeber von »Beck’sches Formularbuch Wohnungseigentumsrecht« (C. H. Beck)

– Die herkömmliche bauliche Veränderung. 
3. Die Tücken der ZPO im WEG 

– Die Zuständigkeiten im Instanzenzug 
– Praktische Zustellungsfragen 
– Der Umgang mit der Beiladung 
– Die Anwaltsfallen im Anfechtungsprozess 
– Der Streitwert - das große Problem 
– Die Notwendigkeit von Vergütungsvereinbarungen 
– Kostenentscheidungen und Kostenerstattung

Wiederholung

Immobilien

→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

Dr. Heinrich Merl, Vors. Richter am OLG a.D., München
Nachträge beim Bauvertrag

10.07.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FABau

Erörtert werden neue Entscheidungen und Grundfragen zum
Recht der Nachtragsvergütung, insbesondere die sich aus der neuesten
Rechtsprechung des BGH ergebenden Konsequenzen für den außergericht-
lich beratenden und forensisch tätigen Anwalt. Neue Entscheidungen wer-
den in den Gesamtzusammenhang der Rechtsprechung des BGH gestellt,
und neue Tendenzen der Rechtsprechung, wie z.B. hinsichtlich der Koopera-
tionsverpflichtung der Vertragsparteien, in ihren Auswirkungen erläutert.

Diskutiert werden unter anderem:

1. Die Anspruchsvoraussetzungen und Abrechnungsfragen

für

– Nachträge bei ungenauer oder lückenhafter Leistungsbeschreibung,
bei konkretisierenden Leistungsanordnungen des Auftraggebers, bei
funktional erforderlichen bzw. nicht erforderlichen Leistungsergän-
zungen

– Nachträge bei geänderter Leistung und Zusatzleistung sowie für
Nachträge bei Mengenänderungen

– Nachträge bei Störungen des Bauablaufs sowie bei verlängerter 
Bauzeit

2. Fragen der Abgrenzung von Globalpauschalvertrag, 

Detailpauschalvertrag und Einheitspreis-Vertrag; die Anforde ru ngen
an die Leistungsbeschreibung; die Auswirkungen funktionaler 
Leistungsbeschreibungen

3. Die Voraussetzungen eines konkludenten Nachtragauf-

trags, die Grenzen der Bindungswirkung der Nachtragsvereinba-
rung, die Frage der Nachtragsvergütung bei Doppelbeauftragung , z.B.
bei als Nachtrag beauftragter Vertrags- oder Gewährleistungsarbeit,

4. die Prüffähigkeit der Abrechnung von Nachträgen, das 
Verhältnis von Nachtragskalkulation und Urkalkulation, der Auswir-
kungen von Mischkalkulation und spekulativer Preiskalkulation auf
Nachträge, die Folgen zurechenbarer und nicht zurechenbarer Fehler
der Urkalkulation, Fragen zum Ansatz von Deckungsbeiträgen und
zum Ausgleich von Mehr- und Mindermengen

5. AGB-Klauseln und sonstige Vertragsvereinbarungen zur
Nachtragsvergütung, die Bedeutung von „fix- und fertig“-Klauseln
sowie von Lohngleitklauseln

6. Die Absicherung von Nachtragsvergütungen durch vertragli-
che Erfüllungsbürgschaften und nach § 648 a BGB, § 648 BGB, 
Verjährungs- und Schlusszahlungsfragen.



Allgemeines Zivil- und Zivilverfahrensrecht
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Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig
Zwangsvollstreckung contra Insolvenz

Wer darf was, in welchem Umfang und vor allem wie lange?

Seminar für MitarbeiterInnen in der Anwaltskanzlei

19.06.2008: 09.00 bis ca. 17.00 Uhr |  Mittagspause: 13.00 bis 14.00 Uhr zur eigenen Gestaltung

1. Überblick über den Ablauf bei Regel- und Verbraucher-

insolvenzverfahren

Eröffnungsgründe – Antragsberechtigte – Sicherungsmaßnahmen –
Forderungsanmeldung – Rangklassen – Feststellen und Bestreiten von
Forderungen – Feststellen für den Ausfall – Ausfallberechnung ... –
Insolvenzpläne richtig lesen und auslegen

2. Die Folgen der Verfahrenseröffnung

auf anhängige andere zivilrechtliche Verfahren  – auf die Kostenfest-
setzung – auf die Zwangsvollstreckung – Rückschlagsperre

3. Ab- und Aussonderung – Ausfallbezifferung

4. Anfechtung

kongruente und inkongruente Deckung – Fristen – ... auch Insolvenz-

verwalter sind Menschen . . .
5. Restschuldbefreiung 

Voraussetzungen und Wirkungen – Möglichkeiten des Gläubigers zur
Versagung – Ausgenommene Forderungen – so machen Sie die Forde-
rungen des Mandanten insolvenzfest! – Widerruf

6. Entscheidungen des BGH z.B. auch zur Aufrechnungs-

lage/Anfechtung von Honorarforderungen des Anwaltes

7. Die Auswirkungen des Gesetzes zur Sicherung der Alters-

vorsorge

8. Die aktuellen und geplanten Neuerungen und Gesetzes-

änderungen

Prof. Dr. Stephan Lorenz, Universität München
UN-Kaufrecht 

zu Unrecht verschmähte Alternative zum deutschen Kaufrecht!

09.07.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr

Ein schneller Einstieg in das IPR der Kaufverträge, das gerade durch
die sog. ROM I-Verordnung umgestaltet wird, sowie die Grundstrukturen
und das Haftungssystem des UN-Kaufrechts:

→ Im Mittelpunkt stehen dabei die vertraglichen Gestaltungsmöglichkei-
ten, welche das UN-Kaufrecht in weitaus stärkerem Maße gewährt, als
das seit dem 1.1.2002 geltende deutsche Kaufrecht. 
Das gilt auch und insbesondere für AGB-rechtliche Fragen, wo sich durch
Anwendung des CISG in Kombination mit Rechtswahlklauseln deutlich
mehr Freiraum gewinnen läßt, als ihn die jüngste Rechtsprechung des
BGH auch im Verhältnis zwischen Unternehmern gewährt.

A. Grundlagen des Internationalen Vertragsrechts

B. UN-Kaufrecht

1. Allgemeines

2. Anwendungsvoraussetzungen und Anwendungsbereich,

Lückenfüllung 

(Art. 1–6 CISG)
3. Allgemeine Bestimmungen 

(Art. 7–13 CISG)
4. Vertragsschluss und Vertragsänderung 

(Art. 14–24, 29 CISG
5. Pflichten des Verkäufers, Gewährleistung 

(Art. 30–44 CISG)

Forts. → bitte wenden

Die Referentin 

– seit 16 Jahren Seminarleiterin  zum anwaltlichen Gebührenrecht, zu Zwangsvollstreckung, ZPO und Kanzleimanagement 
– Vorsitzende der Fachgruppen “Gebührenrecht” und “Zwangsvoll streckung” ,der Arbeitsgruppe “Juristenausbildung” und
– Arbeitsgemeinschaftsleiterin “Kostenrecht” und “Zwangsvollstreckung” am OLG Dresden
– Mitherausgeberin des »Münchener Anwaltshandbuchs Vergütungsrecht« (C.H.Beck)

Ort: Amerikahaus → Seite 1

Preise – für DAV-Mitglieder: € 210,00 zzgl. MwSt (= € 249,90)
→ Für Fachangestellte gilt die Vereinszugehörigkeit eines Anwalts der Kanzlei (bitte Mitgliedsnummer angeben)

– für Nicht mitglieder: € 250,00 zzgl. MwSt (= € 297.50)
– für jede/n weitere/n Fachangestellte/n einer Kanzlei gilt der DAV-Mitgliedspreis
Darin eingeschlossen: Tagungsunterlagen und Getränke
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3. „UG haftungsbeschränkt“

– Notwendigkeit der Schaffung dieser Gesellschaftsform? 
– Einzelgestaltung

4. Erleichterungen bei Gründung und Anteilsübertragung

5. Missbrauchsbekämpfung

– Habilität von Geschäftsführern
– Folge der Nichtbestellung von Geschäftsführern
– Zustellungsadresse
– Haftungsverschärfung für Geschäftsführer

→ Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

Veranstaltungsort: Eden Hotel Wolff

Arnulfstr. 4, 80335 München  |  → direkt gegenüber vom Hauptbahnhof 

MVV

– direkt vor dem Hotel: S-Bahn (Hauptbahnhof) – Straßenbahnen 16, 17 (Haltestelle Hauptbahnhof Nord)
– 200 m Fußweg: U1, U2, U7, U8 (Hauptbahnhof) – Straßenbahnen 19, 20, 21 (Haltestelle Hauptbahnhof)
– 300 Meter, von der Bayerstraße quer durch die Bahnsteighalle: U4, U5 (Hauptbahnhof) –Straßenbahn 18 (Haltestelle Hauptbahnhof

Süd)

Von den Zügen

Folgen Sie den Wegweisern zur S-Bahn (auf jedem Bahnsteig). – gegenüber vom Ausgang aus der Bahnsteighalle zur Arnulfstraße befindet
sich das Seminarhotel.

Unternehmens- und wettbewerbsrechtliche Beratung

Prof. Dr. Wulf Goette, Vors. Richter am BGH
Änderung des GmbH-Rechts durch das MoMiG (RegE)

11.06.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGes

1. Gesamtüberblick: Die – teilweise konfligierenden – Ziele

des RegE

Entbürokratisierung – Modernisierung – Bekämpfung von Missbräu-
chen – „Fit für den Wettbewerb“ der europäischen Gesellschaftsformen

2. Beibehaltung und Abbau de Kapitalschutzsystems

– „Bewährtes“ Kapitalschutzsystem 
– Herabsetzung des Mindeststamm kapitals 
– Eingriffe in das Sacheinlagerecht 
– Sonderrecht für cash pooling bei der Kapitalaufbringung 
– Abbau der Kapitalerhaltungs regeln (einschließlich cash pooling) 
– Abschaffung bzw. Teiltransplantation des Eigenkapitalersatzrechts

in die InsO

Der Referent

– Vorsitzender des für das Gesellschaftsrecht zuständigen II. Zivil  senats des Bundesgerichtshofes
– Mitherausgeber von ZGR, NZG und ZNotP – Schriftleiter des wirtschaftsrechtlichen Teils der DStR
– Mitarbeit am »Münchener Kommentar Aktiengesetz« (C.H.Beck) und an »Ebenroth/Boujong, Kommentar zum HGB« (Vahlen)
– Buchautor zu den Themen GmbH, aktuelle Rechtsprechung zur GmbH, Kapitalersatzrecht

Lorenz, UN-Kaufrecht (Forts.)
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6. Rechtsbehelfe des Käufers bei Vertragsverletzungen des

Verkäufers 

(Art. 45–52 CISG)
7. Pflichten des Käufers 

(Art. 53–60 CISG)
8. Rechtsbehelfe des Verkäufers bei Vertragsverletzungen

des Käufers 

(Art. 61–65, 74 ff CISG)

9. Gefahrtragung, Zinsen, Verjährung

C. Die wesentlichen Unterschiede zwischen CISG und

BGB/HGB

– Vor- und Nachteile

– Gestaltungschancen bei seiner Anwendung

Der Referent

geprägt durch präzises, konzeptionelles Denken – und das bedeutet für Sie: präzise, eindeutige Sprache, mitreißende Rhetorik ... und: 
direkt anwendbare Informationen

→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.



Die ”Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken“ ist an sich
zwar in der Rechtsprechung seit dem 12.12.2007 bereits zu 
beachten. Es fehlt jedoch an aussagekräftigen, veröffentlichten
Entscheidungen. Mehr Klarheit wird vom Regierungsentwurf zur
Umsetzung der Richtlinie erwarten können, jedoch wird dieser
voraussichtlich erst im Mai 2008 veröffentlicht werden

Der Regierungsentwurf wird sich vom vorliegenden Referen-

tenentwurf vom August 2007 in entscheidenden Punkten 

unterscheiden.

Für unser Seminar bedeutet das: Auf dieser Basis sind gültige
Aussagen vor allem in den schriftlichen Seminarunterlagen nicht
zu machen, für Sie als Berater also keine gesicherten Ansatz-
punkte Ihres Handelns festzumachen

A. Neueste Rechtsprechung des BGH zum UWG

1. Materielles Recht 

2. Ansprüche und Verfahren 

B. Einfluss der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken

auf das UWG

1. Begriff der „Wettbewerbshandlung“ (§ 2 I Nr. 1 UWG) 

2. Generalklausel (§ 3 UWG) 

Begriff der Unlauterkeit – Bagatellklausel
3. „Schwarze Liste“ unlauterer Geschäftspraktiken 

4. Irreführung (§ 4 Nr. 3 – 5 UWG; § 5 UWG) 

5. Unsachliche Beeinflussung (§ 4 Nr. 1, 2 UWG) 

6. Unlautere Produktnachahmung (§ 4 Nr. 9 UWG) 

Der Referent

– Richter im Nebenamt am OLG München (Wettbewerbs- und Kartell senat) 
– Co-Autor u.a. von »Hefermehl/Köhler/Bornkamm), Wettbewerbsrecht, Kurz-Kommentar« (Verlag C. H. Beck) und »Jacobs/Lin-

dacher/Teplitzky, UWG – Großkommen tar der Praxis« (Verlag Walter de Gruyter)
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RA Ingo Westermann, LL.M., Solicitor, München
Schutz des Unternehmens-Know-how

Zivil- und strafrechtlicher Know-how-Schutz gegenüber illoyalen Mitarbeitern 

und Wettbewerbern

12.06.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGewRS

Für Unternehmen und Unternehmer wächst das Risiko der 
Betriebsspionage. Wie kann man sich sinnvoll schützen? Was ist bei 
Mitarbeiterwechseln zu beachten? Wie können Verletzungfälle wirksam 
bekämpft werden? Dieses Seminar gibt einen Überblick über das zur 
Verfügung stehende Instrumentarium, dessen Ausbau insbesondere durch
die höchstrichterliche Rechtsprechung und praktische Ratschläge.

1. Grundlagen des Know-how-Schutzes

– Bedeutung und Voraussetzungen, Beispiele 
– Zusammenspiel von Know-how-Schutz und gewerblichen 

Schutzrechten 
– Gestaltung betrieblicher Know-how-Schutzprogramme

2. Gesetzlicher Know-how-Schutz 

– Zentrale Verbotstatbestände, insbes. §§ 17, 18 UWG  
– Auswirkungen der „Kundendaten“-Rechtsprechung des BGH 
– Risikobegrenzung bei Mitarbeiterwechseln

3. Vertraglicher Know-how-Schutz

Ausgewogene Verstärkung des gesetzlichen Know-how-Schutzes 
– sinn volle Gestaltung von Vertraulichkeitsvereinbarungen und 

Wett bewerbsverboten 
– Risiken bei Zeitbegrenzungen

4. Bekämpfung von Know-how-Verletzungen

– Zusammenspiel zivil- und strafrechtlicher Maßnahmen 
– Darlegungslasten
– Taktische Hinweise

→ Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

neuer Veranstaltungsort: Eden Hotel Wolff

Arnulfstr. 4, 80335 München  |  → direkt gegenüber vom Hauptbahnhof (→Wegbeschreibung s. linke Seite unten)

→ Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

Der Referent

– spezialisiert auf Gewerblichen Rechtsschutzes, Urheberrecht und den vorbeugenden und verteidigenden Schutz
von Know-how, das nicht von den gewerblichen Schutzrechten erfasst wird – in Deutschland und international

– Autor von »Westermann, Handbuch Know-how-Schutz« (C.H.Beck)

Prof. Dr. Helmut Köhler, Universität München
UWG aktuell

– Neueste Rechtsprechung des BGH zum UWG 

– Einfluss der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken auf das UWG

17.6.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGewRS

Wiederholung
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→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

RA Dr. Kay-Michael Schanz (Schalast & Partner), Frankfurt
Kooperation mit Private Equity-/Venture-Capital-Gesellschaften?

Die  zentralen Faktoren für die aktuelle Beratung mittelständischer Unternehmen

27.06.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGes 

1.       Markt und Rahmenbedingungen, aktuelle Rechts-

entwicklungen und Gesetzesvorhaben

2.       Private Equity Fonds: Charakteristika und Grund-

strukturen

3.       Ablauf von Private Equity Transaktionen und Erfolgs-

faktoren

4.       Leveraged Buy Outs

5.       Beteiligung des Managements: Strukturen und 

Interessenkonflikte

6.       Problemfelder der Besicherung und Gesellschafter-

fremdfinanzierung

7.       Eckpunkte von Beteiligungs- und Finanzierungs-

verträgen

Der Referent

– Schwerpunkte seiner Tätigkeit: M&A, Börseneinführungen , Private Equity/Venture Capital, Structured Finance und öffentliche
Übernahmen 

– vor der Partnerschaft bei Schalast: Geschäftsführer der Corporate Finance-Tochtergesellschaft von Hauck &Aufhäuser Privatban-
kiers KGaA mit Verantwortung für die Bereiche Private Equity/Structured Finance und Equity Capital Markets
davor: Schürmann & Partner/Coudert, Frankfurt

– Lehrbeauftragter an derFrankfurt School of Finance & Management  für das Fachgebiet Corporate Finance
– Autor von »Schanz, Börseneinführung: Recht und Praxis des Börsengangs (C.H.Beck)

Prof. Dr. Otto Teplitzky, Richter am BGH i.R.
Aktuelles aus dem Wettbewerbs- und Markenstreitverfahrensrecht

11.07.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGewRS

I. Vorverfahren

Neue Entwicklungen bei der Abmahnung, vorrangig durch Recht spre-
chung des BGH, u.a. zu Fragen der Zugangsnotwendigkeit, des 
Erfordernisses der Androhung gerichtlichen Vorgehens und zur Ab-
mahnkostenerstattung, letztere insbesondere auch als Schadensersatz.
Hinweise zum Abschlußverfahren und Behandlung einer Reihe 
aktueller Fragen, die sich im Zusammenhang mit Unterwerfungen
und aus ihnen resultierenden Folgen ergeben.

II. Einstweilige Verfügung

Wiederum alte und neue Streitfragen, darunter insbesondere – neben
den stets aktuell bleibenden Dringlichkeitsproblemen – die Grenzen der
richterlichen Hinweispflichten (bzw. –rechte) und ihre Konsequenzen
namentlich bei der Antragsrücknahme und ganz besonders beim
„forum-shopping“; ferner Fragen wie die des Zeitpunkts der Beacht-
lichkeit eines Verfügungsurteils, der Klageveranlassung i. S. des § 93
ZPO und der Schutzschriftkosten in besonderen Fällen und der Be-

achtlichkeit bzw. Fehlerhaftigkeit neuer Meinungen zur „Schubladen-
verfügung“ und der weiteren Entwicklungen beim Erfordernis „positi-
ver Kenntnis).

III. Klageverfahren

Neueste Rechtsprechung des BGH zum Rechtsweg und zum Erforder-
nis der Antragsbestimmtheit sowohl abei der Unterlassungsklage als
auch bei der Auskunftsklage; zu Fragen des Streitgegenstands (mit Er-
gänzungen des Stands der Literatur) und der Beweislast in Sonderfäl-
len; ferner allgemein zum Auskunfts- und Schadensersatzprozess
(Aufgabe der „Gaby“-Rechtsprechung, Ausweitung der Gemeinkosten-
Rechtsprechung, dreifache Schadensberechnung). Außerdem werden
eine Reihe weiterer und verschiedener Einzelfragen aus dem Prozess-
und Zwangsvollstreckungsrecht behandelt, deren Aufzählung im ein-
zelnen hier zu weit führen würde.

(Ergänzungen bleiben vorbehalten.)

Der Referent

Einer der renommiertesten deutschen Wettbewerbsrechtler und
– Autor z.B. von »Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren« (Heymanns)
– Mitherausgeber von „Jacobs/Lindacher/Teplitzky, UWG – Groß kom mentar der Praxis« (Walter de Gruyter)

→ Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

Veranstaltungsort: Eden Hotel Wolff

Arnulfstr. 4, 80335 München  |  → direkt gegenüber vom Hauptbahnhof (→Wegbeschreibung s. Seite 9)
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Arbeitsrecht

→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

Dr. Helga Laux, Richterin am BAG
Betriebsübergang . . . (k)ein ewiges Rätsel 

§ 613a BGB in der Rechtsprechung des Achten Senats des Bundesarbeitsgerichts

26.06.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAArb

Neue wirtschaftliche Entwicklungen bei Umstrukturierungen,
neuere gesetzliche Regelungen, Urteile des Europäischen Gerichtshofs und
entsprechende aktuelle Vorlagebeschlüsse erfordern es, dass der beratende
Anwalt die aktuellen Entwicklungen bei § 613a BGB ständig im Blick 
behält. Diesem Anliegen widmet sich das Seminar. 

1. Neuere Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zu

den Voraussetzungen eines Betriebsübergangs 

– Aufgabe der eigenwirtschaftlichen Nutzung 

– das neue Kriterium der Wertschöpfung zur Bewertung der sächlichen
und personellen Betriebsmittel 

– fortbestehende Identität des Betriebs auch beim Betriebserwerber 
– neue Organisation und neuer Betriebszweck

2. Unterrichtungspflichten und Widerspruchsrecht 

(§ 613a Abs. 5 und 6 BGB)

3. Kündigungen im Zusammenhang mit einem Betriebs-

übergang unter Einbeziehung prozessualer Fragen 

Die Referentin

– Mit-Herausgeberin und Autorin des Kommentars »Thüsing/Laux/Lembke Kündigungsschutzgesetz 2007 und andere kündigungs-
rechtlich relevante Vorschriften« (Haufe)

– Mitautorin bei Laux/Schlachter, TzBfG« (C.H.Beck) 

Wegbeschreibung zum Amerikahaus

Adresse

Karolinenplatz 3: 2. Stock, Raum 205

MVV 

– Straßenbahn 27 bis Haltestelle Karolinenplatz
– U 2 bis Bahnhof Königsplatz   

→ Ausgang Königsplatz: 4 Minuten Fußweg über Königsplatz und Brienner Straße
– S-Bahnen und U 4, U 5 bis Stachus 

→ Ausgang Stachus: Dort steigen Sie um in die Straßenbahn, Linie 27 (Richtung Petuelring) – oder:
– U 4, U 5 bis Karlsplatz/Stachus 

→ Ausgang Lenbachplatz, Durchgang neben „Kokon“ (Lenbach palais) zur Ottostraße (Haltestelle Linie 27).
Wenn Sie nicht auf die Straßen bahn warten wollen, folgen Sie den Gleisen nach rechts eine Station (Dauer von
der Haltestelle: 2 -3 Minuten)

Vom Hauptbahnhof

(auf jedem Bahnsteig: Wegweiser zu den U- und S-Bahnen)
– U 2: → Richtung Feldmoching: Zugang durch die Haupthalle in der Mitte. 

Rolltreppe zur U-Bahn: vor dem Ausgang. –Sie fahren eine Station bis Bahnhof Königsplatz (Fußweg s.o.)
– U 4, U 5: Ausgang rechts von den Gleisen: Bayerstraße. 

Rolltreppe zur U-Bahn: vor dem Bahnhof. – Fahrstrecke: s.o
– S-Bahnen: → Richtung Ostbahnhof: Ausgang links von den Gleisen: Arnulfstraße. 

Rolltreppe zur U-Bahn: vor dem Ausgang. – Fahrstrecke: s.o.



Ich melde mich unter Anerkennung Ihrer Teilnahmebedingungen (→ Seite 3) an für folgende/s Seminar/e:            

Bauer, Erbschaftsteuerreform 2008 [ Seite 2 ] 28.07.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Wälzholz, Familienrechtl. Verträge und Scheidung im SteuerR [ 2 ] 13.06.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Klein, Neue anwaltliche Strategien im neuen Unterhaltsrecht [ 3 ] 15.07.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Rakete-Dombek, Die anwaltliche Taktik im Zugewinnausgleich [ 4 ] 18.07.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Gerhardt, Neue Rechtsprechung des BGH ... [ 4 ] 24.09.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Salzgeber, Der Sachverständige im familiengerichtl. Verfahren [ 5 ] 26.09.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Borasio, „Was heißt hier Sterbehilfe?“ [ 5 ] 10.10.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Merl, Nachträge beim Bauvertrag [ 6 ] 10.07.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Müller, Erste Erfahrungen mit dem neuen WEG [ 6 ] 17.07.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Scheungrab, Zwangsvollstreckung contra Insolvenz [ 7 ] 19.06.08: 09.00 Uhr € 249,90 / € 297,50 2)

Lorenz, UN-Kaufrecht [ 7 ] 09.07.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Goette, Änderung des GmbH-Rechts durch das MoMiG [ 8 ] 11.06.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Westermann, Schutz des Unternehmes-Know-how [ 9 ] 12.06.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Köhler, UWG aktuell [ 9 ] 17.06.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Schanz, Kooperation mit Private Equity-Gesellschaften? [ 10 ] 27.06.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Teplitzky, Wettbewerbs- und Markenstreitverfahrensrecht [ 10 ] 11.07.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Laux, Betriebsübergang . . . (k)ein ewiges Rätsel [ 11 ] 26.06.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

1) Preise inkl. MwSt: Preise für DAV-Mitglieder / für Nichtmitglieder  
2) Preise inkl. MwSt  für die Ganztages-Seminare mit Frau Scheungrab:

– für Anwälte gelten die normalen Preise analog zu 1)
– für die/den erste/n Fachangestellte/n einer Kanzlei gilt der normale Anwaltspreis, sofern kein Mitglied der Kanzlei DAV-Mitglied ist.

Für alle weiteren Fachangestellten gilt der DAV-Mitgliedspreis.
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→ MAV GmbH: ein Unternehmen des Münchener AnwaltVereins  – Sitz: München | Amtsgericht München, HRB 152 648 – Geschäftsführer: Dr. Martin Stadler
Schweitzer Sortiment oHG – Sitz: München | Amtsgericht München, HRA 51973

Kunden-Nummer:

Name/Vorname:

Kanzlei/Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Fax:

eMail:

Ich bin Mitglied des DAV    [  ] ja               [  ] nein

DAV-Mitglieds-Nr.

Rechnung an                          [  ] mich        [  ] die Kanzlei

entweder faxen oder per Brief

MAV&schweitzer.Seminare
Herrn Dr. Martin Stadler
MAV GmbH
Karolinenplatz 3

80333 München

Seminar-Anmeldung   per Fax zum Nulltarif: 0800. 88 67 738 (Schweitzer Sortiment)

Bei mehreren Teilnehmern:

bitte getrennte Anmeldungen!

Datum    Unterschrift

VI/2008

schweitzer.Gruppe
Schweitzer Sortiment | München

Münchener AnwaltVerein e.V.
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Malek, Klaus: Betäubungsmittelstrafrecht, Verlag 
C. H. Beck, München, 3. überarbeitete Auflage 2008. 
395 + XXXIV Seiten, kartoniert, EUR 49,00, 
ISBN 13: 978-3-406-54605-1.

Dieser bisher von den Rechtsanwälten Dr. Klaus Malek und
Rainer Endriß bearbeitete Band befaßt sich mit einer der
bedeutsamsten Materien des Nebenstrafrechts. Nach dem
Tod von Rainer Endriß im Februar 2005 hat Kollege 
Dr. Malek die Neubearbeitung des ganzen Werkes allein
übernommen.

Obwohl aus der Feder eines Rechtsanwalts stammend, 
richtet sich der vorliegende Band nicht nur an Kolleginnen
und Kollegen, sondern an alle, die mit dem Betäubungs-
mittelrecht befaßt sind, also z. B. an Richter, Staatsanwälte,
Rechtsmediziner, Polizisten etc. Es handelt sich um eine all-
gemeine Darstellung des Betäubungsmittelrechts und nicht
etwa um eine Schrift, die die Frage beantwortet, wie man
einen Beschuldigten in BtM-Sachen am besten verteidigt.

Gegenüber der auf 700 Seiten angeschwollenen zweiten
Auflage präsentiert sich die Neuauflage mit knapp 
400 Seiten erheblich schlanker. Neben einer Straffung des
Textes, die mit der Zielsetzung des Werkes vereinbar und
daher zu begrüßen ist, gibt es dafür auch noch weitere
Gründe: Das Buch wird erstmals in einem größeren Format
vorgelegt, das vom Verlag nunmehr für alle Bände der
Reihe „NJW-Praxis“ gewählt wird und leider auch seine
Schattenseiten hat. So ist z. B. das Anfertigen von DIN-A4-
Kopien nur noch bei Verkleinerung möglich und die bei
einer systematischen Darstellung im Gegensatz zu Kommentaren zu 
erwartende Lektüre ganzer Kapitel wird, zumal bei der hier verwendeten
relativ kleinen Schriftgröße, nicht zuletzt durch eine recht große Anzahl
von Zeichen pro Zeile erschwert.

Weiter konnte der Umfang des Werkes durch Abgehen von der bisheri-
gen umfangreichen Zitierweise erreicht werden. Bislang wurden die 
Entscheidungen mit Datum, Aktenzeichen und allen zugänglichen Fund-
stellen zitiert. Während die Beschränkung auf die gängigsten Fachzeit-
schriften sinnvoll ist, erscheint dagegen der Wegfall von Datum und
Aktenzeichen im Zeitalter von Datenbanken und Internet bedenklich, da
es diese Informationen sind, mit denen eine Entscheidung sicher identi-
fiziert und in sämtlichen Quellen gesucht werden kann.

Inhaltlich verlagert sich mit der Neuauflage der Schwerpunkt der Schrift
noch mehr zu den praxisrelevanten Teilen des Betäubungsmittelstraf-
rechts und des Prozeßrechts, allerdings ohne von dem Ansatz einer 
systematischen, in sich geschlossenen Darstellung abzurücken. Recht-
sprechung und Literatur sind auf dem Stand von Dezember 2007
berücksichtigt.

Bereits der Titel dürfte den Inhalt des Werkes ziemlich klar umreißen. 
Einige weitere Stichworte geben die Themen der insgesamt sieben 
Kapitel, in die sich das Werk gliedert: Entwicklung des Betäubungs-
mittelstrafrechts und Ziele des BtMG 1982; Straftatbestand des § 29
Abs. 1 S. 1 BtMG; Rechtsfolgen der Tat mit Strafzumessung, Maßregeln
und Nebenfolgen, Absehen von Verfolgung und Strafe bei besonders
leichten Fällen; Aufklärungshilfe nach § 31 BtMG; Sonderrecht des
betäubungsmittelabhängigen Straftäters (§§ 35 bis 37 BtMG); Ord-
nungswidrigkeiten des BtMG; prozessuale Probleme des Betäubungs-
mittelstrafverfahrens, insbesondere verdeckte Ermittlungsmethoden
und Absprachen im Strafprozeß.

Damit findet der Leser die wichtigsten Themen dieses Rechtsgebiets alle-
samt in dem hier besprochenen Werk behandelt. Außerdem lernt er die

Systematik des Betäubungsmittelstrafrechts mit ihren spezifischen Eigen-
heiten kennen und kann so — trotz der großen Detailfülle, die hier 
zuweilen den Blick trübt — das Wesentliche erkennen und von 
Nebensächlichkeiten scheiden. Der Band von Malek kann daher jedem,

der mit Betäubungsmittelstrafrecht in Berührung kommt,
unbedingt empfohlen werden.

Naturgemäß kann ein Buch mit diesem Anspruch jedoch
nicht zu sämtlichen Einzelfragen Antworten geben, ohne
die Ausführungen uferlos und unübersichtlich werden zu
lassen. Hier empfiehlt sich der Griff zu dem BtMG-Kom-
mentar von Körner (besprochen in MAV-Mitteilungen März
2008, S. 15), der mit dem hier vorgestellten Werk ein per-
fektes Tandem bildet, das mit Blick auf das Betäubungs-
mittelrecht kaum mehr Wünsche offen läßt.

Rechtsanwalt Dipl.-Kfm. Wolfgang Nieberler, 
München

Rolfs, Christian / Giesen, Richard u. a. (Hrsg.):
Arbeitsrecht, Verlag C. H. Beck, München, 
1. Auflage 2008. 3191+XXI Seiten, in Leinen,
EUR 139,00, ISBN 13: 978-3-406-56665-3.

Häufig wird im Arbeitsrecht mit seinen über unzählige 
Gesetze verstreuten Regelungen die Zersplitterung der 
Materie beklagt und ein Arbeitsvertragsgesetz oder gar
ein Arbeitsgesetzbuch herbeigesehnt, das kollektives und 
Individualarbeitsrecht kodifiziert. Nicht daß mit dem 
Inhalt der heutigen Regelungen derart große Unzufrie-

denheit herrscht, es geht vielmehr um die mangelnde Übersichtlichkeit
einer Rechtsmaterie, die beinahe jeden betrifft. Übersichtlichkeit aber
bedeutet Erleichterung der Rechtsanwendung und damit bessere 
Übereinstimmung der geschriebenen Rechtsordnung mit der Rechts-
praxis. Da auch die besten Gesetze keinen Wert haben, wenn sie 
niemand kennt und umsetzt, handelt es sich bei diesen Gedanken 
keineswegs um eine belanglose Förmelei.

Hier auf den Bundesgesetzgeber zu hoffen, ist allerdings mit Blick auf die
bereits nahenden Wahlen und die starke politische Ausprägung des Ar-
beitsrechts unrealistisch und kaum mehr
als ein Wunschtraum. Real dagegen ist
der hier rezensierte neue Schwerpunkt-
kommentar Arbeitsrecht. Auch wenn es
dem Gesetzgeber nicht gelingt, sämt-
liche arbeitsrechtliche Normen in einer
Kodifikation zu vereinen, so ist es 
dennoch möglich, alle in der täglichen
Praxis wichtigen Bestimmungen des 
Arbeitsrechts in einem Band zusam-
menzutragen und zu kommentieren.
Genau dies hat der Beck-Verlag mit dem
hier vorgestellten neuen Kommentar
getan, an dem unter Führung von vier
Herausgebern (Prof. Dr. Rolfs, Prof. Dr.
Giesen, Dr. Kreikebohm und Prof. Dr. Udsching) über 30 Autoren gear-
beitet haben. Ergebnis ist ein Werk, dem man getrost den Ehrentitel
„Beck’sches Arbeitsgesetzbuch“ verleihen kann.

Auszugsweise kommentiert in alphabetischer Reihenfolge finden sich 
21 der bedeutsamsten arbeitsrechtlichen Gesetzte, nämlich AEntG, AGG,
ArbGG, ArbZG, ATG, AÜG, BBiG, BEEG, BetrAVG, BetrVG, BGB, BUrlG,
EFZG, EGBGB, GewO, GG, HGB, InsO, KSchG, TVG und TzBfG.

Dem Schwerpunktkommentar Arbeitsrecht, der übrigens der 6. Edition 
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des Beck’schen Online-Kommentars Arbeitsrecht entspricht (die fortlau-
fend aktualisiert wird), liegt in der gedruckten Fassung der Rechtsstand
01.01.2008 zugrunde. Schön wäre es gewesen, wenn dem Werk eine
CD mit dem Buchtext beigegeben worden wäre, zumal dieser ja ohnehin
bereits in elektronischer Form vorliegt. Sicherlich eine Konkurrenz zum
Online-Produkt, dem aber in jedem Fall der Vorzug der laufenden 
Aktualisierung verbliebe.

Die Kommentierung richtet sich nach einem einheitlichen formalen Kon-
zept, was gerade bei einer so großen Zahl von Autoren sehr zu begrüßen
ist. Dabei sind drei Ebenen vorgesehen, je nach Wichtigkeit der betref-
fenden Norm: 

(1) Überblicksebene: bei Bestimmungen geringer Bedeutung erfolgt nur
die Wiedergabe des Gesetzeswortlauts und ggfs. daran anschließend ein
Überblick, der die zentralen Aussagen der Norm zusammenfaßt;
(2) Standard-Ebene: bei allen übrigen Vorschriften findet sich hier eine
sorgfältige und ausführliche Kommentierung;
(3) Detail-Ebene: mit der Standard-Ebene verwobene, jedoch durch ty-
pographische Mittel abgegrenzte Darstellung, die bei Bedarf Sonderpro-
bleme behandelt; hier sind auch zusätzliche Normen, Antragsmuster,
Beispiele und Grafiken zu finden.

Besonders lobenswert ist es, daß bei den Überschriften mit der „Optima“
des bedeutenden deutschen Typographen und Schriftdesigners Hermann
Zapf eine der wohl schönsten und elegantesten serifenlosen Schriften
zum Einsatz kam. In einer Zeit, da Schriftarten wie „Helvetica“ oder —
noch schlimmer — „Arial“ leider allgegenwärtig sind, kann dies nur zur
Nachahmung empfohlen werden.

Hervorzuheben ist noch, daß durchweg umfassend kommentiert wird,
auch wenn das jeweilige Gesetz nur auszugsweise Gegenstand des Wer-
kes ist. So werden beim BGB kaum überraschend nur die §§ 305-310
BGB und §§ 611-629 BGB berücksichtigt. Trotzdem beinhalten z. B. die
Anmerkungen zu § 623 BGB, der die Schriftform der Kündigung regelt,
ausführliche Darstellungen zur Schriftform und zu den Rechtsfolgen eines
Formverstoßes. Hier wird also nicht einfach auf irgendeinen (hoffentlich
vorhandenen) BGB-Kommentar und den dortigen Ausführungen zu 
§ 126 BGB verwiesen. Das ist nicht nur sehr angenehm für den Benutzer.
Es zeugt vielmehr von Weitblick und Vertrautheit mit den Bedürfnissen der
Praxis, da dies der einfachste Weg ist, um Flüchtigkeitsfehler zu vermei-
den, wie etwa den häufigen Irrtum, eine Kündigung per Telefax wahre die
Schriftform. Ein Arbeitsrechtler wird das freilich wissen — und so einen
Lapsus nicht begehen. Ein (kaufmännischer) Mitarbeiter in der Personal-
abteilung eines Unternehmens hingegen, der ebenfalls zur Zielgruppe des
hier vorgestellten Werkes gehört, könnte, zumal wenn die Zeit drängt,
sehr wohl auf den Irrweg Telefax verfallen.

Der neue Schwerpunktkommentar zum Arbeitsrecht ist somit ein pra-
xis-taugliches Werk, das auf knapp 3200 Seiten das wichtigste aus dem 
Gebiet des Arbeitsrechts zusammenträgt, sich dabei nicht um die Ver-
ortung der maßgeblichen Bestimmungen in verschiedenen Gesetzen
kümmert und, soweit bei der komplexen Materie machbar, in möglichst
einfacher Sprache und mit dem Ziel der Vermeidung von Fehlern den 
Inhalt der jeweiligen Regelungen vermittelt.

Obwohl auch dieser Kommentar ein systematisches Lehrbuch des 
Arbeitsrechts nicht zu ersetzten vermag und mit arbeitsrechtlichen
Grundkenntnissen weitaus gewinnbringender benutzt werden kann,
ermöglicht das knapp 40-seitige Stichwortverzeichnis auch dem 
weniger versierten Benutzer einen ersten Zugang zu den jeweiligen 
Einzelfragen. Diese Neuerscheinung sollte daher fester Bestandteil jeder
arbeitsrechtlichen Bibliothek werden.

Rechtsanwalt Dipl.-Kfm. Wolfgang Nieberler, 
München

Buchbesprechungen

20 |

MAV-Mitteilungen Juni 2008

Veranstaltung ARGE Mediation im 

Münchner AnwaltVerein

Cooperative Praxis 

(Collaborative Practice, Collaborative Law)

Eine Chance für die Anwaltschaft

25. Juni 2008, 18:00 

Amerikahaus München, Karolinenplatz 3 (EG)

Einführender Vortrag:  RA Dr. Hans-Georg Mähler

In den USA hat sich – zunächst bei Trennung und 
Scheidung und später auch im Wirtschaftsrecht – ein
neues Verfahren etabliert: Collaborative Practice 
bzw. Collaborative Law.
Es handelt sich dabei um eine Mediation ohne 
Mediator.

Auch in Österreich, der Schweiz, in England, Irland,
Frankreich und vielen anderen Ländern wird das neue
Verfahren bereits praktiziert.
Im Raum München beginnt dieses Verfahren - hier als
Cooperative Praxis bezeichnet - gerade Fuß fassen.

RA Dr. Mähler wird die Grundsätze des neuen
Verfahrens vorstellen. Er wird besonders auf die Rolle
der Anwälte und die Einbindung unterschiedlicher 
Professionen im Interesse der Parteien eingehen und
über die Erfahrungen in den USA sowie den Stand
der Entwicklung bei uns berichten.

Anschließend besteht die Gelegenheit, Fragen von 
Interesse zu erörtern. 

Alle Kolleginnen und Kollegen sind herzlich 
eingeladen!

Dr. Gunter Schlickum
Sprecher der ARGE Mediation
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Burmann/Heß/Höke/Stahl, Das neue VVG im Straßen-
verkehrsrecht, Verlag Vahlen, 188 Seiten, katoniert,  
€ 22,00, ISBN 978-3-8006-3502-3

Rechtzeitig zum Inkrafttreten der VVG-Reform haben Burmann und Heß
zusammen mit Höke und Stahl eine umfassende Übersicht der Auswir-
kungen der VVG-Reform in der Kfz-Versicherung veröffentlicht. 

Das Buch beschränkt sich jedoch nicht nur darauf, die Neuregelung vor-
zutragen, sondern jedes Kapitel fängt zunächst mit der Darstellung der
bisherigen Rechtslage an. Damit ist das Werk sowohl für den Spezialisten
im Kfz-Versicherungsrecht ein Gewinn, dem die Unterschiede zwischen
dem alten und dem neuen VVG im unmittelbaren Vergleich dargestellt
werden, als auch für derjenigen, der nur gelegentlich mit dem Versche-
rungsrecht zu tun hat, und dem der kurze systematische Überblick am
Anfang des Kapitels den Einstieg in die Neuregelung erleichtert. Diese
Gestaltung erlaubt dem Leser, sich kompakt mit den Reformen zu befas-
sen, die Darstellung ist aber auch hilfreich, wenn man Fragen zum bishe-
rigen Versicherungsrecht hat. Zudem tragen die Verfasser der Tatsache
Rechnung, dass bei Versicherungsverträgen, die am 01.01.2008 bereits
geschlossen waren, grundsätzlich noch das „alte“ VVG für alle Versiche-
rungsfälle gilt, die vor dem 01.01.2009 eintreten. 

Das Buch beginnt mit einer gut verständlichen Einführung in die kompli-
zierten Regeln des Inkrafttretens und der Übergangsvorschriften. Danach
werden alle wichtigen Bereiche des Kfz-Versicherungsrechts systematisch
bearbeitet. 

Schwerpunkt der Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Abschluss
des Versicherungsvertrages sind die neu eingeführten Beratungspflichten
der §§ 6, 7 VVG sowie das neue allgemeine Widerrufsrecht. Abgerundet
wird dieses Kapitel durch die Kurzdarstellung der Neuregelung des Versi-
cherungsvermittlerrechts durch das Vermittlergesetz, das am 22.05.2007
in Kraft getreten ist.

Die neu in das VVG aufgenommene Regelung der Vorläufigen Deckung
wird eingehend erläutert. Erfreulich ist, dass auch die Folgen des Prämi-
enverzugs wegen ihrer Praxisrelevanz umfassend dargestellt werden, auch
wenn die VVG-Reform hier nur zu marginalen Änderungen der Rechts-
lage führt.

Die komplizierten Regelungen zur Gefahrerhöhung, die auch nach der
VVG-Reform weitergelten, werden systematisch in verständlicher Weise
beschrieben, ebenso wie die neu geregelten differenzierten Rechtsfolgen
der Gefahrerhöhung.

Auch hinsichtlich der Verletzung von Obliegenheiten wird zunächst ein
ausführlicher und umfassender Überblick über den bisherigen Rechtzu-
stand gegeben, bevor die wesentlichen Änderungen herausgearbeitet
werden, die vor allem das Verschulden und die Kausalität betreffen, an-
dererseits aber auch den Wegfall des Kündigungserfordernisses beinhal-
ten. Sehr hilfreich sind dabei die tabellarischen Gegenüberstellungen des
alten und des neuen Rechtszustandes. Nachdem auch bei den Rechtsfol-
gen der Obliegenheitsverletzungen das Alles-oder-Nichts-Prinzip wegge-
fallen ist, beinhaltet das Kapitel detaillierte Vorschläge, wie die Kürzung

nach Quote in diesem Bereich vorgenommen werden könnte, wobei 
jeweils zu den einzelnen Obliegenheiten in der Kfz-Versicherung konkret
Stellung bezogen wird. 

Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt des Buches sind die Ausführungen
zur grob fahrlässigen Herbeiführung des Versicherungsfalls. Diese 
Gewichtung ist praxisgerecht, spielt die Frage doch in der Mehrzahl der
versicherungsrechtlichen Fälle im Kfz-Bereich eine entscheidende Rolle.
Bei der Darstellung der geltenden Rechtslage wird dem Augenblicksver-
sagen besondere Bedeutung beigemessen. Die Erläuterung der neuen
Rechtslage ist erfreulich detailliert. Die in der Praxis bedeutsamen 
Einzelfälle der groben Fahrlässigkeit werden ausführlich beschrieben und
auch hier machen die Autoren eingehend begründete Vorschläge zur 
Berechnung der jeweiligen Kürzungen. Rotlichtverstöße und Trunken-
heitsfahrten werden entsprechend ihrer Bedeutung intensiver behandelt 

Abgeschlossen wird das Buch mit Ausführungen zur Übergangsregelung
hinsichtlich der zukünftig nicht mehr vorgesehenen Ausschlussfrist des 
§ 12 Abs. 3 VVG a.F., zum Regress des Versicherers und zu einigen 
weiteren Fragen wie den Rettungskosten und dem neuem Gerichtsstand
am Wohnsitz des Versicherungsnehmers. Mit der Unfallversicherung und
der Schutzbrief-Versicherung werden noch zwei Versicherungszweige
kurz umrissen, die oft zusammen mit der Kfz-Versicherung abgeschlossen
werden.

Insgesamt ist das Buch uneingeschränkt zu empfehlen. Man merkt dem
Buch an, dass es von Praktikern für Praktiker geschrieben wurde. 
Durchgängig werden praxisnahe Lösungsvorschlage für den Umgang mit
den Neuregelungen angeboten, insbesondere mit der noch vollkommen
ungewohnten quotalen Kürzung entsprechend dem Grad des Verschul-
dens. Das Buch kann hier als grundlegende Anleitung zur zukünftigen
Bearbeitung dieser Fälle dienen.

Rechtsanwalt Oskar Riedmeyer, 
Fachanwalt für Verkehrsrecht, München 

Moshammer

Immobilienbewertungen im In- und Ausland

Wolfram Moshammer (LVS) - (IVD) - (BDGS)
Sachverständiger für Mieten und Grundstücke 

sowie bebauten und unbebauten Grundstücken

zertifiziert als Sachverständiger nach DIN EN ISO/IEC 17024 
für die Bewertung von bebauten und unbebauten 

Grundstücken durch die DIA Consulting AG

Arcostraße 5, 80333 München
�� 089 53 29 450 � Fax 089 53 29 45 20

Anzeigen

Ferdinand v. Miller d. J.
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Gewaltentrennung im Rechtsstaat

oder Über das Teilen der Macht

„Dass dieser Tagungsband nach einigen Jahren vergriffen war,
zeugt von der ungebrochenen Aktualität des Staatstheoretikers
Montesquieu: Seine Gewaltenteilungslehre, die 1998 - zwei-
hundertundfünfzig Jahre nach dem ersten Erscheinen des 
"De l'esprit des lois" - ein Jubiläum feiert, hat bleibende 
Bedeutung, weil auch an der Schwelle zum 21. Jahrhundert
Machtkonzentration im nationalen Staat wie im europäischen
Staatenverbund bürgerliche Freiheit bedroht.“ So das Vorwort
des Herausgebers Detlef Merten zur zweiten Auflage.

Dass ich Ihnen diesen Tagungsband trotz seines ersten Erschei-
nens 1989 als aktuelle Lektüre empfehle, liegt daran, dass er
den Blick öffnet auf drei wichtige Aspekte in der Diskussion:

- „Gewalt“ ist in die heutige Sprache und Wirklichkeit 
zu übersetzen mit „Macht“. Das Wort Gewalt ist zwar viel
plastischer, jedoch im staatsrechtlichen Kontext seiner
sensitiven Kraft beraubt.

- Gewaltenteilung und Freiheit. Ein Begriffspaar, dessen 
Bedeutung man sich immer neu bewusst machen muss.

- Wie gehen wir mit Macht um? Teilen wir Macht?

Gewaltenteilung und Freiheit
Für das Verständnis lohnend ist gleich zu Beginn des Buches die
Auseinandersetzung mit den Begriffen Gewaltenteilung und
Freiheit bei Montesquieu selbst. „Niemand hat jemals einen 
Demokraten aus ihm machen wollen.“ folgert Michel Troper
denn auch (S. 55). Die Entwicklung der Begriffe sollte anders
verlaufen, als Montesquieu sich das vorgestellt haben mag.

Ein Rückblick in die vierziger und fünfziger Jahre des letzten
Jahrhunderts mag das beweisen. Das Dritte Reich war eben 
beendet, als Staatsrechtler vor die Aufgabe gestellt wurden, aus
den Erfahrungen der Diktatur heraus eine neue Verfassung für
unser Land zu gestalten. Einer der wichtigsten Köpfe dabei war
Hans Nawiasky. In seiner Staatslehre untersucht er für die 
Gewaltentrennung (beispielhaft) das „Prinzip der Gesetz-
mäßigkeit der Verwaltung“ (also eine Schnittstelle von Legis-
lative zu Exekutive): „Diese Antinomie zweier gegensätzlicher
Prinzipien, diese Antithese zwischen beiden lässt sich nur durch
die Erwägung ausgleichen, dass die beiden Prinzipien, das der
Trennung der Gewalten einerseits und das der Gesetz-
mäßigkeit der Verwaltung andererseits von dem gleichen 
Endzweck beherrscht sind, die Freiheit zu verwirklichen.“ (Allge-
meine Staatslehre, Bd. 4, 1958, S. 64). Die Ausrichtung auf 
diesen Endzweck scheint gründlich verloren gegangen zu sein.

Der Umgang mit der Macht – Teilen wir Macht?
Praktisch hat sich der Historiker Peter Rassow in einer Diskussion
1954 zum Umfang der Gewaltentrennung geäußert: „Nicht 
nur die Justiz, auch die Religion, Kunst und Wissenschaft 
verdienten daher als eigengesetzliche Materien von dem 
erweiterten Prinzip der Trennung der Gewalten erfasst, also aus
der Erfassung durch die Verwaltung ausgesondert zu werden.“
(Hans Peters, Die Gewaltentrennung in moderner Sicht, 1954,
S. 38). Wer sich mit dem Leben von Peter Rassow aus-
einandersetzt, weiß, welcher Erfahrungshintergrund diese 
Gedanken trägt.

„Unsere“ heutige Meinung fasst Gerhart Raichle von der 

Virtuellen Akademie der Friedrich Naumann Stiftung im 
„Wörterbuch“ unter dem Stichwort „Gewaltenteilung“ 
zusammen: „Seit Montesquieus "Esprit des Lois" (1748) gilt die
strikte Trennung der drei Staatsgewalten Legislative, Exekutive
und Judikative als unabdingbar für jede Verfassung, die den 
Anspruch erhebt, demokratisch, rechtsstaatlich oder gar liberal
zu sein. Montesquieus Lehre wurde aber derartig dogmatisiert,
dass man gar nicht merkte, dass führende Demokratien der
Welt, allen voran die englische, sich nicht daran halten. …
Checks and Balances, als die Verteilung der Macht so, dass sie
sich gegenseitig in Schach hält, ist auf jeden Fall ein wichtiges
liberales Prinzip, egal, ob es zwischen Exekutive und Legislative
oder beispielsweise zwischen Regierung und Opposition oder
zwischen Bund und Ländern wirksam wird. Vielleicht sollte man
deshalb eher von Gewaltenverteilung sprechen.“

Immer mehr Gewalten – immer weniger Kontrolle
Erfreulicherweise untersucht das Buch auch die tatsächliche Ent-
wicklung hin zur „Machtkonzentration“. Besonders positiv her-
vorzuheben ist die Abschlussdiskussion mit dem Titel: „Unsere
Demokratie: Immer mehr Gewalten – immer weniger Kon-
trolle“ unter der Leitung des konservativen Journalisten Günt-
her von Lojewski (damals SFB-Intendant und nicht verwandt/zu
verwechseln mit Wolf von Lojewski, SPD-Mitglied und Vorgän-
ger von Claus Kleber beim heute journal). Dabei werden die 
verschiedenen Haltungen deutlich, die sich in der Machtdebatte
widerspiegeln. Von Leugnung über Verdrängung bis Warnung
vor ernsten Gefahren ist alles vertreten. Eines machte die Di-
skussion aber überdeutlich: Gewaltenteilung ist längst kein „öf-
fentlichrechtliches“ Problem mehr, sondern vor allem ein
wirtschaftliches. Schon Montesquieu hatte darauf hingewiesen,
dass der Ausgleich von arm und reich für die 
Demokratie unerlässlich sei. Die Bildung von privater Macht
durch Großvermögen gefährde die Demokratie. Dazu kommt
nun die schwache Rolle der staatlichen Kontrollinstanzen wie
Rechnungshöfe, Datenschutz und - die der Medien.

Immer weniger Gewalten mit immer mehr Macht – fast ohne
Kontrolle Für uns, aktuell, heißt der Satz: „Unsere Demokratie:
Immer weniger Gewalten mit immer mehr Macht – fast ohne
Kontrolle.“ Deshalb muss Macht geteilt werden, die Gewalten
getrennt. Das ist die Aufgabe unserer Zeit – im globalisierten
Raum mehr denn je: Freiheit wird dadurch gewährleistet, dass
unkontrollierte Machtkonzentrationen verhindert oder aufge-
löst werden. Gewaltenverteilung ohne -trennung begünstigt le-
diglich Korruption.

Das Buch war bei Erscheinen eine gründliche und zugleich hoch-
aktuelle Bestandsaufnahme. Es ermöglicht aufgrund der klaren
Standortbestimmungen die Fortschreibung bis in unsere Tage.
Mehr noch: man bekommt Lust auf die tiefere Auseinanderset-
zung mit dem Thema Macht. Was kann man sich (von einem
zwanzig Jahre alten Tagungsbericht) mehr wünschen?

Das Schlusswort von Günther von Lojewski: „Gehen wir, meine
Damen und Herren, also bitte jetzt heim ins Wochenende, den-
ken wir über das nach, was wir hier gehört haben. Packen wir´s
an, aber ob wir´s packen, das weiß ich nicht. Schönen Dank.“

Detlef Merten, Gewaltentrennung im Rechtsstaat
Zum 300. Geburtstag von Charles de Montesquieu
Duncker & Humblot,Schriftenreihe d. Hochschule Speyer,
Band 106, Berlin, 2.Aufl., 1997, 183 Seiten, 52 € , 
ISBN 3-428-06797-5

Rechtsanwalt Michael Dudek, München
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Der Terrorist als Gesetzgeber

Wie man mit Angst Politik macht

Heribert Prantl schloss das Studium mit der Promotion ab und begann
seine Laufbahn als Richter. Er leitet heute die Redaktion Innenpolitik der
Süddeutschen Zeitung. Wer die Süddeutsche liest kennt seine Beiträge zu
Politik und Recht  immer spannend, nie langweilig, meistens tiefgründig
und stets eindrucksvoll, Mancher wird sich auch noch an seinen Vortrag
in der Kammerversammlung 2002 „Politik, Recht und Medien“ erinnern.

Nun hat Herr Prantl das Büchlein „Der Terrorist als Gesetzgeber“ vorge-
legt. Es zeigt auf, wie man mit Angst Politik macht. Die Überschriften zu
den einzelnen Kapiteln umreißen das Programm: „Ketzer, Hexen, Terrori-
sten; starker Staat, schwacher Staat; Angst und Folter; der Präventions-
und Überwachungsstaat Unmensch, Untat, Unrechtsstaat Recht sichert
die Freiheit“. Das mündet dann in die Thesen: Der freiheitliche Rechts-
staat wandelt sich heute in einen Vorbeuge- oder Präventionsstaat. Der Si-
cherheitsstaat entsteht, indem er die Garantien des Rechtsstaats
verbraucht. Schon der Gefahrenverdacht führt zum Verlust des rechts-
staatlichen Schutzes. Er führt zur Verfolgungsvorsorge, Schutzhaft und
Folter und sprengt die Regeln der Repression. Die Terroristen haben das
Denken besetzt, sie verseuchen den Geist der Gesetze. Immer dann, wenn
das Bundesverfassungsgericht am Zuge ist, das sich darum bemüht, die

rechtsstaatlichen Grundsätze zu wahren ist der Ausbau des Präventions-
staates durch die Politik schon um 3 Stockwerke weiter.

Die Thesen werden klug und geistreich begründet. Sie sind bedenkens-
wert — und, wie ich meine — beherzigenswert. Man sollte sich das Buch
nicht entgehen lassen. Sein point final:

Jeder ist verdächtigt. Sie nicht?

Heribert Prantl 
Verlag Droemer Sachbuch 
2008, 224 Seiten, EUR 14,95 
ISBN 3-426-27464-7, ISBN 978-3-426-27464-4

Rechtsanwalt Dr. Gerhard Hettinger, 
FA VerwR, München

[Herr Kollege Dr. Hettinger war u. a. von 2001 bis 2004 Vizepräsident
der Rechtsanwaltskammer München, Mitglied in Rechtsausschüssen der
Bundesrechtsanwaltskammer von 1985 bis 1995 und in der ersten und
zweiten Satzungsver-sammlung bei der Bundesrechtsanwaltskammer.
Er ist seit 1993 Vorsitzender des Fachausschusses für Verwaltungsrecht
der Rechtsanwaltskammer München. Anm. d. Redaktion] 

München: Gekommen um zu … erinnern.
Der Obelisk auf dem Karolinenplatz
Der Bezirksausschuss Maxvorstadt macht zur
850-Jahr-Feier Münchens den Obelisken 
auf dem Karolinenplatz zum zentralen
Monument dreier gleichzeitiger Jubiläen:
850 Jahre München, 200 Jahre Maxvorstadt,
175 Jahre Obelisk. 

Letzterer stellt sich seit Jahren als dekorativer
Hintergrund der Kaffeepausen unserer
Seminare zur Verfügung und seit jüngster
Zeit erstrahlt er nachts in neuem Glanz.

Gründe genug, dem Jubilar eine kurze
Betrachtung zu widmen.

„Auch sie starben
für des Vaterlands
Befreyung“ ließ Lud-
wig I. auf die Basis
des 1833 eingeweih-
ten Obelisken schrei-
ben. Und machte ihn
damit in erster Linie
zu einem Ort des
Innehaltens und des
Sich-Erinnerns. 

Denn der Tod kam nicht schön und helden-
haft über jene gut 30 000 bayerische
Soldaten, die vom Russlandfeldzug
Napoleons (1812/13) nicht mehr in ihre
Dörfer und Städte zurückkehrten. Und
Ludwig wollte, dass ihrer gedacht würde.
Aber er wollte noch mehr - das steht in der
Widmung. Er würdigt ihren Heldentod im
Dienste vaterländischer Freiheit.

Das befremdet, denn unmittelbar mit
Befreiung hatte die Beteiligung an diesem
Feldzug nichts zu tun. Mehr schon mit einer
politisch nutzbringenden Allianz zwischen
Napoleon und dem bayerischen Herrscher-
haus, das sowohl nach der Königswürde
strebte als auch nach einer deutlichen
Erweiterung seines Herrschaftsgebiets in die
Nachbarschaft. 

Obelisk [1833]
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Ein offensichtlicher Widerspruch, der zu der
Frage führt, worauf Ludwig mit der Idee

Befreiung abzielte. Dies
erschließt sich, indem
die Historiker  zwei
weitere seiner strate-
gischen Komponenten
für diesen Erinne-
rungsort in die Be-
trachtung einführen.

1. Die Enthüllung des
Obelisken fand unter
großem militärischem
Spektakel am 20. Jah-

restag der Leipziger Völkerschlacht (16. bis
19. Oktober 1813) statt, in der Napoleons
Armee von einer Allianz seiner Gegner
(Russland, Preussen, Österreich, England,
Schweden) in die Flucht geschlagen wurde
und die deutschen Gebiete von der französi-
schen Besatzung befreit worden waren. 

2. Briennerstrasse und Barerstrasse kreuzen
den Karolinenplatz, parallel zur Barerstrasse
läuft die Arcisstrasse – Namen, die sich von
drei Schlachtfeldern herleiten (Brienne, Bar
sur l `Aube und Arcis sur l`Aube), auf denen
1814 unter maßgeblicher bayerischer
Beteiligung Napoleon entscheidende
Niederlagen auf französischem Boden beige-
bracht wurden. 

Diese beiden Punkte zusammengenommen

Obelisk [1833]
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Zur Fotostrecke in diesem Heft

Spaziergänge in München:

Die königliche
Erzgiesserei
ein Münchener 
Familien unter neh men 

Gegründet im Auftrag von Ludwig I. auf
freier Flur, nahm sie 1826 ihren Betrieb auf.
Ihre Lage (im heutigen Straßenbild): Kreit -
mayr straße 27/29, Erzgiessereistraße bis zu
einer gedachten Verlänge rung der Gaigl -
straße. Reste von ihr waren bis 1987 noch
vorhanden und dienten in den 50er Jahren
wohl als Fotoatelier der ”Bravo”.
Erster Inspektor der Erzgiesserei war:

Johann Baptist Stiglmaier [1791–1844]
(→Stieglmaierplatz) Er goss den Obelis ken,
die Tore der Glyp tothek, das Max-Joseph-
und das Kur fürst-Maximi lian-Denkmal.

haben ein gemeinsames
Thema: Befreiung vom
französischen Joch, Be-
freiung von Napoleon. 

Dies wurde unübersehbar
gefeiert, daran sollte man
denken und die 30 000 in
Russland gefallenen Bayern
mit einbeziehen. Auch
wenn der Vater Ludwigs
erst wenige Jahre vor die-
ser Befreiung durch ein
Bündnis mit Napoleon
König werden durfte.
Diese Geschmeidigkeit im
politischen Verhalten, die-
se wendige Souveränität
in der Umdeutung erst
jüngst vergangener Ge-
schichte mutet doch aus-
gesprochen modern an. 

Und zu Recht durfte Ludwig eine persönliche
Berechtigung dazu verspüren, hatte er sich
doch schon in jungen Jahren als Gegner
Napoleons profiliert und als Kronprinz seinen
Vater dazu gedrängt, 1813 das Bündnis mit
Napoleon zu lösen und dessen gegnerischer
Allianz beizutreten – gerade noch rechtzeitig
vor der Leipziger Völkerschlacht.

Weniger offensichtlich und doch deutlich
sichtbar steckt die Idee der Befreiung im
Material, aus dem der Obelisk besteht – und

ist wieder eng verbunden mit den Idealen, die Ludwig I .bewegten.

Die Bronze, aus der der Obelisk gegossen wurde, stammte von den Kanonen der
versenkten ägyptisch-türkischen Kriegsschiffe, die sich 1827 vor Navarino eine 
verlustreiche und kriegsentscheidende Seeschlacht mit der Flotte der Allianz
(Frankreich, Russland, England) lieferten. Diese war angetreten, Griechenland in 
seinem Freiheitskampf gegen die osmani-
sche Besatzung tatkräftig zu unterstützen.
Die Kanonen ließ Griechenlands frischge-
backener König Otto I. damals vom
Meeresgrund bergen und das Material in
ganz Europa verkaufen. Größere Mengen
gingen nach Bayern und wurden unter
anderem für den Guss der Bavaria, aber
eben auch des Obelisken verwendet. 

Hier schließt sich der Kreis, denn Ludwig I.
war einer der glühendsten Befürworter
des griechischen Freiheitskampfes und
unterstützte die Wahl seines Sohnes Otto
zum König von Griechenland durch die

siegreiche Allianz. Symbolträchtigeres Material 
konnte er sich für den Guss seines Obelisken gar
nicht wünschen.

In der Person Ludwigs kristallisiert der offensichtliche Widerspruch in der Sockelinschrift des
Obelisken zu kohärenter Logik. Seine Inszenierung rund um den Karolinenplatz erweist ihn ein
weiteres Mal als hochbegabten Dramaturgen.

Und nun kam ein Münchner Bürger auf die Idee, dem Obelisken Licht zu spenden. Dies
bescherte dem Koloss am 19. Mai 2008 eine weitere Einweihung, nämlich die seiner
Beleuchtung. Sie lenkt den Blick wieder auf die Kernaussage der Inschrift und entzündet den
30 000 eine leuchtende Kerze in der Münchner Nacht.

Dr. Martin Stadler, MAV GmbH
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Ferdinand Miller, d. Ä. [1813–1877]
Stiglmaiers Neffe, trat 1840 in die Erz gies serei
ein und wurde 1844 zu seinem Nachfolger 
ernannt. 1851 wurde er für den Guss der 
“Bavaria” in den persönlichen, 1875 in den 
erblichen bayerischen Adelsstand erhoben.
1878 erwarb er die Erzgieserei.

Zu seinen Arbeiten zählten u.a. auch die 
Germania auf dem Niederwalddenkmal, ein
A.-v.-Hum boldt-Stand bild in St. Louis oder die
Tore für das Kapitol in Washin g ton.

Sein Haus befand sich in Sichtweite der 
Erzgiesserei (die Lage des Grundstücks heute:
Ferdinand-Miller-Platz 15). 

In der Erfüllung eines Gelübdes für die glück -
liche Aufstellung der Bavaria stiftete er den
Bauplatz für die Bennokirche, gegenüber von
seinen Haus), errichtet 1888 bis 1895. 

In  der Kirche, vom Haupteingang aus rechts
gesehen, befindet sich die Millerkapelle.

Ferdinand von Miller, d. J. [1842–1929]
war ebenfalls Erzgiesser und zugleich Direktor
der Akademie der Künste. 

Wichtige Arbeiten: Friedensengel, Armee-
denkmal in der Feldherrnhalle, Kaiser-Ludwig-
Denkmal auf dem Kaiser-Ludwig-Platz. 1912
wurde er Ehren -bür ger der Stadt München.

Alle drei und ihre Familien haben ihre letzte
Ruhe gefunden auf dem kleinen
Winthirfriedhof, Win thirstr. 15 (ganz in der
Nähe vom Rotkreuzplatz). 

Epitaphe finden Sie auf der rechten und der
hinteren Seite der Kapelle. Und dort stoßen 
Sie auch auf eine Bodenplatte, die an den
zweiten Sohn Ferdinand von Millers d. Ä. 
erinnert: Oskar von Miller, Gründer des 
Deutschen Museum. 

Helmut Winkler
(Fotograph der Bilder)
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Adolf von Menzel. Radikal Real           Termin verlegt
Donnerstag, 03.07.2008 um 18.15 Uhr, Kunsthalle der Hypo Kulturstiftung

Neuer Termin: Donnerstag, 31.07.2008 um 18.15 Uhr, Kunsthalle der Hypo Kulturstiftung

Führung mit Dr. Ulrike Kvech-Hoppe

Erstmalig in München widmet sich eine Ausstellung dem Zeichner und Maler Adolph Menzel. Im Mittelpunkt der
Schau steht die Frage, wie Menzel sich die Wirklichkeit aneignet. Dem Künstler wird gleichsam über die Schulter
geschaut und der Entstehungsprozess einer Komposition veranschaulicht. Das Werden und Wachsen seiner
Skizzenbücher, seine Studien und Bilder machen einen frischen Blick auf den deutschen großen Realisten möglich.
Hauptleihgeber ist die Alte Nationalgalerie Berlin mit ihrem so reichen Bestand des Kupferstich kabinetts.

Ein Streifzug durch das 19. Jahrhundert
Samstag, 28.06.2008 um 11.00 Uhr, Neue Pinakothek

Führung mit Dr. Ulrike Kvech-Hoppe

Nirgendwo anders als in der Neuen Pinakothek bietet sich die Möglichkeit einen geschlossenen Überblick über
die Entwicklung eines sich in Politik, Wissenschaften, Industrie und Technik rasant verändernden Jahrhunderts 
zu nehmen. Wie machen sich äußere Bedingungen auf die Entwicklung der Kunst bemerkbar?

200 Jahre Akademie der bildenden Künste München
Dienstag, 15.07.2008 um 18.15 Uhr, Haus der Kunst

Führung mit Dr. Ulrike Kvech-Hoppe

Im Jahr 2008 feiert die Akademie der bildenden Künste München ihr 200 jähriges Jubiläum. Das Haus der
Kunst widmet der wechselvollen und spannenden Geschichte dieser Institution eine umfangreiche Ausstellung,
in deren Mittelpunkt die internationale Anziehung und Ausstrahlung der Akademie steht.Leihgaben aus
Osteuropa, Skandinavien und Nordamerika belegen den weit reichenden Einfluss der Münchner Akademie, ins-
besondere  die Historienmaler der Piloty-Schule. Moderne Vertreter sind Klee Kandinsky und Marc. Die
Ausstellung zeichnet jedoch auch  den schleichenden Bedeutungsverlust der Akademie und die Nazizeit nach.
Beachtung findet auch die Nachkriegszeit mit den Studentenrevolten von 1968.

Die Führungen kosten € 5,00 p.P. – zuzüglich Eintritt für die jeweilige Ausstellung.

Anmeldung per Fax an den MAV:  089. 55 02 70 06  – für folgende Führung/en

[  ]  Adolf von Menzel 31.07.2008 für ____ Person/en

[  ]  Ein Streifzug durch das 19. Jahrhundert 28.06.2008 für ____ Person/en

[  ]  200 Jahre Akademie der bildenden Künste 15.07.2008 für ____ Person/en

Name Vorname

Straße PLZ, Ort

Telefon, Fax E-Mail

Unterschrift Kanzleistempel

entfällt
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Das Dachauer Moos und die Künstler
Samstag, 02.08.2008 um 13:00 Uhr, in der Dachauer Gemäldegalerie in der Altstadt

Führung mit Dr. Ulrike Kvech-Hoppe

Die Dachauer Gemäldegalerie zeigt in ihrer repräsentativen ständigen Sammlung Landschafts- und Genrebilder
des 19. und frühen 20. Jh. Damals entstand eine der der kunsthistorisch wichtigsten Künstlerkolonien 

Deutschlands, die auf die Entwicklung der modernen Kunst des 20. Jh. großen Einfluss hatte. Werke von Carl 
Spitzweg, Adolf Hoelzel, Christian Morgenstern. Die Sonderausstellung „Künstlerinnen um die Jahrhundert-
wende“ soll gestreift werden.

Residenz München
Samstag, 20.09.2008 um 11:00 Uhr, Residenz München (Treffpunkt Kassenraum)

Führung mit Dr. Ulrike Kvech-Hoppe

Gerne schreitet man durch die Prunkräume der Residenz. Durch den opulenten Glanz der Ausstattung wird 
man in die Zeit der bayerischen Herzöge, Kurfürsten und Könige versetzt. Gab es neben dem offiziellen Leben 
auch ein privates?

Die Führungen kosten € 5,00 p.P. – zuzüglich Eintritt für die jeweilige Ausstellung.

Vorschau:

Ohel-Jacob-Synagoge (wegen der großen Nachfrage ab September 2008 2 Termine in Planung)

Traces du sacrés. Spuren des Geistigen in der Kunst des 20. Jhdt., Haus der Kunst, Di., 30.09.2008 um 18:15 Uhr

Walt Disney und die Wurzeln in der europäischen Kunst
Hypo-Kunsthalle, Mi.,  22.10.2008 und Do.,  23.10.2008 jeweils um 18:15 Uhr

Museum Sammlung Brandhorst (November, genauer Termin steht noch nicht fest!)

Weihnachten in der Alten Pinakothek, Di., 09.12.2008 um 18:15 Uhr

Anmeldung per Fax an den MAV:  089. 55 02 70 06  – für folgende Führung/en

[  ]  Das Dachauer Moos und die Künstler 02.08.2008 für ____ Person/en

[  ]  Residenz München 20.09.2008 für ____ Person/en

Name Vorname

Straße PLZ, Ort

Telefon, Fax E-Mail

Unterschrift Kanzleistempel
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Stellenangebote an Kollegen

Wir sind eine auf den Gebieten des Wirtschafts- und Insolvenzrechts
spezialisierte Kanzlei und suchen zur Unterstützung unserer
Insolvenzverwalter eine(n)

Rechtsanwalt / Rechtsanwältin

mit Interesse an dem Bereich der Insolvenzverwaltung. Sofern Sie
engagiert und dem Insolvenzrecht gegenüber aufgeschlossen sind,
Spaß an wirtschaftlichen Zusammenhängen haben und sich die
Arbeit in einer persönlich geführten Kanzlei vorstellen können, 
freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.

SBL Seidel Bruder Linnartz Rechtsanwälte, z. Hd. RAin Jung, 
Herzog-Wilhelm-Str. 17, 80331 München.

Wir sind eine seit über 30 Jahren bestehende Anwaltskanzlei.
Wir suchen kurzfristig eine(n) junge(n)

Rechtsanwältin / Rechtsanwalt

zur Bearbeitung zivilrechtlicher Mandate (Schwerpunkt Miet-,
WEG- und Baurecht sowie angrenzende Gebiete). Wir erwarten
durch entsprechende Examensergebnisse ausgewiesene fundierte
Rechtskenntnisse, gründliche Arbeitsweise und die Bereitschaft
zu engagiertem, ausdauerndem Einsatz; bereits vorhandene
erste Berufserfahrungen wären vorteilhaft. Es erwarten Sie
angenehme Arbeitsbedingungen in betont kollegialem Umfeld.
Aussagekräftige Bewerbungen richten Sie bitte an 

Rechtsanwaltspartnerschaft
Dr. Bötsch, Dr. Bergau, di Pace und Partner,

Promenadeplatz 9,
80333 München

Anzeigenrubriken in diesem Heft:

→ Stellenangebote Kollegen....................................................27

→ Stellengesuche Kollegen......................................................28 

→ Bürogemeinschaften ..........................................................28 

→ Kooperation / kollegiale Zusammenarbeit ............................30

→ Vermietung / freie Mitarbeit ................................................30

→ vermieten / mieten ..............................................................31

→ Kanzleiübernahme ..............................................................31

→ Verkäufe ............................................................................31

→ Prozessvertretung................................................................31

→ Stellenangebote nicht jur. Mitarbeiter ..................................32

→ Stellengesuche nicht jur. Mitarbeiter ....................................32

→ Dienstleistungen..................................................................32

→ Schreibbüros ......................................................................33

→ Übersetzungsbüros..............................................................33

→ Detekteien ..........................................................................34

→ sonstiges ............................................................................34

→ Anzeigenpreisliste ..............................................................34

Wir suchen zu, baldigen Start einen/eine Berufsanfänger/in als
Rechtsanwalt/Rechtsanwältin für unsere Abteilung IT-Recht.

Laut JUVE und Legal 500 sind wir eine IT-Boutique mit sehr guten
Ranking-Bewertungen. Dies hängt nach unserer Meinung damit
zusammen, dass wir unsere Mandanten entsprechend deren speziel-
ler Ausrichtung und Thematik sowohl in technischer als auch in juris-
tischer Hinsicht, manchmal in unkonventioneller Weise, beraten. Je
nach Aufgabenstellung arbeiten wir in Teams mit mehreren
Anwälten in wechselnder Konstellation. Daher bearbeitet einerseits
jeder Anwalt aus unserem Schwerpunktbereich IT-Recht „alles“,
andererseits ist jeder auf bestimmte Themen spezialisiert.

Unsere Gebiete:

● IT-Vertragsrecht, v.a. Softtwareverträge, Outsourcing und 
Providerverträge

● Datenschutzrecht, Arbeitsrecht
● Vergaberecht
● IT-Sicherheitsrecht/Compliance
● E-Business/Internetrecht, Telemedien
● IT-spezifisches Urheber- und Wettbewerbsrecht
● Prozessuale Vertretung

Weitere Informationen über uns finden Sie u.a. im JUVE Handbuch
der Wirtschaftskanzleien (a.a. wwwjuve.de), bei legal 500 und bei
chambersundpartner.com.

Sie sind begeisterungsfähig für den Anwaltsberuf und für neue
Herausforderungen und haben zugleich eine starker Affinität zur IT
und zum IT-Recht.

Sie weisen Ihre fachlichen Kompetenzen durch besondere
Qualifikationen auf unserem Gebiet (z.B. abgeschlossene oder laufende
Ausbildung zum Fachanwalt für IT-Recht, LL.M., Veröffentlichungen,
Praktika bei Technologiefirmen, technologieorientierten Kanzleien u.ä.)
nach.

Englisch verhandlungssicher in Wort und Schrift ist Grundvoraus-
setzung, weitere Sprachkenntnisse und Auslandsaufenthalte wären 
von Vorteil.

Belastbarkeit, sicheres Auftreten, ausgeprägte Kommunikations-, Team-
und Konfliktfähigkeit sowie starkes Engagement sind für den Anwalts-
beruf unabdingbar. Diese Eigenschaften sollten Sie im Team sowie im
Dialog mit Mandanten und deren Vertragspartnern zum Einsatz bringen.

Wir bieten eine Plattform für Ihre Tätigkeit als gefragte
Anwaltspersönlichkeit und dazu faire Konditionen.

Bitte bewerben Sie sich mit aussagefähigen Unterlagen und
Darstellung Ihrer speziellen IT-Rechtsbezüge und -kenntnisse bei:

Rechtsanwalt Ludwig Antoine, Beethovenstr. 6, 80336 München;
Email: ludwig.antoine@ssw-muc.de
Tel.: 089/5 43 49 – 100, Fax: 089 / 5 43 49 - 111

SSW Schneider Schiffer Weihermüller
Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Stellenanzeige
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Die Verbraucherzentrale Bayern e.V. sucht zum nächstmöglichen
Zeitpunkt

Volljuristen/ innen

als freie Mitarbeiter im Honorarverhältnis zur Verstärkung des
Rechtsreferates.

Ihre Aufgaben:

• Selbständige Bearbeitung von online gestellten und per 
Post eingegangenen Verbraucheranfragen.

• Es ist zu einem späteren Zeitpunkt auch eine Teilnahme 
am landesweiten Beratungstelefon geplant sowie unter-
stützende Rechtsberatung und -vertretung in der 
Beratungsstelle.

Ihr Profil:

Wir erwarten von den Bewerberinnen und Bewerbern ein abge-
schlossenes zweites Staatsexamen. 

Als technische und organisatorische Voraussetzungen sind
erforderlich: 
Home-Office oder Kanzlei, Breitband-Internet Zugang und 
EDV-Ausstattung sowie ein mehrfrequenzwahlfähiges Telefon.
Spezialkenntnisse, z. B. in den Bereichen Kapitalmarktrecht, 
insbesondere grauer Markt, Versicherungsrecht und gewerb-
licher Rechtsschutz sind erwünscht, aber keine zwingende
Voraussetzung.

Verbraucherzentrale Bayern e.V. 
Frau Bräutigam
Mozartstraße 9
80336 München 

Wir suchen für unsere in München gelegene
Kanzlei eine/einen

Fachanwältin/Fachanwalt
für Arbeitsrecht. 

In der Kanzlei sind derzeit drei Anwälte
tätig. Wir bieten zunächst - je nach Wunsch
der Bewerberin/des Bewerbers - eine
Beschäftigung im Anstellungsverhältnis
oder in freier Mitarbeit. Eine spätere
Assoziierung wird angestrebt.

Wenn Sie sich für einen derartigen
Kanzleieinstieg interessieren und über den
dafür erforderlichen Leistungswillen sowie
eine entsprechende Belastbarkeit verfügen,
senden Sie uns bitte ihre aussagekräftige
Bewerbung unter:

Chiffre Nr. 56 / Juni 2008 an den Münchener
AnwaltVerein e.V. 

Aufstrebende Kanzlei im Verkehrsrecht (insbesondere in den
Bereichen Verkehrsunfallabwicklung, Gewährleistungsrecht, Straf
und Ordnungswidrigkeitenrecht) sucht zur baldigen Unter-
stützung unseres qualifizierten und dynamischen Teams eine/n
hochmotivierte/n Rechtsanwältin/Rechtsanwalt mit Prädikats-
examina in Teilzeit (ca. 2-3 Tage pro Woche). Sind Sie flexibel, 
einsatzfreudig, haben Sie Bereitschaft zur eigenverantwortlichen
Tätigkeit und Freude im Umgang mit Menschen, so wartet eine 
interessante und vielfältige Tätigkeit in angenehmer Arbeits-
atmosphäre und gutem Betriebsklima auf Sie.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:

RAe Dreyer & Pfeiffer

RA Christian Penzkofer

Ridlerstraße 33

80339 München

Tel: 089 / 242069-60 Fax: 089 / 242069-69

kanzlei@dreyer-pfeiffer.de

Stellengesuche von Kollegen

Rechtsanwalt mit längerer Berufserfahrung sucht in München 

die Möglichkeit einer anspruchsvollen Mitarbeit (ggf. Teilzeit) in mit-

telgroßer Kanzlei mit offener und kooperativer Atmosphäre. 

— Tätigkeitsbereiche: Teilbereiche des Zivilrechts; Verwaltungsrecht;

Arbeitsrecht. — Schwerpunktgebiete: Prozessrecht (ZPO,  VwGO, ArbGG)

und Verfassungsbeschwerden (mit veröffentlichten Entscheidungen)

samt Gehörsrügen. — Gute Grundkenntnisse im Insolvenzrecht.

Zuschriften bitte unter Chiffre Nr. 59 / Juni 2008 an den MAV.

Selbstständiger Rechtsanwalt: Schwerpunkt Steuerrecht, abge-

schlossene Ausbildung als Steuerfachangestellter, Fachanwalts-

lehrgang Steuerrecht, 2-jährige Berufserfahrung, sucht Tätigkeit in

Rechtsanwalts- und Steuerkanzlei. ra_steuerrecht@yahoo.de

Bürogemeinschaften

Bürogemeinschaft gesucht

Unser Mietvertrag läuft aus. Wir interessieren uns für eine Büro-
gemeinschaft in guter Lage, vorzugsweise mit einer Anwaltskanzlei
und benötigen mindestens 4 Zimmer, am liebsten Innenstadt oder
nach Westen orientiert (z.B. Nymphenburg, Gern).

Unsere Mandantenstruktur ist nicht typisch für eine kleine
Steuerkanzlei; wir bevorzugen die Beratung und haben ansonsten
nur einige wenige, durchaus auch etwas größere, Dauermandate.
Obwohl unsere Dortmunder Partner (siehe Website) neben der
Steuerberatung, Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung,
eine eigene Rechts- sowie Insolvenzabteilung haben, würden wir
gerne vor Ort mit Rechtsanwälten fallbezogen und in fairer
Partnerschaft kooperieren. 

HESP • Speidel Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft KG
Maximiliansplatz 12b, 80333 München, Tel. 089-2421560
speidel@hesp.de, www.hesp.de
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Welche netten und aufgeschlossen Kollegen/Kolleginnen sind
an der Gründung einer Bürogemeinschaft in der Innenstadt
interessiert. Näheres persönlich unter mobil: 0172 - 784 32 51.

Engagierte/r Rechtsanwältin/Rechtsanwalt gesucht, die/der
neben eigenen Mandaten in zentral gelegener Kanzlei auch das 
eine oder andere Überhangmandat bearbeiten will, für Termin-
vertretungen zur Verfügung steht, die Absicht hat, den Fachanwalts-
titel für Verkehrs-/Versicherungs-/Miet-/WEG-/Arbeits-/Familienrecht
zu erwerben und die gesamte Infrastruktur, Telefonanlage,
Telefondienst zum Betrag in Höhe von monatlich € 600,00 zzgl.
Mehrwertsteuer mitbenützen will und hierfür ein helles, ruhiges 
ca. 18 qm großes Kanzlei-/Arbeitszimmer benötigt.
Weitere Informationen unter Telefonnummer 089 / 59 76 20 bzw. 
E-mail RAWidemann@web.de.

Bürogemeinschaft
Wir sind eine zivilrechtlich ausgerichtete Kanzlei und bieten einen
Raum (ca. 25 m², Parkett, Mitbenutzung des sehr repräs.
Besprechungszimmers / Bibliothek / evtl. Sekr.pl. / Stellpl.). Gute Lage
Maximilianeum U4 / U5, kalt € 480.- zzgl. USt.

Telefonische Kontaktaufnahme bitte unter 48 92 81 30.

Selbständige RAin sucht Anschluss an Bürogemeinschaft mit 
netten Kollegen. Ich bevorzuge moderne, helle und großzügige
Büroräume mit schönem Zuschnitt in verkehrsmäßig gut 
angeschlossener Innenstadtlage. PKW-Abstellplatz oder Garage
sowie Anschluss an die Büroinfrastruktur erwünscht. Daneben 
lege ich besonderen Wert auf ein harmonisches, fröhliches und 
kollegiales Zusammenarbeiten der Kollegen. Über Ihre Antwort 
unter mobil: 0172 / 784 32 51 freue ich mich.

Bürogemeinschaft / Zusammenarbeit

Wir sind eine seit Jahrzehnten bestehende, überwiegend zivil-
rechtlich ausgerichtete Anwaltskanzlei mit derzeit 5 Berufs-
trägern. Für eine langfristige Zusammenarbeit zunächst auf
Basis einer Bürogemeinschaft und später einer Sozietät suchen
wir eine/n

Rechtsanwalt/Rechtsanwältin

mit eigenem Mandantenstamm. Neben repräsentativen Büro-
räumen in bester Lage bieten wir ein kollegiales Miteinander, 
ein modernes Arbeitsumfeld sowie die Mitbenutzung der 
technischen und personellen Einrichtungen. 

Zuschriften richten Sie bitte an Chiffre Nr. 57 / Juni 2008.

Bürogemeinschaft/Zusammenarbeit

Im Münchener Osten gelegene zivilrechtlich ausgerichtete
Anwaltskanzlei mit familiärem Charme bietet einer Kollegin/
einem Kollegen mit eigenem ausbaufähigen Mandantenstamm
ein Anwaltszimmer (nebst Besprechungsraum) unter Mitbenut-
zung der vorhandenen Infrastruktur sowie des Sekretariats zu
fairen Konditionen. Wünschenswert wäre eine weiterführende
Zusammenarbeit, die über wechselseitige Urlaubsvertretungen
und die Bearbeitung von Überhangmandaten hinausgeht. Zu
diesem Zweck wird eine sehr persönliche und vertrauensvolle
sowie vom Spaß am anwaltlichen Beruf geprägte Atmosphäre
geboten. Zuschriften an den MAV unter Chiffre Nr. 61 / Juni 2008.

Bürogemeinschaft für RAin/RA, StBin/StB, WPin/WP

Zivilrechtlich ausgerichtete Anwaltskanzlei in Innenstadtlage
Münchens (Hauptbahnhof/Stachus) bietet 1 - 2 sehr ruhige, schöne
Räume, Mitbenutzung des Besprechungszimmers und der Infrastruktur
ist möglich, auch kann ein Sekretariatsplatz eingerichtet werden.

Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte unter der
Mobil-Nr.: 0172 - 913 86 55.

Bürogemeinschaft / Kooperation Medizinrecht

Wir sind spezialisiert auf die rechtliche Beratung von medizinischen
Leistungserbringern, insbesondere Ärzten (näheres: www.klapp-
roeschmann.de). 

Durch Aufnahme eines weiteren Partners (m/w) wollen wir das
beiderseitige Leistungsspektrum vergrößern und den Marktanteil
weiter ausbauen. Dafür ist nach unseren Erfahrungen auch ein
gemeinsamer Standort erforderlich. 

Zu Beginn könnte die Kooperation in der Form einer
Bürogemeinschaft erfolgen. 

Bei Interesse an einer harmonischen Zusammenarbeit würden wir
uns über Ihre Kontaktaufnahme sehr freuen. 

Seitzstraße 8, 80538 München
089-224224, kanzlei@klapp-roeschmann.de

Immobilienrechtlich spezialisierte Kanzlei (2 RA'e) in
Haidhausen bietet Kollegen/in Bürogemeinschaft mit Synergie-
effekten in repräsentativ saniertem Altbau, 2. Min. zur S-Bahn.
Zur Verfügung steht ab 01.08.2008 ein Zimmer mit ca. 15 qm
(Telefonanlage, Telefondienst, Empfang und Reinigung incl.). 
Das Sekretariat, die Computeranlage, der Kopierer sowie das 
Fax können gegen Kostenbeteiligung mit genutzt werden. Eine
langfristige Zusammenarbeit (evtl. auch Partnerschaft) wird
angestrebt. Tel: 089 / 45 87 64 - 0 RAin Wanner.

Bürogemeinschaft /Zusammenarbeit

Wirtschaftskanzlei am Heimeranplatz - Schwerpunkt Bau-, Immo-
bilien- und Kapitalanlagerecht - vermietet ein bis zwei Anwalts-
zimmer an jüngere(n) Kollegen/in mit eigenem Mandanten-
stamm. Die Mitbenutzung der bestehenden modernen
Infrastruktur (Telefon, Fax, E-Mail, EDV-Anlage, Sekretariat) ist
erwünscht. Die Bearbeitung von Überhangmandaten und die
langfristige Eingliederung in die Anwaltssozietät bei guter
Zusammenarbeit kann in Aussicht gestellt werden. 

Kontakt unter: Dr. Friedrich Rainer oder Dr. Ulrich Diekötter
Telefon: 0 89/5 00 30 30

E-Mail: info@rae-rainer-diekoetter.de

Partnerschaft in Fürstenfeldbruck-Zentrum (2 RAe) sucht
zur Ergänzung der vorhandenen Spezialisierung Rechtsanwalt/
Rechtsanwältin; nach Möglichkeit mit eigenem Mandantenstamm
für Bürogemeinschaft. Bearbeitung von Überhangmandaten
möglich. Spätere Partnerschaft wird angestrebt. Das Büro verfügt
über modernste Infrastruktur und eine gut ausgestattete
Bibliothek.

Kontakt unter 08141 / 227 680 RA Krenn.
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KANZLEI IN GILCHING bei München:

Ich Rechtsanwalt 47 Jahre, Tätigkeitsbereich: Familienrecht, Erbrecht,
Handels- und Gesellschaftsrecht, sowie Rechtsanwalt 33 Jahre
Interessenbereiche Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht,
Verwaltungsrecht (Allgemeines Verwaltungsrecht, Ausländerrecht,
Öffentliches Baurecht), Privates Baurecht, suchen Rechtsanwälte/
Rechtsanwältinnen zur weiteren

Bildung einer Bürogemeinschaft.

Kanzleiräume, RA MICRO, USM Haller Ausstattung, Personal vorhan-
den, Konditionen sind Vereinbarungssache. Interessenten melden sich
bitte bei RA Dr. Thomas Schröcksnadl, Römerstr. 27, 82205 Gilching,
Tel. 08105/77813.

Rechtsanwälte Weinberger & Partner
Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

Wir suchen, zunächst in Bürogemeinschaft, eine/n engagierte/n
Kollegin/en (gerne auch Berufsanfänger) mit eigenem

Mandantenstamm für eine langfristige Zusammenarbeit. Unsere
Kanzlei liegt in äußerst attraktiver Lage am Nymphenburger Kanal. 

Die Büroräume sind großzügig ausgestattet. 
Zur Verfügung stehen ein Büroraum mit ca. 24 qm sowie gegebenen-
falls ein Sekretariatsplatz. Die Kanzlei ist sachlich und personell bestens 

ausgestattet und bietet ein äußerst angenehmes Betriebsklima.

Südliche Auffahrtsallee 29, 80639 München
Tel.: 089 / 1297091, Fax: 089 / 1296000
email: mail@weinberger-partner.com

Bürogemeinschaft / Partnerschaft 

Unsere Kanzlei ist seit 1971 auf dem Gebiet des Wirtschafts-

und Steuerrechts tätig. Schwerpunkte haben wir in den

Bereichen Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht und Steuer-

recht/Steuerstrafrecht gesetzt. Zusammen mit der assoziierten

Steuerberatungsgesellschaft betreuen wir mittelständische

Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler mit derzeit

vier Berufsträgern.  

Mit der Aufnahme eines/-r neuen Partners oder Partnerin beab-

sichtigen wir den Ausbau vorhandener oder neuer

Kernkompetenzen. Über eine Bürogemeinschaft mit jeweils

eigenem Mandantenstamm lernen wir uns gegenseitig kennen.

Die Aufnahme in die Sozietät kann zeitnah folgen.  

Neben Teamfähigkeit legen wir Wert auf eine kollegiale und ver-

trauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen.  Wir bieten Ihnen die

gemeinsame Nutzung der vorhandenen Infrastruktur sowie des

Sekretariats an.  

Die vertrauliche Behandlung eingehender Anfragen ist für uns

selbstverständlich. Ihr Ansprechpartner ist RA Alexander Vetter.   

Dres. FRITZ & von LENTZKE 
Rechtsanwälte I Steuerberater
Isabellastr. 17 I 80798 München 

Fon (089) 273 777 40 I Fax (089) 273 777 70 

Email vetter@fritz-vonlentzke.de  

Kanzleiformation mit 4 Partnern und WP/StB ( 30 - 50 J.) im Zivil -
Wirtschaftsrecht, auch international  tätig, sucht engagierte/n
Kollegen/in mit eigenem Mandantenstamm zur gemeinsamen Kanzlei -
Weiterentwicklung in einer persönlichen und guten Atmosphäre.
Attraktive Räume mit guten Konditionen Nähe Odeonsplatz /
München. Bitte per email:  dr.st.schmidt@schmidt-hofert.com.

Bürogemeinschaft für RAin/RA, StBin/StB, WPin/WP:

In unseren sehr schönen und ruhigen Räumen am alten botanischen
Garten sind noch 1 Chefzimmer und Platz für 1-2 Mitarbeiter frei.
Mitbenutzung des Besprechungszimmers und sonstiger Büroinfra-
struktur enthalten. Wir sind eine mittelständische Sozietät  (1RA/vBP,
1RA)  mit wirtschaftsrechtlichen und internationalen Schwerpunkten.
Umfassende Fremdsprachenkenntnisse sind eine unserer Stärken. Wir
suchen eine Partnerin/einen Partner zur Ausnützung von Synergie-
effekten, mit der Bereitschaft zu gegenseitiger Kooperation. Eine lang-
fristige Zusammenarbeit bzw. eine spätere Sozietät wird angestrebt.

Rechtsanwälte Maciej und Fink
Tel.: +49-89-554008     Telefax: +49-89-597657

Sophienstr. 1, D-80333 München

Kooperation / kollegiale Zusammenarbeit

Vermietung / freie Mitarbeit

RA Kanzlei in idealer Lage in Schwabing bietet RA - Kollegin/-en oder
Steuerberater 1-2 sehr schöne Räume und optional einen
Sekretariatsplatz. Erwünscht sind gegenseitige Urlaubsvertretung,
lockere konstruktive Arbeitsatmosphäre und auf längere Sicht engere
Zusammenarbeit. Weitere Modalitäten sollten im persönlichen
Gespräch abgestimmt werden. Mitarbeit in der Kanzlei erwünscht,
aber nicht Voraussetzung.

Rechtsanwälte Heinz Bethcke & Tim King, Maria-Josepha-Straße 14,
80802 München, Tel.: 089 / 33 15 05, Fax 089 / 33 19 57.

Fachanwalt für Erbrecht - Fälle gesucht

Ich bin seit 1992 als Rechtsanwalt in München tätig und habe
2006 die theoretische Ausbildung zum Fachanwalt für Erbrecht
erfolgreich absolviert. Zur Zulassung als Fachanwalt benötige ich
noch einige Erbfälle, näheres wäre individuell noch abzuspre-
chen. Mandantenschutz selbstverständlich. 

Kontakt: RA Brengelmann
Dachauer Str. 189, 80637 München
Tel: 089/1595600, Fax: 089/1574010,
email: maier-brengelmann@t-online.de  

Wir, eine kleine aber feine Sozietät mit wirtschaftsvertrags-
rechtlicher Ausrichtung im nationalen und internationalen
Bereich, suchen die Zusammenarbeit mit einer/m jüngeren
Kollegin/en, die/der sich in unserem Verbund verselbständigen
will, oder eine/n ältere/n Unternehmensjuristin/en, die/der sich
für eine Nebentätigkeit oder für einen beruflichen Wechsel mit
eigenem Mandantenstamm eine etablierte Umgebung wünscht. 

Wir legen großen Wert auf Freundlichkeit, Offenheit und 
harmonisches Miteinander. Unsere Kanzlei befindet sich in 
einer sehr repräsentativen Villa in Altschwabing direkt am
Englischen Garten. 

Nähre Informationen zu uns finden Sie unter www.avio-law.de.
Über Ihren Anruf unter 089-31203380 würden wir uns freuen.
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vermieten / mieten

Rechtsanwalt Franz-Rainer Sponheimer vermietet in seiner Kanzlei,
Beichstr. 5, einen Kanzleiraum sowie ggf. einen Sekretariatsarbeits-
platz oder zzgl. einen sehr kleinen Raum. Die Kanzlei ist mit einer
ISDN-Telefonanlage ausgestattet. Der Untermieter kann seine eigene
Rufnummer erhalten, sowie Fax- und Internetananschluss schalten.
Meine Umfangreiche juristische Bibliothek steht zur Verfügung.
Meine Kanzlei ist ständig besetzt und nimmt auch die Anrufe für den
Untermieter entgegen. 

Die Beichstraße geht von der Nikolaistraße ab, welche wiederum von
der Leopoldstraße stadtauswärts gesehen rechts abgeht. Sie liegt in
etwa in der Mitte der beiden U-Bahnhaltestellen Giselastraße und
Münchner Freiheit (U3/U6).

Die Untervermietung kann ab etwa Pfingsten diesen Jahres erfolgen
bis spätestens zum 01.01.2009. Telefon 238862-6.

Büro 4 Zi. + Empfangsbereich, insges. ca. 170qm oder Teilbereich
(140qm oder noch weniger möglich), eigener repräsentativer
Eingang, Neubau Nähe Königsplatz/Justizpalast, günstig zur
Untermiete an StB oder RA, längerfristiger Vertrag erwünscht,
Mitbenutzung Besprechungszimmer und KFZ-Stellplatz möglich. 

Kontakt: 0179 / 610 36 34.

Kanzleiübernahme

Rechtsanwältin sucht zur Übernahme nach ca. 2 jähriger über-

leitender Teilzeitmitarbeit Kanzlei - bevorzugt auf dem Gebiet des 

allgemeinen Zivilrechts, Versicherungsrechts, Familienrechts.

Zuschriften bitte unter Chiffre Nr. 60 / Juni 2008 an den MAV. 

Büroraum, Arcostr. 5, 80333 München

für 490,00 € mtl. pauschal ab sofort

zu vermieten. Tel. 53 29 45 0.

RA-Kanzlei in Innenstadtlage bei den Gerichten bietet
RA-Kollegen/-in einen schönen Büroraum und Sekretariatsplatz
zur Bearbeitung eigener und auf Wunsch auch kanzleieigener
Mandate. Es besteht die Möglichkeit der Mitwirkung in unseren
Anwaltsnetzen / -suchdiensten, sowie der Zusammenarbeit mit
unserem Steuerberater, etwa in Erbsachen. Wir wünschen uns
eine kollegiale Zusammenarbeit, gegenseitige Urlaubsvertretung
und ein gutes und kooperatives Einvernehmen, dass auch den
Aufbau einer engeren Zusammenarbeit aussichtsreich erscheinen
lässt. Entscheidend ist für uns – neben Beweglichkeit und dem
Wunsch, sich über diese Plattform eine berufliche Basis zu 
schaffen – Loyalität und gutes persönliches Arbeitsklima.

Das Nähere kann gerne in einem Treffen besprochen werden.

Rechtsanwälte Grasmüller und Wehner, 
Maximiliansplatz 17/III, 80333 München, 
Tel: 089 – 22 66 17, Fax: 089 – 22 04 38, 
Email: webmaster@rae-wehner-grasmueller.de.

Suche Kanzleinachfolger/ in

Für sehr gut eingeführte Allgemeinpraxis in München,
Schwerpunkt gewerbliche Wirtschaft, Umsatz 500,00 T Euro.
Perspektive: Übernahme binnen ca. 3 Jahren.

Der/Die Interessent/in sollte mehrere Jahre Berufspraxis und 
eigene Mandanten haben.

Zuschriften bitte unter Chiffre Nr. 58 / Juni 2008 an den MAV.

Verkäufe

Prozessvertretung

Belgien und Deutschland

PETER DE COCK

ADVOCAAT IN BELGIEN

RECHTSANWALT IN DEUTSCHLAND

(EIGNUNGSPRÜFUNG 1994 BEST.)

steht
Deutschen Kollegen für Mandatsübernahme im gesamten 

belgischen Raum zur Verfügung

über 27 Jahre Erfahrung mit Handels-, Straf- und Zivilrecht, 
Bau-, Transport- und Verkehrsrecht, Eintreibung, Schadens-
ersatzforderungen, Klauselerteilung, Zwangsvollstreckung

Mediation und Arbitration

KAPELSESTEENWEG 48, B-2930 BRASSCHAAT (ANTWERPEN)
TEL. 0032 3 646 92 25 - FAX. 0032 3 646 45 33

E-MAIL: adv-ra.peterdecock@skynet.be
INTERNET: www.peterdecock.net

Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Berlin und München
übernimmt Termins- und Prozessvertretungen aller Art:

CLLB München CLLB Berl in
Liebigstr. 21, 80538 München Dircksenstr. 47, 10178 Berlin    
Tel.: (089) 552 999 50 Tel.:  (030) 288 789 60                        
Fax: (089) 552 999 90 Fax:  (030) 288 789 620

mail: kanzlei@cllb.de
web: http://www.cllb.de

BGBl. Teil I und II 1986 - 2005 und

FamRZ, 1986 - 2005, original gebunden

zu VERKAUFEN

Telefon: 0172 - 8558161
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Stellenangebote nicht jur. Mitarbeiter

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine freundliche, 
zuverlässige und selbstständige Rechtsanwaltsfachangestellte mit
mindestens 3 Jahren Berufserfahrung. Es wäre schön, wenn diese
bereits Erfahrung mit dem Programm Phantasy hätte. Dies ist aber
keine Voraussetzung. 

Die Stelle als Rechtsanwaltsfachangestellte ist eine Vollzeitstelle
(40 Stunden). Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen (gern
auch per E-Mail). 

Unsere Kontaktdaten wären: 

GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten 
Prinzregentenstraße 22, 80538 München 
E-Mail:muenchen@goerg.de 

Mittelständische Kanzlei mit Schwerpunkt im Wirtschafts- und
Arbeitsrecht, insbesondere im dt.- italien. Rechtsverkehr, sucht 
engagierte, zweisprachige (dt./italien.) 

Rechtsanwaltsfachangestellte

mit möglichst mehrjähriger Berufserfahrung für interessante
Tätigkeit. Tel.: 0170 18 35 873.

Rechtsanwaltskanzlei (Zivil- und Wirtschaftsrecht) in Schwabing
sucht für Teilzeittätigkeit ( ca. 20 - 25 Std./Woche ) Anwaltssekre-
tär(in) mit Berufserfahrung ( mindestens 5 Jahre Tätigkeit in 
RA Kanzlei ). email: fk@kanzlei-keller.de.

mit Organisationstalent und Geschick im Umgang mit Man-
danten. Englischkenntnisse sind erwünscht, jedoch nicht 
Vorraussetzung. Sie werden in einem sehr schönen und mo-
dern ausgestatteten Büro in angenehmer Arbeitsatmosphäre 
für uns tätig sein. Wenn Sie sich vorstellen können, unser 
Team zu unterstützen, richten Sie bitte Ihre Bewerbung an:

ZIRNGIBL LANGWIESER
Rechtsanwälte Notare

Dr. Lars Adler / Anke Erler
Brienner Straße 9

D-80333 München
a.erler@zl-legal.de

ZIRNGIBL LANGWIESER
Rechtsanwälte Notare

Die Partnerschaftsgesellschaft ZIRNGIBL LANGWIESER
ist eine renommierte Wirtschaftskanzlei mit Büros in 
München, Berlin, Frankfurt / Main und Wien.

Wir beraten und vertreten unsere Mandanten in unseren 
rechtlichen Kernbereichen auf höchstem fachlichen Niveau 
– national wie international – in komplexen, strategischen 
und rechtlichen Fragen. 

Für unser Büro im Zentrum von München suchen wir 

eine/n engagierte/n Rechtsanwaltsfachangestellte/n 

für eine Vollzeitstelle und für unser Abendsekretariat

www.zl-legal.de     Member of LawExchange International

Stellengesuche nicht jur. Mitarbeiter

Versierte, belastbare Anwaltssekretärin mit langjähriger
Berufserfahrung und selbstverständlich mit allen in einer Kanzlei
anfallenden Arbeiten vertraut, sucht auf freiberuflicher Basis 
ein neues Tätigkeitsgebiet ab August /September 2008. 
30 bis 35 Stunden in der Woche wären ideal. 

Bei Interesse kontaktieren Sie mich bitte unter:
e.albenhausen@googlemail.com. 

Angehende Rechtsanwaltsfachangestellte, 21 Jahre alt, welche

in Kürze ihre Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten abschließen

wird und aus betrieblichen Gründen in ihrem Ausbildungsbetrieb

nach Beendigung der Ausbildung nicht übernommen werden kann,

sucht zum 01.08.08 bzw. zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Teilzeit- oder Vollzeitstelle in einer Anwaltskanzlei.
Telefonnummer 01577 / 4072870, Frau Xenia Duran.

Rechtsanwaltsfachangestellte mit langjähriger Berufserfahrung

bietet auf freiberuflicher Basis professionelle Unterstützung

bei allen anfallenden Kanzleitätigkeiten, eigenständige

Erledigung von Mahn- u. Vollstreckungsverfahren (RenoStar-

Lizenz vorhanden), Tel. 0177 / 722 53 50.

Dienstleistungen

- Bürodienstleistungen aller Art - 

Sabine Raab

Rechtsanwaltsfachangestellte, selbständig,

bietet Aushilfe, stundenweise, gerne auch langfristig 

vor Ort in Ihrer Kanzlei bzw. am Heimarbeitsplatz 

bei Krankheit, Urlaub und Personalengpässen 

Sprachen: Deutsch, Englisch

Tel: 0175/ 41 46 337
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Schreibbüros

Outsourcing ist in!

� Schreibarbeiten - vom Profi in perfekter Qualität!

� Digitale Diktate (.wav, .dss, .mp3 etc.) - Bearbeitung 
unabhängig von Bürozeiten und Ihrem Aufenthaltsort!

� Mahn- und Vollstreckungsverfahren - professionell durch
erfahrene Sachbearbeitung mit eigener RA-MICRO-Lizenz!

� Schulungen (RA-MICRO, Zwangsvollstreckung)

� Profitieren Sie von meinen umfassenden 
Online-Auskunftsmöglichkeiten:
Schuldnerregister, Umzugsdatenbank, 
Bonitätsauskünfte, Firmenprofile u.a.

Juristisches Schreibbüro Brigitte Gadanecz
Tel. 089 - 89 71 25 27 Fax 089 - 89 71 25 28
Mobil 0163 - 364 26 56 E-Mail: gadanecz@gmx.de

Anwaltservice Sophia Rohwedder

Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte, 32 Jahre, seit über 
10 Jahren für Rechtsanwälte tätig schreibt Ihre Diktate günstig,
schnell und zuverlässig vom Home-Office-Platz oder in Ihrem
Büro, gerne auch am Wochenende. 

Ich arbeite mit RA-Micro-, Word- und Apple-Software und liefere
Ihnen die zu erledigende Arbeit unmittelbar. Der Stundensatz
beträgt 20,00 €.

Über ein persönliches Gespräch würde ich mich sehr freuen.
Sie erreichen mich unter Telefon: 0177/4048414 oder unter meiner
e-Mail-Adresse: anwalt-service@freenet.de

Büro- und Schreibservice Staimer Schreibarbeiten jeder Art

nach Vorlage, Band und Diktat. 

Wir entlasten Ihr Büro preisgünstig.

Tel.: (089) 42 12 47 - Fax (089) 42 29 56

e-Mail: Horst.Staimer@t-online.de

Eilservice

Zuverlässige RA-Gehilfin mit 19-jähriger Berufserfahrung, fit und fix
mit Phantasy und RA-Micro, erledigt selbständig in Ihrer Kanzlei
Korrespondenz, Zwangsvollstreckung, Honorarabrechnungen,
Buchhaltung. 32,00 / Stunde + MwSt., 6 - 8 Stunden / Woche,
Spätnachmittag oder Wochenende.

Kennenlernangebot: Die ersten 10 Stunden pauschal 200  + MwSt..
Tel: 089 / 625 17 28, Fax: 089 / 63 81 97 26, Mobil: 0179 / 503 21 78, 
kabelhaching@hotmail.com.

Übersetzungsbüros

D E U T S C H  -  I T A L I E N I S C H  -  D E U T S C H

Fachübersetzungen
Beglaubigte Übersetzungen & Dolmetschen

SCHNELL � ZUVERLÄSSIG � GENAU

Sabine Wimmer
Öffentl. best. & allg. beeid. Übers. & Dolmetscherin (VbDÜ)
Thalkirchner Straße 81(AK), Büro 400, 81371 München

Postanschrift: Postfach 75 09 43 - 81339 München

Tel.: 089-36 10 60 40 Mobil: 0177-36 60 400 
Fax: 089-36 10 60 41

E-mail: info@trans-italiano.de - Web: www.trans-italiano.de

FACHÜBERSETZUNGEN RECHT
ENGLISCH -  DEUTSCH

Gabriele Schuster
Rechtsassessorin und Übersetzerin

Luitpoldstr. 6 - 82140 Olching
Tel. 08142/6528951 – Fax 08142/6528952

E-Mail: gschuster@german-lingo.com

FACHÜBERSETZUNGEN - WIRTSCHAFT / RECHT

ENGLISCH - DEUTSCH / DEUTSCH - ENGLISCH

Marion Huber
(Muttersprache Englisch)

Öffentl. best. & allg. beeid. Übersetzerin (BDÜ)

Millöckerstr. 6, 81477 München
Tel: 089 / 784 90 25 Fax 089 / 78 26 55

E-Mail: marionhuber@t-online.de

IHR SEKRETARIAT Karin Scholz
Büro- und Schreibservice

Im Zentrum Münchens
Nähe Hbf. - Karlstraße 42

Tel: 089/55 02 77 77
Mobil: 0160/97 96 00 27

www.sekretariat-scholz.de
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Detekteien

Sonstiges

Wir übernehmen sämtliche Bindearbeiten
Ihrer Fachzeitschriften (NJW, Anwaltsblatt 

FamRz etc.) zu günstigen Bedingungen.
Besorgung von fehlenden Heften und EBD,

Abholung und Lieferung möglich
Bitte informieren Sie sich:

BUCHBINDEREI BAUER, Beethovenstr. 1
80336 München

Tel.: / FAX 089 / 537 337

niedling
wirtschaftsdienste gmbh
wirtschafts- und privatdetektei, inkasso 
und wirtschaftsauskunftei
wir sind bundesweit sowie in den ländern 
der eu für sie tätig. (länder ausserhalb der eu auf anfrage)

info@niedling-wirtschaftsdienste.de
www.niedling-wirtschaftsdienste.de

detektei für wirtschaft und privat
wirtschaftsauskunftei
tätigkeitsgebiet: weltweit
kontakt: info@niedling-wirtschaftsdienste.de
internet: www.niedling-wirtschaftsdienste.de

FACHÜBERSETZUNGEN / BEGLAUBIGUNGEN

ITALIENISCH / DEUTSCH
Recht / Technik

Andrea Balzer
Öff. best. u. allg. beeid. Übersetzerin

(BDÜ, VbDÜ, tekom)
Einsteinstr. 151, 81675 München

Tel.: 089 / 54 76 33 90; Fax: 089 / 54 76 33 89

info@fach-uebersetzen.de

FACHÜBERSETZUNGEN RECHT / WIRTSCHAFT
von einem qualifizierten und erfahrenen Team

- auch Eilaufträge -

� Englisch

� Französisch

Dipl.-Volksw. Raymond Bökenkamp

Dietlind Bökenkamp

Gerichtlich bestellte und beeidigte Übersetzer (BDÜ/VbDÜ)
Birkenleiten 29 · 81543 München

Tel.: 089 / 62 48 94 96 · Fax: 089 / 62 48 94 97
E-Mail: buero-boekenkamp@t-online.de

Anzeigenpreisliste
(Auszug, gültig ab 01.04.2008)

Kleinanzeigen:

Kleinanzeigen bis 10 Zeilen 25,86 EUR zzgl. MwSt.
Schriftgröße 8 Pt., 
Größe ca. 3,5 x 8,4 cm, 

Kleinanzeigen bis 15 Zeilen 38,79 EUR zzgl. MwSt.
Schriftgröße 8 Pt., 
Größe ca. 5,0 x 8,4 cm, 

Kleinanzeigen bis 20 Zeilen 51,72 EUR zzgl. MwSt.
Schriftgröße 8 Pt., 
Größe ca. 7,0 x 8,4 cm, 

Ab 20 Zeilen Preis auf Anfrage, Chiffreanzeigen sind ohne
Aufpreis möglich, die Weiterleitung der Eingänge erfolgt in
der Regel am Eingangstag.

Gewerblich:

Anzeige viertelseitig 153,45 EUR zzgl. MwSt.

Anzeige halbseitig 256,03 EUR zzgl. MwSt.

Anzeige ganzseitig 460,34 EUR zzgl. MwSt.
(Satzspiegel oder A4)

Mehrpreis für Sondergestaltung auf Anfrage.
(Rahmen/Platzierung/ Gestaltung/ Scannen)

Mediadaten:

Format Din A 4, Satzspiegel 180 mm x 257 mm,
2-spaltig, Spaltenbreite 84 mm

Farbe 1c (schwarz), 
farbig auf Anfrage gegen Mehrpreis

Daten für Kleinanzeigen: Text per Fax oder Email, 
pdf (Graustufen, CMYK bei Farbanzeigen, hoch-
aufgelöst, mind. 300 dpi, Logos u. Schriften einge-
bettet), jpg, tif, andere Formate auf Anfrage.

Anzeigenschluss ist jeweils der 10. Kalendertag eines Monats
für den nächsten Monat.

Alle Anzeigen werden ohne Aufpreis parallel auch in der 
Internet-Ausgabe der Mitteilungen auf der MAV-Homepage
(www.muenchener.anwaltverein.de) veröffentlicht.

Anzeigenannahme:

MAV GmbH, Claudia Breitenauer
Karolinenplatz 3 / Zi. 207, 80333 München
Tel 089. 55 26 33 96, Fax 089. 55 26 33 98
eMail c.breitenauer@mav-service.de

oder über die Geschäftsstellen des MAV, Maxburgstaße oder
Justizpalast. Anschriften siehe im Impressum S. 17.

Bitte beachten Sie für Ihre Anzeigenschaltung: 

Die Juli-Ausgabe ist die letzte Ausgabe vor unserer Sommerpause.
Anzeigenschluss ist der 16. Juni 2008.

Danach erscheint in der ersten September-Woche die Doppelausgabe
August/September.  Anzeigenschluss hierfür: 14. August 2008.
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11.06.2008
München, Amerikahaus

11.06.2008
München

12.06.2008
München, Amerikahaus

13.06.2008
München, Amerikahaus

13.06.2008
München

17.06.2008
München, Amerikahaus

19.06.2008
München, Amerikahaus
09.00 - 17.00 Uhr

20.06.2008
München, Ledererstr. 5
09.00 - 19.00 Uhr

26.06.2008
München, Amerikahaus

27.06.2008
München, Amerikahaus

04.07.2008
München, Nockherberg
09.00 - 18.45 Uhr

09.07.2008
München, Amerikahaus

10.07.2008
München, Amerikahaus

Gesellschaftsrecht | Änderung des GmbH-Rechts 
durch das MoMiG (RegE)
VRiBGH Prof. Dr. Wulf Goette, Karlsruhe

FAO-Bescheinigung für FAGes

für Fachangestellte | Entschuldungsgesetz
Josef Dörndorfer

Gesellschaftsrecht /Arbeitsrecht  | Schutz des
Unternehmens-Know-how 
RA Dr. Ingo Westermann, München

FAO-Bescheinigung für FAGes/Arb

Familienrecht | Familienrechtliche Verträge und 
die Scheidung im Steuerrecht
Notar Dr. Eckhard Wälzholz, Füssen

FAO-Bescheinigung für FAFam

für Fachangestellte | Rechtsmittel und Fristen
Josef Dörndorfer

Wettbewerbsrecht | UWG aktuell - neueste Rechtspre-
chung und die Auswirkungen der neuen Richtlinie
Prof. Dr. Helmut Köhler, Neusäß Wiederholung

Zivilrecht | Zwangsvollstreckung contra Insolvenz
Dipl. Rechtspflegerin (FH)  Karin Scheungrab, Leipzig

4. Münchener Erbrechts- und Nachlassgerichtstag
Veranstaltet vom Bayerischen Anwaltverband 

FAO-Bescheinigung für FAErb 

Arbeitsrecht | Betriebsübergang - (k)ein ewiges Rätsel !
VRiBAG Dr. Helga Laux, Erfurth

FAO-Bescheinigung für FAArb 

Gesellschaftsrecht | Private Equity
RA Dr. Kay-Michael Schanz, Frankfurt

FAO-Bescheinigung für FAGes

4. Bayerischer Arbeitsrechtstag
Veranstaltet vom Bayerischen Anwaltverband 

FAO-Bescheinigung für FAArb

Zivilrecht | UN-Kaufrecht 
Prof. Dr. Stephan Lorenz, München

Baurecht | Nachträge beim Bauvertrag 
vors. RiOLG Dr. Heinrich Merl, München

FAO-Bescheinigung für FABau

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

RENO München e.V., 
Tel 08022. 859 89 - 84, Fax - 85
Web www.reno-muenchen.de
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Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

RENO München e.V., 
Tel 08022. 859 89 - 84, Fax - 85
Web www.reno-muenchen.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV GmbH
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV GmbH
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de
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